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Weitere Wege 
zu den Bausteinen

Bausteine-Applikation

Bausteine als Applikation für
Smartphones. Siehe dazu 
www.bgbau.de/medien-center.

Mit der Bausteine-Applikation
für Ihr Smartphone haben 
Sie alle Informationen der 
Bau steine immer mobil zur
Verfü gung (Apple iOS; 
 Google Android).

Die Bausteine bilden den Stand
zum Zeitpunkt der Bearbeitung ab,
dieser ist auf jedem Baustein
 vermerkt. 
Den aktuellsten Stand der
Bausteine finden Sie im 
Medien-Center der BG BAU unter 
(www.bgbau.de/Bausteine).

Einzelbausteine können Sie 
im PDF-Format unter 
„www.bgbau.de/bausteine“ 
herunterladen.

Medien und Praxishilfen (Internet)

Gender: 
Bei allen Bezeichnungen, die auf Personen bezogen sind,
meint die gewählte Formulierung beide Geschlechter, auch
wenn aus Gründen der leichteren Lesbarkeit die männliche
Form steht.
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Gemeinsames Ziel der BG BAU und ihrer Mitgliedsbetriebe ist es, Unfälle und Berufskrankheiten 
zu verhindern und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren vorzubeugen.

Das Vorschriften- und Regelwerk zum Arbeitsschutz ist nicht immer leicht lesbar und meist recht
„trocken“. Dennoch müssen die Inhalte in der Praxis umgesetzt werden. „Arbeitsschutz leben“ ist

schließlich tägliche Aufgabe in den Betrieben. Dabei helfen die Bausteine. Hier finden Sie in  kurzen,
knapp gehaltenen Formulierungen das Wesentliche zu Gefährdungen und Schutzmaßnahmen.

Die Bausteine sind folgenden Kapiteln zugeordnet:

A. Allgemeines
umfasst die organisatorischen Themen allgemeiner Art, wie sie in jedem Betrieb vorkommen.

B. Arbeitsmittel 
beinhaltet Informationen zu Maschinen, Einrichtungen, Geräten und Werkzeugen, die im 
Hoch- und Tiefbau, bei den Ausbaugewerken und im Gebäudereiniger-Handwerk verwendet
 werden.

C. Arbeitsverfahren
erläutert sichere Verfahrensweisen.

D. Gesundheitsschutz 
ergänzt die anderen Kapitel um die Themen der arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren, 
wie z. B. Lärm, Klima, schwere körperliche Belastungen, aber auch Stress. Besonders für das
Erstellen von Gefährdungsbeurteilungen werden hier die wichtigsten Informationen zum Thema
Gesundheitsschutz vermittelt.

E. Persönliche Schutzausrüstungen 
beschreibt die PSA, die dann erforderlich wird, wenn Unfall- und Gesundheitsgefahren 
weder durch technische noch durch organisatorische Maßnahmen wirksam ausgeschlossen
 werden können.

F. Formulare
enthält Formulare für Beauftragungen und Anzeigen.

G. Grundlagen der BG
informiert über Aufgaben und Organisation der BG BAU.

H. Tabellen
beinhaltet neben den Schutzalterbestimmungen, Arbeitsraumbreiten in Leitungsgräben und
Baugruben sowie Mindestlichtmaße in Rohrleitungen, die Tragfähigkeitstabellen für
Anschlagketten und Chemiefaserbänder.

Jeder Baustein behandelt dabei ein Thema zur Prävention. Wer mehr zu einem speziellen Bereich
 wissen möchte, findet dazu unter „Weitere Informationen“ entsprechende Angaben.

BAUSTEINE
SICHER ARBEITEN – GESUND BLEIBEN

Ihre

2 3

Überarbeitete Auflage 07/2021
Abruf-Nr. 405



Vorschriften- und Regelwerk

Mit ihrem Vorschriften- und Regelwerk unterstützt die gesetzliche Unfallversicherung Betriebe 
und Beschäftigte, Arbeitsplätze gesund und sicher zu gestalten.

DGUV Vorschriften
Vorschriften legen Schutzziele fest und formulieren Forderungen bezüglich Sicherheit und
Gesundheitsschutz. Sie sind rechtsverbindlich.

DGUV Regeln
Bei den Regeln handelt es sich um allgemein anerkannte Regeln für Sicherheit und
Gesundheitsschutz. Sie beschreiben jeweils den aktuellen Stand des Arbeitsschutzes und 
dienen der praktischen Umsetzung von Forderungen aus den Vorschriften.

DGUV Informationen
In den Informationen werden spezielle Hinweise und Empfehlungen für bestimmte Branchen,
Tätigkeiten, Arbeitsmittel oder Zielgruppen zusammengefasst.

Staatliche Gesetze und Verordnungen
Arbeitsschutzgesetz: Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur
Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit;
Arbeitsstättenverordnung: Verordnung über Arbeitsstätten; 
Betriebssicherheitsverordnung: Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der  
Verwendung von Arbeitsmitteln; 
Gefahrstoffverordnung: Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen, u.a.

Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR)
Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten geben den Stand der Technik, Arbeitsmedizin und
Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse für das Einrichten
und Betreiben von Arbeitsstätten wieder.

Technische Regeln für Betriebssicherheit (TRBS)
Die Technischen Regeln für Betriebssicherheit geben den Stand der Technik, Arbeitsmedizin 
und Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse für die
Verwendung von Arbeitsmitteln wieder.

Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS)
Die Technischen Regeln für Gefahrstoffe geben den Stand der Technik, Arbeitsmedizin und
Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse für Tätigkeiten mit
Gefahrstoffen, einschließlich deren Einstufung und Kennzeichnung, wieder. 

Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA)
Die Technischen Regeln für biologische Arbeitsstoffe geben den Stand der Technik Arbeitsmedizin 
und Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse für Tätigkeiten mit
 biologischen Arbeitsstoffen, einschließlich deren Einstufung wieder.

Gleichwertigkeitsklausel
Die in diesen Bausteinen enthaltenen technischen Lösungen und Beispiele schließen andere,
 mindestens ebenso sichere Lösungen nicht aus, die auch in technischen Regeln anderer
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum ihren Niederschlag gefunden haben können.
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
Arbeitsstättenverordnung
DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten
ASR A2.1 Schutz vor Absturz und
 herabfallenden Gegenständen,
 Betreten von Gefahrenbereichen 
DGUV Information 201-023 Sicherheit
von Seitenschutz, Randsicherungen
und Dachschutzwänden als Absturz -
sicherungen bei Bauarbeiten
DIN EN 12811-1:2004-03, DIN EN 13374,
DIN 4420-1:2004-03, DIN 4426:2017-01

Ausnahme:
Schutzvorrichtungen bei
 einer Absturzhöhe bis 3,00 m
sind entbehrlich an Arbeits-
plätzen und Verkehrswegen
auf Dächern und Geschoss-
deckenmit bis zu 22,5°
 Neigung und nicht mehr als
50 m2 Grundfläche, sofern
die Arbeiten von hierfür fach-
lich qualifizierten und körper-
lich geeigneten Versicherten
ausgeführt werden, welche
besonders unterwiesen sind
und die Absturzkante deut-
lich erkennen können.

− Arbeitsplätze oder Verkehrs-
wege auf Flächen bis 22,5°
Neigung liegen und in mindes-
tens 2,00 m Abstand von den
Absturzkanten fest abgesperrt
sind, z.B. durch Geländer, Ket-
ten oder Seile. Trassierbänder
sind keine feste Absperrung

. Zudem darf keine Gefähr-
dung durch Glätte bestehen,
so dass die Personen unter der
Absperrung durchrutschen
könnten,

− der horizontale Abstand der
Absturzkante bei Arbeits -
plätzen oder Verkehrswegen
max. 0,30 m von anderen
 tragfähigen und ausreichend
großen Flächen beträgt.

� Lassen sich aus arbeitstech -
nischen Gründen, z.B. Arbeiten
direkt an der Absturzkante,
Schutzvorrichtungen nicht ver-

4

≥ 2,00 m

> 60°

Absturzkante

> 
2,

00
 m
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4

≤ 2,00 m

Bordbrett
≥ 3 cm x 15 cm

Zwischenholm
≥ 3 cm x 15 cm

Geländerholm
≥ 3 cm x 15 cm≥ 3 cm x 15 cm

≥ 3 cm x 15 cm

Konstruktive
Befestigung
auf dem 
Untergrund

wenden, hat der Unternehmer
dafür zu sorgen, dass an deren
Stelle Einrichtungen zum Auf -
fangen abstürzender Personen
(Auffangeinrichtungen wie z.B.
Fanggerüste, Dachfanggerüste,
Auffangnetze, Schutzwände)
vorhanden sind.
� Lassen sich keine Schutzvor-
richtungen oder Auffangeinrich-
tungen einrichten, hat der Unter-
nehmer dafür zu sorgen, dass
persönliche Schutzausrüstun-
gen gegen Absturz (PSAgA) als
individuelle Schutzmaßnahme
verwendet werden. Die geeig -
nete PSAgA muss sich aus der
Gefährdungsbeurteilung erge-
ben. Der weisungsbefugte und
fachkundige Vorgesetzte hat 
die geeigneten Anschlageinrich-
tungen im Einzelfall sowie das
Rettungskonzept festzulegen.

Zusätzliche Hinweise für
 Abmessungen Seitenschutz
� Geländer- und Zwischenholm
sind gegen unbeabsichtigtes
 Lösen, das Bordbrett ist gegen
Kippen zu sichern. Ohne sta -
tischen Nachweis dürfen als
 Geländer- und Zwischenholm
verwendet werden:
− bei einem Pfostenabstand bis

2,00 m Bretter mit Mindest-
querschnitt 15 x 3 cm, 

− bei einem Pfostenabstand bis
3,00 m Bretter mit Mindest-
querschnitt 20 x 4 cm oder
Stahlrohre Ø 48,3 x 3,2 mm
bzw. Aluminiumrohre 
Ø 48,3 x 4 mm. 

– Bordbretter müssen den Belag
um mindestens 15 cm über -
ragen. Mindest dicke 3 cm, 

− für Seitenschutzpfosten aus
Holz, die Bild entsprechen,
gilt der Brauchbarkeitsnach-
weis als erbracht. 

5
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Absturzsicherungen auf Baustellen
Seitenschutz/Absperrungen 

Gefährdungen
� Eine Absturzgefahr besteht bei
einer Absturzhöhe von mehr als
1,00 m.
� Fehlende, unvollständig auf -
gebaute oder falsch dimensio-
nierte Absturzsicherungen sowie
fehlende Sicherungsmaßnah-
men bei der Montage können
Absturzunfälle zur Folge haben.

Schutzmaßnahmen
� Der Unternehmer hat dafür zu
sorgen,dass Einrichtungen, die
ein Abstürzen von Personen ver-
hindern, vorhanden sind:
1. unabhängig von der Absturz-

höhe an Arbeitsplätzen und
Verkehrswegen an und über
Wasser oder anderen festen
oder flüssigen Stoffen, in
 denen man versinken kann ;

2.bei mehr als 1,00 m Absturz -
höhe, soweit nicht nach Num-
mer 1 zu sichern ist, an frei -
liegenden Treppenläufen und 
-absätzen, Wandöffnungen
und Verkehrswegen ;

3.bei mehr als 2,00 m Absturz-
höhe an allen übrigen Arbeits-
plätzen .

1

2

3
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≥ 0,15 m≥ 0,15 m

Öffnungen und Vertiefungen
� Geradlinige Kante ≤ 3,00 m
oder Flächenmaß ≤ 9 m2.
� Öffnungen und Vertiefungen
sind ordnungsgemäß gesichert,
wenn diese umwehrt oder
 begehbar und unverschieblich
abgedeckt sind.

Zusätzliche Hinweise für
 Absturzsicherungen
� Einrichtungen und Maßnahmen
zur Sicherung gegen Absturz 
von Personen sind unabhängig
von der Absturzhöhe nicht erfor-
derlich, wenn:



Netzaufhängung durch  Um -
schlingen und Verknoten des
Aufhängeseiles am  Tragelement. 

Seile sind gegen Aufdrehen 
zu  sichern und dürfen 
durch scharfe Kanten nicht  
be schädigt werden können.

a) Einsträngiges Aufhängeseil L
(Seilbruchkraft ≥30 kN)

b) Zweisträngiges Aufhängeseil Z
(Seilbruchkraft ≥15 kN)

l = Spannweite des Schutznetzes (kleinste / kürzeste Seite)
h = lotrechter Abstand zwischen Absturzkante und Aufhängepunkt des Schutznetzes
H = lotrechter Abstand zwischen Absturzkante und Auftrefffläche im Schutznetz
f0 = Verformung infolge Eigenlast des Schutznetzes
fmax = größte Verformung infolge Eigenlast und dynamischer Last
s = Sicherheitsabstand für eventuelle Verkehrswege oder Einbauten

H
h

l

f0

fmax

s > o

fges

7

6

5

4

3

2

1

1 2 3 4 5 6

l = 20 m

l = 16 m

l = 12 m

l = 9 m

l = 5 m

H (m)

Die Kurven und Werte gelten für: fo ≤ 0,1 · l, H = h + fo ≤ 3 m = Hmax Verformungen des
Schutznetzes in Abhängigkeit von der Spannweite und Lage der Aufhängungspunkte

fmax

(m)

3

3,65

2,9

Weitere Informationen: 
DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten
DGUV Regel 101-011 
Verwendung von  Schutznetzen
DIN 1263 Teil 1 und 2

� Beispiele für Netzaufhängung
durch Umschlingen und Ver -
knotung mit ein- bzw. zwei -
strängigem Aufhängeseil . 
Der Nachweis der Bruchkraft
kann z.B. durch ein Prüf- bzw.
Werkstoffzeugnis auf der Bau -
stelle nachgewiesen werden.
� Der Abstand der Aufhänge-
punkte darf 2,50 m nicht über-
schreiten und ist so zu wählen,
dass der größte Abstand zum
Rand ≤ als 30 cm ist.
� Werden Schutznetze miteinan-
der verbunden, sind Kopplungs-
seile so zu verwenden, dass an
der Naht keine Zwischenräume
von mehr als 100 mm auftreten
und die Schutznetze sich nicht
mehr als 100 mm gegeneinander
verschieben können. 

3

� Werden Schutznetze über -
lappend ohne Kopplungsseil
 verwendet, muss die Über -
lappung mindestens 2,0 m
 betragen.
� Wenn die Freiraumhöhe unter
der Befestigungsebene des
 Netzes weniger als 5 m, aber
mindestens 3 m beträgt, sind
folgende Bedingungen einzu -
halten:
– Vorgaben des Herstellers

 beachten,
– Länge der kürzesten Schutz-

netzseite ≤ 7,5 m,

– Netzdurchhang in der Mitte
des unbelasteten Netzes 
< 3,5% der kürzesten Schutz-
netzseite (ca. 26 cm),

– Absturzhöhe von der Absturz-
kante des jeweiligen Arbeits-
platzes zur möglichen Auf -
treffstelle des Schutznetzes
lotrecht < 2,5 m.

2
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Schutznetze
B 102

– für Schutznetze muss eine
 Gebrauchsanleitung auf der
Baustelle vorhanden sein, 

– Schutznetze sind möglichst
dicht unterhalb der zu sichern -
den Arbeitsplätze aufzuhängen.

Zusätzliche Hinweise für das
Errichten der Schutznetze
� Schutznetze nur an tragfähigen
Bauteilen befestigen .  Jeder
Aufhängepunkt muss eine
 charakteristische Last von
 mindestens 6 kN aufnehmen
können. Müssen die Lasten z.B.
über Träger und Stützen weiter-
geleitet werden, dann sind nur
drei Lasten (4 kN, 6 kN, 4 kN) 
in ungünstigster Anordnung
 anzusetzen.
� Beim Errichten der Netze
 darauf achten, dass folgende
Bedingungen eingehalten sind:
– Die max. Absturzhöhe in ein

Schutznetz mit Randseil
 (System S) darf 3 m nicht über-
schreiten.

1

– Bis 2 m Absturzhöhe gelten
Schutznetze als technische
Schutzmaßnahme.

– Die Verformung des Schutz -
netzes infolge Belastung
 berücksichtigen,um ein Auf-
schlagen von Personen auf
Hindernisse zu vermeiden .

– Prüfung durch eine "zur Prü -
fung befähigte Person“ des
 Erstellers nach Fertigstellung
und vor Übergabe an den
 Nutzer, um den ordnungsge-
mäßen Zustand festzustellen
(Nachweis-Prüfprotokoll).

– Jeder Verwender hat eine
 Inaugenscheinnahme und
 erforderlichenfalls eine Funk-
tionskontrolle durch eine
 fachkundige Person vor dem
 Gebrauch auf offensichtliche
Mängel durchzuführen
 (Nachweis-Checkliste).

2

Gefährdungen
� Fehlende, beschädigte oder
mangelhaft aufgehängte Schutz -
netze sowie fehlende Sicherungs -
maßnahmen bei der Errichtung
können Absturzunfälle zur Folge
haben.

Schutzmaßnahmen
� Beim Verwenden von Schutz -
netzen als Auffangeinrichtung 
ist Folgendes zu beachten:
– nur geprüfte, dauerhaft gekenn -

zeichnete und unbeschädigte
Schutznetze vom System S
(Netze mit Randseil) verwenden,

– Schutznetze nur einsetzen,
wenn die Prüfung der Alterung
nicht länger als 1 Jahr zurück-
liegt,

– als Absturzsicherung nur
Schutznetze mit einer
 Maschen weite von höchstens 
10 cm  benutzen,

07/2021
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten
TRBS 2121 Teil 1 Gefährdung von
 Beschäftigten durch Absturz bei der
Verwendung von Gerüsten
DIN 4420-1
DIN EN 12811-1

Belagkante
≤ 0,30 m

W ≥0,90 m

b ≥ 0,90 m
h1 ≤ 2,00 m

≥ 1,00 m
mind.
950 mm

Belagkante
≤ 0,30 m

W ≥ 0,60 m

b ≥ 0,70 m ≥ 0,80 m

≤ 2,00 m

Absturzkante

Absturzkante

≥0,50 m

Absturzkante

b ≥ 0,90 m

h1 ≤ 2,00 m

≥ 1,00 m
mind.
950 mm

Schutzmaßnahmen
� Bei der Verwendung von Fang -
gerüsten ist u.a. folgendes zu
beachten:
− zur Reduzierung der Gefähr-

dung den Höhenunterschied
zwischen Absturzkante und
Ge rüstbelag möglichst mini-
mieren,

− der max. Höhenunterschied
zwischen Absturzkante und
 Gerüstbelag darf bei  Fang -
gerüsten mit einer Breite der
Fanglage von mind. 0,90 m
nicht mehr als 2,00 m be -
tragen,

– abweichend darf bei Fang -
gerüsten mit einer geschlos -
senen Schutzwand die Breite
der Fanglage mind. 0,60m
 betragen. Hierbei muss die
Oberkante der geschlossenen
Schutzwand die Absturzkante
mind. 0,80m überragen und
der horizontale Abstand
 zwischen Absturzkante und
Schutzwand mind. 0,70m
 betragen.

� Gerüstbauteile nicht ausbauen.
� Kein Material auf dem Fang -
belag lagern.

Prüfungen
� Gerüstersteller: Prüfung durch
eine „zur Prüfung befähigte
 Person“ nach Fertigstellung und
vor Übergabe an den Nutzer, um
den ordnungsgemäßen Zustand
festzustellen (Nachweis- Prüf-
protokoll).
� Gerüstnutzer: Inaugenschein-
nahme durch eine „qualifizierte
Person“ des jeweiligen Nutzers
vor der Verwendung, um die
 sichere Funktion und die Mängel -
freiheit festzustellen (Nachweis-
Checkliste).

1413

B 111

Gefährdungen
� Falsch dimensionierte oder
 unvollständig aufgebaute Fang -
gerüste sowie fehlende Siche-
rungsmaßnahmen bei der Mon-
tage können zu Absturzunfällen
führen.

Fanggerüste

07/2021

≤0,30 m

W ≥0,90 mBelagfläche 

Geländerholm ≤ 0,47 m

Zwischenholm ≤ 0,47 m

h ≤2,00 m

Belagkante

Fanggerüst

Allgemeines
� Wenn bei Arbeiten auf einer
Fläche mit nicht mehr als 22,5°
Neigung an der Absturzkante als
Sicherungsmaßnahme kein
 Seitenschutz angebracht werden
kann, müssen statt dessen
 Fanggerüste verwendet werden,
die ein Auffangen abstützender
Personen gewährleisten.

� Gemäß der Rangfolge der
Schutzmaßnahmen dürfen
 Fanggerüste nur dann erstellt
werden, wenn aufgrund bau-
licher Gegebenheiten oder der
Umgebung keine Ausbildung
von Absturzsicherungen 
(Seitenschutz) möglich ist. 



Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten
DIN EN 1004

� Fahrbare Arbeitsbühnen
 dürfen nur unter Aufsicht einer
fachkundigen Person auf-, ab-
oder umgebaut werden.
� Die Beschäftigten müssen
fachlich geeignet und anhand
der Betriebsanweisung sowie
der Aufbau- und Verwendungs-
anleitung des Herstellers spe-
ziell für diese Arbeiten unter -
wiesen sein.
� Es müssen konstruktiv 
fest gelegte Innenaufstiege 
vor handen sein . Diese sollten
Vorzugsweise als Treppen
 ausgebildet werden. Treppen
sind gegenüber Leitern zu bevor-
zugen.
� Überbrückungen zwischen
fahrbaren Arbeitsbühnen unter-
einander oder Gebäuden/Bau-
teilen sind in der Regel unzuläs-
sig, es sei denn, der Hersteller
weißt in seiner Aufbau- und
 Verwendungsanleitung aus-
drücklich auf diese Art der
 Verwendung hin.
� Das Anbringen von Hebezeugen
ist verboten. Ausnahme: Die Auf-
bau- und Verwendungsanleitung
lässt dieses ausdrücklich zu.
� An fahrbaren Arbeitsbühnen
muss an der jeweiligen Arbeits-
ebene ein dreiteiliger Seiten-
schutz vorhanden sein .
� Ballast ist nach den Angaben
aus der Aufbau- und Verwen-
dungsanleitung sicher anzubrin-
gen. Hierfür sind feste Baustoffe,
z.B. Stahl oder Beton, jedoch
keine flüssigen oder körnigen
Baustoffe zu verwenden.

Verwendung
� Zulässige Belastung beachten.
� Fahrbare Arbeitsbühnen nicht
als Fanggerüste einsetzen.
� Fahrbare Arbeitsbühnen nur
langsam und auf ebenem, trag-
fähigem und hindernisfreiem
Untergrund verfahren.
� Fahrrollen müssen vor jeder
Benutzung immer durch Brems-
hebel fest gesetzt werden .
� Jeglichen Anprall vermeiden.
� Nur in Längsrichtung oder
übereck verfahren.

2

1

3

� Vor dem Verfahren lose Teile
gegen Herabfallen sichern.
� Nicht auf Belagflächen ab-
springen.
� Aufenthalt von Personen 
auf fahrbaren Arbeitsbühnen
 während des Verfahrens ist nicht
zulässig.
� Bei aufkommendem Sturm 
und nach  Beendigung der
 Arbeiten fahrbare Arbeitsbühnen
gegen  Umsturz sichern.

Prüfungen
� Fahrbare Arbeitsbühnen sind
nach der Montage und vor der
Verwendung von einer „zur Prü-
fung befähigten Person für fahr-
bare Arbeitsbühnen“ zu prüfen.
� Vor Arbeitsaufnahme Inaugen-
scheinnahme durch eine „fach-
kundige Person“, insbesondere
Seitenschutz und Ballastierung.

2
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Aufbau
� Fahrbare Arbeitsbühnen nach
Aufbau- und Verwendungsan -
leitung des Herstellers errichten:
– Nur Bauteile eines Herstellers

verwenden,

– Ausleger zur Verbreiterung der
Standfläche bzw. Balastierung
entsprechend Standhöhe nach
Aufbau- und Verwendungs -
anleitung montieren.

Gefährdungen
� Fehlende Sicherungsmaßnah-
men bei der Montage, unvoll-
ständiger Aufbau oder nicht
sachgerechte Benutzung, z.B.
beim Verfahren, können zu
 Absturzunfällen führen. 

Schutzmaßnahmen
� Fahrbare Arbeitsbühnen dienen
als Arbeitsmittel für zeitweilige
Arbeiten an hochgelegenen
 Arbeitsplätzen in und außerhalb
von Gebäuden. Die Belaghöhe
richtet sich nach der Aufbau-
und Verwendungsanleitung des
Herstellers und darf 
– in Gebäuden maximal 12,00 m

und
– außerhalb von Gebäuden

 maximal 8,00 m betragen.
� Aufbauvarianten mit techni-
schen Schutzmaßnahmen gegen
Absturz sind zu bevorzugen.
Hierzu gehören der vorlaufende
systemintegrierte Seitenschutz
oder alternativ Montagesiche-
rungsgeländer (MSG). Bei den
Aufbauvarianten mit techni-
schen Schutzmaßnahmen gegen
Absturz ist der Seitenschutz
schon vorhanden, bevor die Er-
stellerin oder der Ersteller die
nächste Belagebene betritt.
� Beachte, dass bei der Ver -
wendung ab 1,00 m Absturzhöhe
eine Gefährdung durch Absturz
 vorliegt. 
� Aus Gerüstbauteilen errichtete
fahrbare  Gerüste sind keine
 fahrbaren  Arbeitsbühnen und
müssen auf ihre Brauchbarkeit
geprüft und nachgewiesen
 werden.

Fahrbare Arbeitsbühnen
B 112
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung 
DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten 
TRBS 2121 Teil 1 Gefährdung von
 Beschäftigten durch Absturz bei der
 verwendung von Gerüsten
DIN 4420-1 und 3
DIN EN 12811-1

Last-
klasse

Gleichmäßig 
verteilte Last kN/m2

1
2
3
4
5
6

0,75
1,50
2,00
3,00
4,50
6,00

Breitenklasse/Breite w 
der Gerüstlage in m

W 06
W 09
W 1,2
W 1,5
W 1,8
W 2,1
W 2,4

0,6 < w < 0,9
0,9 < w < 1,2
1,2 < w < 1,5
1,5 < w < 1,8
1,8 < w < 2,1
2,1 < w < 2,4

2,4 < w

2

1

Gerüstbelag
� In der Regelausführung muss
jede Gerüstlage voll ausgelegt
sein.
� Bei umlaufender Einrüstung
 einer Bauwerksecke den Gerüst-
belag in voller Breite um die Ecke
herumführen.
� Bei systemfreien Belägen
 genügend große Überdeckungen
im Bereich der Riegel vorsehen.
� Der Belag darf nicht wippen,
abheben oder ausweichen
 (Belagsicherung).
� An der Innenseite des Gerüstes
darf der horizontale Abstand zwi-
schen Belag und Bauwerk höch-
stens 0,30 m betragen.
� Klappen in Durchstiegsbelägen
nach dem Durchstieg geschlos-
sen halten.

Seitenschutz
� Seitenschutz besteht aus
 Geländerholm, Zwischenholm
und Bordbrett und ist an den
 Außen- und Stirnseiten des
 Gerüstes zu montieren.

� An der Innenseite des Gerüstes
Seitenschutz montieren, wenn
zwischen Belag und Bauwerk der
horizontale Abstand mehr als
0,30 m beträgt. An der Innen -
seite darf auf das Bordbrett ver-
zichtet werden, wenn Arbeiten an
der Fassade ausgeführt werden.
� Innen liegender Leitergang,
der nur vertikal als Verkehrsweg
genutzt wird, mit mind. zweiteili-
gem Seitenschutz einschließlich
der Stirnseiten sichern.

Kennzeichnung
� Kennzeichnung (sinnvoller-
weise am Zugang ) ist Bestand -
teil der Prüfung und Voraus -
setzung für die Inaugenschein-
nahme, Inhalt: 
– Name, Adresse und Telefon-

nummer des Gerüsterstellers
– Gerüstbauart
– Last- und Breitenklasse
– Angaben über eine eventuelle

Nutzungsbeschränkung
– Warnhinweise
– Datum der letzten Prüfung
� Nicht einsatzbereite Gerüste/
Bereiche mit Verbotszeichen
„Zutritt verboten“ kenn-
zeichnen und den
 Zugang zur Gefahren-
zone absperren.

Prüfungen
� Gerüstersteller: Prüfung durch
eine „zur Prüfung befähigte
 Person“ nach Fertigstellung und
vor Übergabe an den Nutzer, um
den ordnungsgemäßen Zustand
festzustellen (Nachweis- Prüf-
protokoll).
� Gerüstnutzer: Inaugenschein-
nahme durch eine „qualifizierte
Person“ des jeweiligen Nutzers
vor der Verwendung, um die
 sichere Funktion und die Mängel -
 freiheit festzustellen (Nachweis-
Checkliste).

2

Lastklassen der Arbeitsgerüste

Zugänge
� Alle Arbeitsplätze müssen über
sichere Zugänge erreichbar sein.
Als Zugänge eignen sich Aufzüge,
Transportbühnen,  Treppen oder
Leitern. Alle 50 m Gerüstlänge
(Abwicklung) mind. ein Zugang.
� Zugang über innenliegende
Leitern ist zulässig
− bis zu einer Aufstiegshöhe 

von 5 m
oder
− bei Arbeiten an Einfamilien-

häusern,
wenn die dabei bestehenden
Gefährdungen (z.B. umfang -
reicher Materialtransport, Schlie-
ßen von Durchstiegsöffnungen)
in der Gefährdungsbeurteilung
berücksichtigt werden.
� Sind Aufzüge, Transport -
bühnen oder Treppen aufgrund
der baulichen Gegebenheiten
nicht einsetzbar, können system -
gebundene Innenleitern ver -
wendet werden.

1
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Fassadengerüste
B 113

Schutzmaßnahmen
Untergrund
� Tragfähigen Untergrund als
 Aufstandsfläche für das Gerüst
verwenden.
� Die Tragfähigkeit des Unter-
grundes kann beeinträchtigt sein
durch z.B.: Schächte, Kanäle,
Zisternen, unzureichend ver -
dichteter Baugrund, Nähe zu
 Böschungen von Baugruben 
und Gräben.
� Zur Verbesserung der Trag -
fähigkeit lastverteilende Unter -
lagen verwenden.
� Keine Baustoffe, wie z.B.
 Mauersteine als Unterlage ver-
wenden.
� Bei schrägem Untergrund
 lastverteilende Unterlage so
aus bilden, dass der Gerüstfuß
horizontal aufgesetzt werden
kann.
� Gerüste nur mit Fußspindel als
Auflager verwenden, Rohre oder
Rahmen nicht direkt auf den
Untergrund stellen.

Geländerholm

Stirnseitenschutz

Zwischenholm

Gerüstfeld

Gerüstabschnitt

Gerüstlage

Gerüstanker

Belagteil

Bordbrett

Längsdiagonale

Fußspindel

Längsriegel

Vertikalrahmen

Unterlagsbohle

Verankerung
� Gerüst fortlaufend mit dem
Aufbau zug- und druckfest an
tragfähigen Bauteilen der Fas sade
verankern. Bereits mit dem Auf-
bau des ersten Gerüstfeldes ist
eine Sicherung gegen Umkippen
vorzunehmen (siehe AuV).
� Verankerungen in der Nähe der
Gerüstknotenpunkte anordnen.
� Ist kein geeigneter Veranke-
rungsgrund vorhanden bzw.
kann das durch die AuV vorgege-
bene Verankerungsraster nicht
eingehalten werden, sind Maß-
nahmen zur Gewährleistung der
Standsicherheit in der Montage-
anweisung festzulegen.
� Eine eventuell notwendige
 Ballastierung ist nur mit festem
Material (z.B. Beton- oder Stahl-
gewichte) auszuführen, keine
flüssigen oder körnigen Materia-
lien in Behältern verwenden.

Gefährdungen
� Unvollständig aufgebaute
 Gerüste sowie eigenmächtig
 vorgenommene Veränderungen
am Gerüst können zu Absturz -
unfällen oder Gerüstumstürzen
führen.

Allgemeines
� Fassadengerüste sind Gerüste
mit längenorientierten Gerüst -
lagen, die als Standgerüste
 unmittelbar auf dem Untergrund
stehen.
� Fassadengerüste müssen
standsicher, über einen sicheren
Zugang erreichbar und betriebs-
sicher sein (keine Absturzgefähr-
dung).
� Nachweis der Brauchbarkeit
als allgemein anerkannte Regel-
ausführung ist erbracht, wenn 
z.B. eine allgemein bauauf -
sichtliche Zulassung (erteilt
durch DIBt) und die dazugehö -
rige Aufbau- und Verwendungs-
anleitung (AuV) vorliegen. 
� Fassadengerüste können er-
stellt werden z.B. durch:
– Gerüstsysteme (z.B. Rahmen-,

Modulgerüste) aus vorge -
fertigten Bauteilen (Regelaus-
führung – allgemeiner bau -
aufsichtlicher Zulassung und
AuV), 

– Stahlrohrkupplungsgerüste
(Regelausführung – DIN 4420-3
und AuV).

� Abhängig von den durchzu -
führenden Arbeiten Lastklasse
und Breitenklasse wählen sowie
Ständer- und Riegelabstände
und Belagstärke festlegen.
� Für das Absetzen von Lasten
mit dem Hebezeug ist mind. Last -
klasse 4 erforderlich.
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten
ASR 2.1 Gefährdung durch herab -
fallende Gegenstände
TRBS 2121 Teil 1 Gefährdung von  
Beschäftigten durch Absturz bei der 
Verwendung von Gerüsten
DGUV Information 201-019 Turm- und
Schornsteinbauarbeiten
DIN 4420-1

� Gerüstnutzer: Inaugenschein-
nahme durch eine „qualifizierte
Person“ des jeweiligen Nutzers
vor der Verwendung, um die
 sichere Funktion und die Mängel -
freiheit festzustellen (Nachweis-
Checkliste).

2 ≥ 0,60 m

≥ 
0,

60
 m

≥ 1,50 m

≥ 0,60 m

≥ 
0,

60
 m

≥ 1,50 m

Schutzdach mit Bordwand

Zusätzliche Hinweise für
Schutzdächer
� Schutzdächer an Gerüsten
müssen mindestens 1,50 m breit
sein und die Außenseite des
 Gerüstes um mindestens 0,60 m
überragen .
� Bordwände von Schutz -
dächern müssen mindestens
0,60 m hoch sein .
� Beim Schutzdach ist der Belag
bis zum Bauwerk hin auszulegen,
dabei dürfen die Abstände
 zwischen den Belagteilen nicht
mehr als 25 mm betragen.
� Wird ein Schutzdach um eine
Bauwerksecke geführt, ist die
Abdeckung in voller Breite beizu-
behalten.

21

21

1

� Schutzdächer bei turmartigen
Bauwerken müssen aus kreuz-
weise verlegten Bohlen 24 x 4 cm
mit dazwischen liegender 10 cm
dicker Dämmschicht  bestehen.

Zusätzliche Hinweise für
Schutznetze
� Schutznetze unmittelbar unter
dem Arbeitsplatz anordnen.
� Maschenweite der Schutz -
netze höchstens 2,0 cm.

Prüfungen
� Gerüstersteller: Prüfung durch
eine „zur Prüfung befähigte
 Person“ nach Fertigstellung und
vor Übergabe an den Nutzer, um
den ordnungsgemäßen Zustand
festzustellen (Nachweis-Prüf -
protokoll).

2019

Schutzdächer

Gefährdungen
� Durch fehlende Sicherungs-
maßnahmen beim Auf-, Um-
bzw. Abbau kann es zu Absturz -
unfällen kommen. 
� Durch fehlende oder mangel-
hafte Schutzdächer können z.B.
Beschäftigte, Maschinen oder
Geräte durch herabfallende
Gegenstände getroffen  werden.

Allgemeines
� Gerüstbauarbeiten nur unter
Aufsicht einer fachkundigen Per-
son und von fachlich geeigneten
Beschäftigten ausführen lassen.
� Es sind die Angaben des
 Herstellers in der Aufbau- und
Verwendungsanleitung zu be-
achten. Möglicherweise muss
 eine Montageanweisung erstellt
werden, in diese die Mitarbeiter
unterwiesen werden müssen.

� Persönliche Schutzausrüs -
tungen gegen Absturz (PSAgA)
nur dann benutzen, wenn aus
 arbeitstechnischen Gründen
 Absturzsicherungen (z.B. Seiten-
schutz) und Auffangeinrich -
tungen (z.B. Schutznetze) nicht
 angewendet werden können.
� Richtige und sichere Benut-
zung der PSA in regelmäßigen
Abständen unterweisen und
praktisch üben. In Verbindung
mit dem Einsatz der PSAgA muss
ein Rettungskonzept erstellt und
die Beschäftigten darin unter-
wiesen werden. Die sich hieraus
ergebende PSAgA und die
 Rettungsausrüstung mit prak -
tischen Übungen anhand des
 jeweils eingesetzten Systems
und den jeweiligen Umgebungs-
und Arbeitsbedingungen durch-
führen.
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Schutzmaßnahmen
� Kann in Bereichen, über denen
die Gefahr des Herabfallens von
Gegenständen besteht, z.B.
 Zugänge in Gebäude, Gerüst-
treppen, Bedienungsständen
von Maschinen, Aufzügen, über-
einander gelegenen Arbeits -
plätzen, nicht abgesperrt werden,
sind z.B. Schutzdächer oder
Schutznetze vorzusehen. Dies
gilt auch für Arbeiten an überein-
anderliegenden Arbeitsplätzen,
welche gleichzeitig ausgeführt
werden oder sich der Gefahren-
bereich nicht abgrenzen lässt 
(z.B. zum Schutz des öffentlichen
Verkehrs, von Passanten) .1



Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten
TRBS 2121 Gefährdung von
 Beschäftigten durch Absturz – 
Allgemeine  Anforderungen
DGUV Information 201-023 Einsatz 
von Seitenschutz und Seitenschutz -
systemen sowie Randsicherungen als
Schutzvorrichtungen bei Bauarbeiten

� Bordbretter müssen den Belag
um mindestens 15 cm über -
ragen. Mindestdicke 3 cm.
� Bei Gerüstböcken aus Stahl
nur Original-Absteckdorne ver-
wenden .6

7

Lastklassen der 
Arbeitsgerüste

1

Lastklasse

1

2

3

4

5

6

Gleichmäßig
 verteilte Last 
kN/m2

0,75

1,50

2,00

3,00

4,50

6,00

Mindestabmessungen von Gerüstbrettern/-bohlen 
bei  Arbeitsgerüsten (S10 nach DIN 4074-1)

2

Lastklasse

1, 2, 3

4

5

6

Brett- oder 
Bohlenbreite 

cm

20
24 und 28

20
24 und 28

20, 24, 28

20, 24, 28

Brett- oder Bohlendicke cm

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

zulässige Stützweite in m

1,25 1,50 1,75 2,25 2,50
1,25 1,75 2,25 2,50 2,75

1,25 1,50 1,75 2,25 2,50
1,25 1,75 2,00 2,25 2,50

1,25 1,25 1,50 1,75 2,00

1,00 1,25 1,25 1,50 1,75

Erforderliche Tragfähigkeit in kg1) der Gerüstböcke in Abhängigkeit von der Lastklasse, der
 Belagbreite und dem Abstand der Gerüstböcke   � � � Gerüstbohlen als Mehrfeldträger

3

Lastklasse

1-3

1-3
4
5
6

1-3
4
5
6

1-3
4
5
6

1-3
4
5
6

Belagbreite

m

0,60

0,90

1,00

1,20

1,5

Abstand der Gerüstböcke m

0,80 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75

138 173 216 259 302 345 388 431 474

207 259 323 288 453 518 582 647 712
297 371 464 557 650 743 835 928 1021
432 540 675 810 945 1080 1215 1350 1485
567 709 886 1063 1240 1418 1595 1772 1949

230 288 359 431 503 575 647 719 791
330 413 516 619 722 825 928 1031 1134
480 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650
630 788 984 1181 1378 1575 1772 1969 2166

276 345 431 518 604 690 776 863 949
396 495 619 743 866 990 1114 1238 1361
576 720 900 1080 1260 1440 1620 1800 1980
756 945 1181 1418 1654 1890 2126 2363 2599

345 431 539 647 755 863 970 1078 1186
495 619 774 929 1083 1238 1393 1548 1702
720 900 1125 1350 1575 1800 2025 2250 2475
945 1181 1477 1772 2067 2363 2658 2953 3248

1) Berechnungsformel
erforderliche Tragfähigkeit eines
 Gerüstbockes: 
Bockabstand x Bockbreite x
 (Nutzgewicht + Bohlengewicht) x
Durchlauffaktor
Nutzgewicht siehe Tabelle 1;
 Bohlengewicht 30 kg/m2;
 Durchlauffaktor 1,25.
(100 kg ≅ 1 kN)

� Bei Gerüstböcken mit Zahn-
stangen und Winden ist auf die
Funktion der Rücklaufsperre zu
achten .7

� Auf-, Um- und Abbau nur unter
Aufsicht einer fachkundigen
Person.
� Vor Verwendung Inaugen-
scheinnahme durch eine „quali -
fizierte Person“, um die  sichere
Funktion und die  Mängelfreiheit
festzustellen.

6
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Bockgerüste
B 117

� Anlegeleitern als Zugang zu
Bockgerüsten nur verwenden,
wenn kein sichererer Zugang ver-
wendet werden kann.
� Bockgerüstzugang nur über
Anlegeleitern; Anlegeleiter gegen
 Umkippen und Ver rutschen
 sichern .
� Seitenschutz aus Geländerholm,
Zwischenholm und Bordbrett
vorsehen, wenn nach der Gefähr -
dungsbeurteilung eine Absturz-
sicherung erforderlich ist .
Geländer- und Zwischenholm
sind gegen unbeabsichtigtes
 Lösen, das Bordbrett ist gegen
Kippen zu sichern. Ohne stati-
schen Nachweis dürfen als
 Geländer- und Zwischenholm
verwendet werden:
− bei einem Pfostenabstand bis

2,00 m Gerüstbretter mit
 Mindestquerschnitt 15 x 3 cm,

− bei einem Pfostenabstand bis
3,00 m Gerüstbretter mit Min-
destquerschnitt 20 x 4 cm oder
Stahlrohre Ø = 48,3 x 3,2 mm
bzw. Aluminiumrohre Ø 48,3 x
4 mm. 

5

4
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3

4

5

≥ 0,20 m

2

≤ 2,75 m

≤ 1,00 m

Gerüstbock

Längsdiagonale

Gefährdungen
� Fehlender Seitenschutz, man-
gelhafte Ausbildung der Gerüst-
beläge oder des Zugangs kann
zu Absturzunfällen führen.
� Überlastung gefährdet die
Standsicherheit.
� Kurbelbetätigung  unter Lastein -
wirkung kann zu Unfällen führen.

Allgemeines
� Bockgerüste sind nach der
TRBS 2121 Teil 1 keine Gerüste,
sondern Arbeitsmittel nach der
BetrSichV.
� Vom Unternehmer ist eine
 Betriebsanweisung zu erstellen,
anhand derer die Beschäftigten
zu unterweisen sind. 

Schutzmaßnahmen
� Eine Absturzgefahr besteht bei
einer Absturzhöhe von mehr als
1,00 m.
� Nur stählerne oder zimmer-
mannsgemäß abgebundene
 Gerüstböcke verwenden.

1

� Gerüstböcke nur auf trag -
fähiger Unterlage aufstellen.
� Gerüstböcke so aufstellen, dass
sich die Rücklaufsperre an der
frei zugänglichen Seite befindet.
� Belastung und Aussteifung
von Gerüstböcken nach Her -
stellerangabe.
� Belagstärke nach Lastklasse
und Bockabstand auswählen
(Tabelle 2).
� Belastung und Abstände der
Gerüstböcke berechnen und mit
der zul. Tragfähigkeit vergleichen
(Tabelle 1, 2 und 3). Geringere
Abstände wählen.
� Der Belag darf nicht wippen
oder ausweichen. Er darf nicht
mehr als 0,30 m über das letzte
Auflager hinausragen.
� Genügend große Überdeckungen
im Bereich der Stöße vor sehen .
� Materiallagerung möglichst im
Bereich der Gerüstböcke vor -
nehmen.
� Bockgerüste mit Belaghöhen
von mehr als 2,00 m nach Auf-
bau- und Verwendungsanleitung
verstreben .

7
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten
TRBS 2121, Teil 2 Gefährdung von Beschäf -
tigten bei der Verwendung von Leitern
DGUV Regel 101-038 Bauarbeiten
DIN EN 131
DIN 4567

6 7 8

65°–75°

Zusätzliche Hinweise für
 Glasreinigerleitern
� Leiter nur bis zu der maximal
zulässigen Länge zusammen -
stecken.
� Auf sichere Verbindung der
Leiter-Steckanschlüsse achten.
� Kopfpolster bzw. Anlegeklotz
nur an sichere Stützpunkte
 anlehnen .

Zusätzliche Hinweise für Ar-
beitsplätze auf Anlegeleitern
� Bei Bauarbeiten darf
− der Beschäftigte bei einer

Standhöhe von mehr als 2,00 m
nicht länger als 2 Stunden je
Arbeitsschicht arbeiten,

− das Gewicht des mitzuführen-
den Werkzeuges und Materials
10 kg nicht überschreiten,

− die Windangriffsfläche von mit -
 geführten Gegenständen nicht
mehr als 1 m2 betragen.

� Für zeitweilige Arbeiten ist
 eine max. Standhöhe bis 5,00 m
zulässig. 
� Von Anlegeleitern darf nicht
gearbeitet werden, wenn
− von vorhandenen oder benutz-

ten Stoffen und Arbeitsver -
fahren zusätzliche Gefahren
ausgehen, z.B. Arbeiten mit
 Säuren, Laugen, Heißbitumen, 

− Maschinen und Geräte mit
 beiden Händen bedient werden
müssen, z.B. Handmaschinen,
Hochdruckreinigungsgeräte. 

8

� Der Beschäftigte steht mit
 beiden Füßen auf einer  Stufe
oder Plattform.

Zusätzliche Hinweise für
 Leitern als Verkehrswege
� Leitern als Aufstiege zu
Arbeits plätzen nur bei geringer
Gefährdung und geringer
Verwen dungsdauer einsetzen
und wenn dabei der zu über -
brückende Höhenunterschied 
≤ 5,00 m ist.

Prüfungen
� Art, Umfang und Fristen erfor-
derlicher Prüfungen festlegen
(Gefährdungsbeurteilung) und
einhalten, z.B. regelmäßige
 Prüfung durch  eine zur Prüfung
befähigte und beauftragte
 Person.
� Ergebnisse dokumentieren 
(z.B. Leiterkontrollbuch, Prüf -
liste, Prüfplakette).
� Kontrolle auf augenschein -
liche Mängel vor jeder Ver -
wendung. 

� Richtigen Anlegewinkel   ein -
 halten .
Er beträgt bei
− Stufenanlegeleitern 60 –70°,
− Sprossenanlegeleitern 65 –75°.
� Leiter nur mit geeignetem
Schuhwerk betreten und darauf
achten, dass eine Verschmutzung
der Laufsohle das Betreten der
Stufen, Sprossen nicht nach -
teilig beeinträchtigt.
� Die obersten 3 Sprossen/
Stufen nicht betreten.
� Betriebsanweisung erstellen
und Beschäftigte im Umgang mit
Leitern regelmäßig unterweisen.  
� Leitern im Verkehrsbereich z.B.
durch Absperrungen sichern.
� Bei Arbeiten im Freien Umge-
bungs- und Witterungseinflüsse
berücksichtigen (z.B. Wind,
Schnee- und Eisglätte, herab-
oder umfallende Teile).

Zusätzliche Hinweise für
mehrteilige Anlegeleitern
� Leiter nur bis zu der vom
 Hersteller angegebenen Länge
zusammenstecken oder aus -
ziehen.
� Bei Schiebeleitern auf freie
 Beweglichkeit der Leiterteile
 sowie auf ordnungsgemäßes
Einrasten der Feststelleinrich-
tungen achten .

6
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Anlegeleitern
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B 131

2

1,00 m

1

60° – 70°

43

5

Gefährdungen
� Absturzunfälle durch z.B.
 mangelhafte Standsicherheit der
Leiter, Fehlverhalten des Leiter-
verwenders, Abrutschen von
Stufe oder Sprosse beim Auf-
und Abstieg, fehlende Sicherung
im Verkehrsbereich oder die
 Verwendung einer schadhaften
Leiter.

Allgemeines
� Bevor eine Leiter als Arbeits-
platz oder als Zugang zu hoch -
gelegenen Arbeitsplätzen zur
Verfügung gestellt und verwendet
werden soll, ist im Rahmen der
Gefährdungsbeurteilung zu
 ermitteln, ob der Einsatz einer
Leiter erforderlich oder nicht ein
anderes Arbeitsmittel für diese
Tätigkeit sicherer ist. 
� Der Einsatz von Leitern ist auf
Arbeiten mit geringer Gefähr-
dung und geringer Dauer der
 Verwendung zu beschränken. 
� Bauliche Gegebenheiten, die
nicht veränderbar sind, können
ebenfalls zum Einsatz von Leitern
führen. 
� Als Verkehrsweg möglichst
 Anlegeleitern mit Stufen, Stand-
fußverbreitungen und Holm-
verlängerungen verwenden. 
Der Auf- und Abstieg wird ohne
das seitliche Übersteigen von
der Leiter sicherer. 

2
1

� Leitern nur an sichere Stütz-
punkte anlehnen. Mindestens 
1,00 m über die Austrittsstelle
 hinaus ragen lassen oder
 andere Fest halte möglichkeit
schaffen/nutzen.

5

Schutzmaßnahmen
� Anlegeleitern gegen Aus -
gleiten, Umfallen, Umkanten,
Abrutschen und Einsinken
 sichern, z.B. durch:  
− Anbinden des Leiterkopfes,
− Fixieren des Leiterfußes,
– Verwendung von Leiterzubehör

wie z.B.  Fuß verbreiterungen ,
Leiterkopfsicherung , dem
Untergrund  angepasste  Leiter -
füße , 

− Einhängevorrichtungen.
� Standsicherheit des Leiter -
verwenders verbessern durch
die Verwendung von Stufen -
leitern.
� Schadhafte Leitern nicht
 verwenden, z.B. angebrochene
 Holme und Sprossen/Stufen 
von Holzleitern, verbogene 
und  angeknickte Metallleitern.
 Angebrochene Holme und
Sprossen/Stufen von Leitern
nicht flicken.
� Holzleitern gegen Witterungs-
und Temperatureinflüsse ge-
schützt lagern. Keine deckenden
Anstriche verwenden.

2
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Weitere Informationen: 
Arbeitsstättenverordnung
ASR A 1.8 Verkehrswege
DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten
DGUV Regel 101-038 Bauarbeiten
DGUV Regel 112-198 Benutzung von
persönlichen Schutzausrüstungen
gegen Absturz
DGUV Regel 112-199 Retten aus Höhen
und Tiefen
DGUV Information 208-032 Auswahl
und  Benutzung von Steigleitern
DGUV Information 201-014 Informatio -
nen für das Nachrüsten von Steigeisen-
und Steigleitergängen mit Steigschutz -
ein richtungen an Schornsteinen
DIN 18799 Steigleitern an baulichen
 Anlagen
DIN EN ISO 14122-4 Ortsfeste Steig -
leitern als Zugang zu Maschinen und
maschinellen Anlagen

5
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�Bei Fallhöhen von mehr als 
10 m darf nur PSA gegen Absturz
vorgesehen werden .  
� Bei Steigleitern mit Rücken -
schutz sind Ruhebühnen in Ab -
ständen von 6 m (bei Zugängen
zu maschinellen Anlagen) bzw.
10 m vorzusehen.
� Bei Verwendung von 
Steigschutzeinrichtung mit
Schiene darf der Abstand der
Ruhe bühnen 25 m nicht über-
schreiten .  
� Steigleitern in Schächten
 müssen ohne Rückenschutz, mit
Haltevorrichtung an der Austritts -
 stelle und Ruhebühnen alle 
10 m ausgestattet sein . 
Zum Schutz gegen Absturz z. B.
temporäre Anschlageinrichtung

ver wenden.
� Beim Einsatz von Gleit- oder
Kletterschalungen ist ein
absturzsicherer Übergang zur
 Steigleiter herzustellen.

Benutzung des Steigschutzes
� Es sollten nur Beschäftigte
 eingesetzt werden, die hierfür
körperlich geeignet und unter-
wiesen sind.
� Die Nutzung an der Einstiegs -
ebene sicherstellen, gegen
 unbefugtes Benutzen sichern
und Steigschutzschienen 
mind. 1,10 m über den obersten
Standplatz hinausführen .

3
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� Beim Benutzen des Steig -
schutzes Auffanggurte nach 
DIN EN 361 mit Steigschutzöse
verwenden .
� Rettung sicherstellen 
(2-Personen-Regel, Rettungs -
konzept, Rettungsausrüstung,
Unterweisung inkl. Übung).

Prüfung von Steigleiten
� Vor jedem Besteigen Sicht -
prüfung durch unterwiesenen
Benutzer auf ordnungsgemäßen
Zustand.
� Wiederkehrende sicherheits-
technische Prüfung nach Ergeb -
nis der Gefährdungsbeurteilung
durch eine „zur Prüfung befähigte
Person“ (z. B. Sachkundiger).

Prüfung von PSA gegen
 Absturz
� Vor jeder Benutzung Sicht -
prüfung auf ordnungsgemäßen
Zustand durch Benutzer.
� Mindestens alle zwölf Monate
Prüfung durch eine „zur Prüfung
befähigte Person“ (z. B. Sach -
kundiger). 

Arbeitsmedizinische
Vorsorge
� Arbeitsmedizinische Vorsorge
nach Ergebnis der Gefährdungs -
beurteilung veranlassen oder
anbieten. Hierzu Beratung durch
den Betriebsarzt.

3
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Steigleitern
B 133

Gefährdungen
� Fehlende oder mangelhafte
 Sicherheitseinrichtungen sowie
die Nichtbenutzung von persön-
licher Schutzausrüstung gegen
Absturz können zu Abstürzen
führen. 
� Fehlende Ruhebühnen und
mangelnde persönliche  Eignung
können zu physischen Überlas-
tungen führen.

Allgemeines
� Steigleitern sind zulässig,
wenn der Einbau einer Treppe
betriebstechnisch nicht möglich
ist. Auf Grundlage einer Gefähr -
dungsbeurteilung können Steig -
leitern gewählt werden, wenn
der Zugang nur gelegentlich 
(z. B. bei Wartungsarbeiten) von
einer geringen Anzahl unter -
wiesener Versicherter genutzt
werden muss. Dabei ist die
 Rettung sicher zu stellen.

Schutzmaßnahmen
Steigeinrichtungen
� Es muss eine fachgerechte
Montage nach Herstellerangabe
durchgeführt werden . 
� Steigeinrichtungen müssen
den Betriebsverhältnissen ent-
sprechend aus resistentem /
 korrosionsgeschütztem Material
hergestellt sein.
� Steigleitern müssen ab einer
Fallhöhe von mehr als 3 m bei
Zugängen zu maschinellen An -
lagen und von mehr als 5 m bei
sonstigen Zugängen, soweit es
betriebstechnisch möglich ist,
mit Einrichtungen zum Schutz
gegen Absturz ausgestattet sein
(z. B. Steigschutzeinrichtungen,
Rückenschutz ).
� Steigleitern an Schornsteinen
sind zum Schutz gegen Absturz
mit Steigschutzeinrichtungen
auszustatten. Steigschutzein -
richtungen an Schornsteinen
sollten aus Schienen mit 
mitlaufenden Auffanggeräten
bestehen (Stahlseile sind nicht
zu empfehlen). Bestehender
Rückenschutz oder Ruhebügel
müssen nach der Montage 
der Steigschutzeinrichtungen
 demontiert werden.

5
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
TRBS 2121 Gefährdung von
 Beschäftigten durch Absturz – 
Allgemeine  Anforderungen
DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten
DGUV Regel 101-014 Verwendung von
Schalungen, Tragkonstruktionen und
Traggerüsten 
DIN EN 12812
DIN EN 1065
DIN 1045

Schutzmaßnahmen
Absturzsicherung
� Je nach Bauart der Schalungs-
konstruktion und der baulichen
Gegebenheiten sind Maßnah-
men gegen Absturz zu treffen.
� Schalsysteme, die vorwiegend
unter Verwendung von PSAgA
aufgebaut werden müssen, sind
nachrangig zu Schalsystemen
mit verringerter Absturzgefähr-
dung , auszuwählen.
� Bei der Verwendung von
 PSAgA hat der Unternehmer ein
Rettungskonzept zu erstellen.
� Der Unternehmer oder der
fachlich geeignete Vorgesetzte
hat geeignete Anschlageinrich-
tungen und -möglichkeiten fest-
zulegen und dafür zu sorgen,
dass die PSAgA verwendet wird.
� Beschäftigte mit praktischen
Übungen in die Verwendung und
Rettung unterweisen.

Stützenunterbau
� Stützen auf tragfähigem Unter-
grund aufstellen.
� Bei Gefahr des Einsinkens last-
verteilende und unverrückbare
Unterlagen benutzen.
� Mehrlagige Kantholzunter -
lagen nur kreuzweise und kipp -
sicher ausführen.
� Unterlagen, die höher als 
40 cm sind, müssen statisch
nachgewiesen werden.

Ausziehbare Baustützen 
aus Stahl
� Stützen mit der Fußplatte
 vollflächig aufstellen.
� Anschluss der Aussteifungs-
verbände nur mit Verschwer-
tungsklammern oder Gerüst-
kupplungen herstellen.
� Aufstellhilfen für Stützen
nicht als Ersatz für die erfor -
derlichen Aussteifungen ver -
wenden.
� Ausziehbare Baustützen aus
Stahl müssen der DIN EN 1065
entsprechen oder bedürfen
 einer allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung.

21
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Schalungsträger
� Schalungsträger nur auf
Mauer werk auflegen, wenn
 dieses  mindestens 24 cm dick
und  ausreichend tragfähig ist 
(Mindestdruckfestigkeit der
 Steine in den oberen drei
Schichten 6 MN/m2, Mörtel -
gruppe II).
� Schalungsträger vor der Platten -
belegung durch Einbauteile
nach A+V des Herstellers gegen
Kippen sichern.

Ausschalen
� Bauteile erst ausschalen,
wenn der Beton ausreichend
tragfähig ist. Ausschalfristen
 beachten.
� Bei größeren Stützweiten
 Hilfsstützen in erforderlicher
 Anzahl vorsehen.

� Erschütterungen beim Aus-
schalen vermeiden.
� Schalelemente nicht mit
 Kranen losreißen.

Lagerung
� Schalelemente und Stützen
gegen Umstürzen sicher lagern.
� Verkehrs- und Fluchtwege 
von abgelagertem Schalungs -
material freihalten.

3
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Deckenschalungen/
Tragkonstruktionen

Gefährdungen
� Fehlende Sicherungsmaßnah-
men beim Auf-, Um- und Abbau
sowie mangelhaft ausgebildeter
Seitenschutz können bei der
 Verwendung zu Absturzunfällen
führen. 
� Überlastung von Stützen und
Schalungsträgern, unzureichende
oder fehlende Aussteifungen
können zum Einsturz der Scha-
lungskonstruktion führen.

B 136
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Allgemeines
� Auf- und Abbau nur unter
 ständiger Aufsicht einer fach-
kundigen  Person und von fach-
lich geeigneten Beschäftigten
ausführen lassen.
� Die Beschäftigten müssen in
den Umgang mit dem jeweiligen
Schalsystem unterwiesen sein.
� Die Schalung/Tragkonstruk -
tion muss so entworfen und
 bemessen werden, dass alle
 einwirkenden Lasten in den
Untergrund oder in eine trag -
fähige Unterkonstruktion
 abgeleitet werden.

� Entwurf und Bemessung sollten
darauf abgestellt sein, dass die
Schalung/Tragkonstruktion auf
der Baustelle überprüft werden
kann.
� Beschädigte Bauteile nicht
verwenden.
� Vom Unternehmer ist eine
 Betriebsanweisung zu erstellen,
anhand derer die Beschäftigten
zu unterweisen sind.



Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Regel 100-500 Betreiben von
 Arbeitsmitteln

2

3

≥ 0,5 m

Zusätzliche Hinweise 
zur Oberen Ladestelle
� An hochgelegenen Ladestellen
sind Absturzsicherungen erfor-
derlich . Vom Hersteller des
Anstellaufzuges vorgesehene
 Ladestellensicherung verwenden.
Seitenschutz, bestehend aus
Geländerholm, Zwischenholm
und Bordbrett oder Türen oder
Hubgitter, von mindestens 
1,00 m Höhe vorsehen.

3

Zusätzliche Hinweise 
zur  Unteren Ladestelle
� Absperren des Gefahrbe -
reiches , Zugang nur von  einer
Seite. Bei Gefahr durch herab -
fallende Gegenstände: Schutz-
dach anbringen. 

2

� Seitenschutz nur während des
Be- und Entladens betretbarer
Lastaufnahmemittel in der Breite
des Lastaufnahmemittels öffnen.
(Lastaufnahmemittel mit  einer
Grundfläche von mehr als 0,5 m2

gelten im Allgemeinen als be-
tretbare Lastaufnahmemittel.) 
� Lastaufnahmemittel nur
 betreten, wenn
−  das Betreten vom Hersteller

vorgesehen ist,
− sie mit einem min. 1,10 m

 hohen Schutzgeländer um-
wehrt sind
und 

− durch Geschwindigkeits -
begrenzer ausgelöste Fang-
vorrichtungen oder Leitungs-
bruchventile ein unbeabsich-
tigtes Absenken (z.B. durch
Bruch des Hubseils) ver -
hindern. 

Prüfungen
� Art, Umfang und Fristen er -
forderlicher Prüfungen festlegen
(Gefährdungsbeurteilung) und
einhalten, z.B.:
− vor Inbetriebnahme am jewei-

ligen Einsatzort (Aufstellung)
durch fachkundige Person, 

− entsprechend den Einsatz -
bedingungen nach Bedarf,
mind. 1 x jährlich durch eine
„zur Prüfung befähigte Person“
(z.B. Sachkundiger). 

� Ergebnisse der regelmäßigen
Prüfung durch die „zur Prüfung
befähigte Person“ doku -
mentieren.

3029

Anstellaufzüge zum 
Lastentransport B 143

Gefährdungen
� Fehlende Sicherungsmaß -
nahmen bei der Montage bzw.
 Demontage des Aufzuges sowie
mangelhafte Absturzsicherung
an den hochgelegenen Lade -
stellen können zu Absturzun -
fällen führen. 
� Es kann zu Verletzungen durch
herabfallende Gegenstände
kommen.

Schutzmaßnahmen
Aufstellung
� Bei Auf- und Abbau von An -
stell aufzügen Betriebs- und
Montageanleitung des Herstel-
lers beachten. Hieraus können
u.a. die Verankerungsabstände
des Fahrmastes entnommen
werden. 

� Standsicherheit und Sicher-
heit gegen Einsinken des Grund-
rahmens bzw. des Fahrgestelles
durch Abspindeln und aus -
reichende Lastverteilung durch
Unterbauen gewährleisten .
� Den beim Betrieb des Anstell -
aufzuges geforderten Abstand
von min. 40 cm zwischen dem
Lastaufnahmemittel und Arbeits-
und Verkehrsbereichen  bereits
bei der Festlegung des Stand -
ortes berücksichtigen. Zu festen
Objekten in der Umgebung der
Ladestelle ist ein Abstand von
min. 50 cm einzuhalten. Ist aus
arbeitstechnischen Gründen 
der Sicherheitsabstand nicht
einzuhalten: Fahrbahn dicht
 verkleiden.

1

� Bei Aufstockarbeiten des Fahr-
mastes die Montageanleitung
genau beachten. Aus ihr geht
auch hervor, ob PSA gegen Ab-
sturz zu tragen ist.

Betrieb
� Für den elektrischen Anschluss
nur einen besonderen Speise-
punkt verwenden, z.B. Bau -
stromverteiler mit Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung (RCD). 
� Schlaffseilbildung vermeiden,
wenn es sich um einen seil -
getriebenen Aufzug handelt.
� Die Bedienung des Anstell   -
aufzuges erfolgt durch eine
 beauftragte Person, die die
Aufzugs anlage regelmäßig auf
augen scheinliche Mängel über-
prüft.
� Der Personentransport mit
 einem Lastenaufzug ist verboten.

07/2021
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung

Prüfungen
� Aufzugsanlagen sind über -
wachungsbedüftige Anlagen
nach Betriebssicherheits -
verordnung.
� Wiederkehrende Prüfungen
sind von zugelassenen Über -
wachungsstellen durchzuführen.
� Prüfergebnis ins Prüfbuch
 eintragen lassen. Prüfbuch an
der Einsatzstelle zur Einsicht
 bereithalten.
� Prüfungen sind erforderlich vor
der ersten Inbetriebnahme so-
wie wiederkehrend mindestens
alle 2 Jahre durch eine zuge -
lassene Überwachungsstelle.
� Zusätzlich sind nach Betriebs-
sicherheitsverordnung ent -
sprechende Zwischenprüfungen
durchzuführen. 
� Prüfungen nach jeder Montage
auf einer neuen Baustelle durch
eine „zur Prüfung befähigte
 Person“ (z.B. Sach kundigen).

2
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Bauaufzüge mit
 Personenbeförderung B 145

Gefährdungen
� Fehlende Sicherungsmaß -
nahmen bei der Montage bzw.
Demontage des Aufzuges sowie
mangelhafte Absturzsicherung
an den hochgelegenen Lade -
stellen können zu Absturz -
unfällen führen. 

� Außerdem kann es zu Ver -
letzungen durch herab fallende
Gegenstände kommen oder zu
Stolper-, Rutsch- und Sturz -
unfällen bei mangelhaften Über-
gängen an den Ladestellen.

Schutzmaßnahmen
Aufstellung
� Aufzugsanlagen auf trag -
fähigem Untergrund aufstellen.
� Auf- und Abbau nur unter Be-
achtung der Betriebsanleitung.
Dort sind die Montageart, die
Montagereihenfolge und die
 Sicherungsmaßnahmen für die
Monteure beschrieben, z.B. wie
sich diese gegen Absturz sichern
und in welchen Abständen der
Mast an festen Gebäudeteilen zu
verankern ist .

Betrieb
� An den Haltestellen sichere
Übergänge vorsehen .
� Elektrisch betriebene Aufzugs-
anlage nur über besonderen
Speisepunkt mit Schutzmaß -
nahme anschließen, z.B. Bau -
stromverteiler mit Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung (RCD).
� Bei Gefahr durch herabfallen-
de Gegenstände den unteren
 Zugang mit Schutzdach sichern
und Gefahrbereich wirksam
 absperren. 
� Zugänge zum Antrieb der Auf-
zugsanlage verschlossen halten.
� Die Bedienung eines Bauauf-
zuges zur Personenbeförderung
erfolgt durch eine unterwiesene
und beauftragte Person, die in
der Lage sein muss, im Bedarfs-
fall den Notablass in der Kabine
betätigen zu können und die
außerdem die Aufzugsan lage
 regelmäßig auf augenschein -
liche Mängel überprüft.
� Fahrkorb nicht überlasten,
 Angaben auf Kennzeichnung im
Fahrkorb beachten. 
� Lasten im Fahrkorb gegen Um-
stürzen oder Abrollen sichern.

1
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Vorschrift 52 Krane 
DGUV Regel 101-005 Hochziehbare
 Personenaufnahmemittel
DGUV Information 201-019 Turm- und
Schornsteinbauarbeiten
DIN EN 14502-1

� Gefahrloses Ein- und Ausstei-
gen aus dem Förderkorb gewähr-
leisten, z.B. durch Absetzvor-
richtungen oder Abdeckklappen
über Förderöffnungen, die vor
dem Aussteigen geschlossen
werden.
� An Durchfahrtöffnungen sind
für die Auf- und Abwärtsfahrt
 besondere Sicherheitsmaß -
nahmen zu treffen, z.B. Über -
wachung mit Kamera und Moni-
tor .
� An Förderöffnungen müssen
Einfahrttrichter vorhanden sein,
die ein Aufsetzen oder Verhaken
verhindern .4

3

Prüfungen
� Art, Umfang und Fristen erfor-
derlicher Prüfungen festlegen
(Gefährdungsbeurteilung) und
einhalten.
� Personenförderkorb in Kombi-
nation mit dem eingesetzten
 Hebezeug, welches bestim-
mungsgemäß nicht zum Heben
von Personen vorgesehen ist,
vor der ersten Bereitstellung 
und Benutzung sowie an jedem
neuen Einsatzort durch eine  
„zur Prüfung befähigte Person“
(Sachverständigen) prüfen
 lassen.
� Ergebnisse dokumentieren.

2
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Personenförderkörbe
B 146

Gefährdungen
� Mängel in der Konstruktion
bzw. der baulichen Beschaffen-
heit oder an den hochgelegenen
Ein- bzw. Ausstiegsstellen kön-
nen zu Absturzunfällen führen.

Allgemeines
� Jeden Einsatz der Berufsge-
nossenschaft vorher schriftlich
anzeigen.
� Nur Krane verwenden, die 
für den Personentransport
 geprüft sind.

Schutzmaßnahmen
� Fördergerüste, Traversen und
Auslegerkonstruktionen statisch
nachweisen, einschließlich Ab-
leitung der Kräfte in bestehende
Bauteile.
� Förderkörbe ausschließlich für
den Personentransport benutzen.
� Nur Förderkörbe benutzen, 
die mindestens 2,00 m hoch
 geschlossen sind und deren Tür
mit einem Verschluss versehen
ist, der ein unbeabsichtigtes
 Öffnen verhindert .1

� Personenförderkorb nicht
 direkt in den Lasthaken des
 Hebezeuges einhängen.
� Seile und Ketten mit Schäkeln
oder festen Ösen, die nur mit
Werkzeug lösbar sind, am
 Förderkorb befestigen . 
Keine Seilklemmen verwenden.
� Anschlagmittel von Förder -
körben nicht wechselweise zum
Anschlagen von Lasten benutzen.
� Vor der ersten Inbetriebnahme
Probefahrt durchführen.
� Nicht mehr Personen trans -
portieren, als zugelassen sind.

2
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung 
DGUV Regel 101-001 Transportanker 
und -systeme von Betonfertigteilen
DGUV Regel 109-017 Betreiben von
 Lastaufnahmemitteln und Anschlag -
mitteln im Hebezeugbetrieb
DGUV Information 201-052
 Rohrleitungsbauarbeiten
DIN EN 13 155
DIN 19695 

Steingabeln
� Gabeln mit Schwerpunktaus-
gleich benutzen. Aufhängepunkt
so wählen, dass sich die Gabeln
mit der Last nicht nach vorn
 neigen.
� Folienverpackte Steinpakete
auf Paletten mit Ketten, Bändern
oder Bügeln gegen Herabrut-
schen von der Gabel sichern. 
Die Schrumpffolie muss die
 Palette mit umfassen und darf
nicht beschädigt sein. Paletten
müssen tragfähig sein.

Mörtelcontainer
� Mörtelcontainer mit min -
destens 2 Anschlagmitteln
 anschlagen.
Ausnahme: Die Container sind
mit Bügeln für ein Anschlagmittel
ausgerüstet.
� Mörtelcontainer aus Kunststoff
regelmäßig auf augenscheinliche
Beschädigungen (Risse) prüfen.
� Fest angebrachte Ketten und
Seile von Mörtelresten reinigen.

Klemme mit zusätzlicher 
Halteeinrichtung
� Zum Versetzten großformatiger
Steine (KS, Porenbeton) Klemme
mit zusätzlicher Halteeinrich-
tung verwenden.

Steingreifer 
� Vor dem Steintransport Auf-
fangplane einhängen.
� Beschädigte Auffangplane
 unverzüglich auswechseln.
� Bei paketierten Steinen immer
unterste Schicht greifen.

4
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Beispiele für kraftschlüssig
wirkende Lastaufnahmemittel
� Kein Aufenthalt von Personen
unter kraftschlüssig wirkenden
Lastaufnahmemitteln.

Rohrgreifer (Rohrzangen)
� Rohrgreifer dürfen sich bei
 Entlastung nicht selbsttätig vom
Rohr lösen.
Ausnahme: Rohrgreifer mit
Schrittschaltwerk.
� Als zusätzliche Kennzeichnung
muss der zulässige Greifbereich
angegeben sein.
� Hydraulisch oder pneumatisch
schließende Rohrgreifer benöti-
gen Einrichtungen zum Ausgleich
von Druckverlusten mit selbst -
tätig wirkender Warneinrichtung
für den Geräteführer.

Versetzgeräte für Schacht -
fertigteile
� Betonfertigteile müssen zur
Aufnahme der Druckkräfte voll-
ständig ausgehärtet sein.

Schachtringklemmen
� Für den Transport Klemmen
verwenden, die sich bei Entlas-
tung nicht selbsttätig öffnen.
� Klemmen exakt auf Schacht-
ringdicke einstellen.
� Schachtkonen (symmetrische
und asymmetrische) nach Be -
dienungsanleitung der Hersteller
anschlagen.

Sonderbauformen
� Bei Sonderbauformen von
Lastaufnahmemitteln für Beton-
fertigteile Bedienungsanleitung
der Hersteller beachten.

Prüfungen
� Art, Umfang und Fristen erfor-
derlicher Prüfungen festlegen
(Gefährdungsbeurteilung) und
einhalten, z.B.: 
− vor Beginn jeder Arbeits-

schicht auf augenfällige
 Mängel durch den Bediener,

− vor der ersten Inbetriebnahme
und nach Bedarf, mind. 1 x
jährlich durch eine „zur
 Prüfung befähigte Person“.

� Ergebnisse dokumentieren.

5
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Lastaufnahmemittel 
B 161

Gefährdungen
� Beim Transport von Lasten
 können diese z.B. aus dem Last-
aufnahmemittel herausfallen,
sich vom Lastaufnahmemittel
 lösen und Personen treffen.

Allgemeines
� Vorrangig nur formschlüssige
Lastaufnahmemittel, z.B. Stein-
gabeln , Transportanker und
Transport anker sys teme ,
 ein setzen.
� Lastaufnahmemittel müssen
mit den für den Betrieb wichtigen
Angaben gekennzeichnet sein,
z.B. Eigengewicht und Tragfähig-
keit. Sie dürfen nicht überlastet
werden.
� Betriebsanleitung beachten.
� Tragfähigkeit überprüfen.
� Verbindungsmittel (z.B.
 Schäkel, Steck- und Schraub -
bolzen) gegen unbeabsichtigtes
Lösen und Herabfallen sichern.
� Lastaufnahmemittel bestim-
mungsgemäß verwenden und
 lagern. 

24
1 2

3

1 2
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� Benutzung einstellen, sobald
die Witterungsbedingungen 
die Funktionssicherheit beein-
trächtigen.
� Lasten im Schwerpunkt an-
schlagen.
� Kraftschlüssig wirkende
 Lastaufnahmemittel nicht über
Personen schwenken.
� Das Befördern von Personen
mit Lastaufnahmemitteln ist ver-
boten.

Schutzmaßnahmen
� Formschlüssig wirkende Last-
aufnahmemittel verwenden.
� Einbau und Verwendungsan-
leitung des Herstellers beachten
und am Einsatzort bereithalten.

Beispiele für formschlüssig
 wirkende Lastaufnahmemittel
Kugelkopfankersysteme
� Bei Transportankersystemen
nur zusammengehörige Trans-
portanker und Lastaufnahme-
mittel (Abheber) verwenden.

Einschraubankersysteme
� Anker nicht über 45 Grad ab-
knicken, komplett eindrehen. 
� Seilschlaufen nicht knicken
und quetschen.

Traversen
� Schiefstellung der Traverse
vermeiden. 
� Langgliedrige Lasten im
Schnürgang anschlagen .
� Befestigung der Anschlagseile,
-ketten oder -bänder an der
 Traverse nur
− mit genormter  Seilend ver -

bindung und Schäkel oder
− in Lasthaken mit Haken -

sicherung.

3

1

2
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Regel 109-005 Gebrauch von
 Anschlag- Drahtseilen
DGUV Regel 109-017 Betreiben von
 Lastaufnahmemitteln und Anschlag -
mitteln im Hebezeugbetrieb
DGUV Information 201-030 Merkblatt 
für Seile und Ketten als Anschlagmittel
im Baubetrieb
DGUV Information 209-021 
Belastungstabellen für Anschlagmittel 
DGUV Information 209-061 Gebrauch
von Hebebändern und Rundschlingen
aus Chemiefasern

� Schutzhelm tragen.
� Personen nicht mit der Last
 befördern.
� Verständigung zwischen Kran-
führer und Anschläger nur über
Handzeichen oder Sprechfunk. 

Zusätzliche Hinweise für das
Anschlagen mit Seilen
� Mindestdurchmesser von
 Anschlagseilen einhalten: 
− Stahlseile: 8 mm 
− Naturfaser- und Chemiefaser -

seile: 16 mm 
� Seile nicht an Pressklemmen
abknicken.
� Nur genormte Seile und Seil -
endverbindungen verwenden.
Drahtseilklemmen sind nur für
Abspannseile zugelassen .

Zusätzliche Hinweise für das
Anschlagen mit Ketten
� Nur geprüfte und kurzgliedrige
Ketten verwenden. 
� Ketten vor dem Anschlagen
ausdrehen. Kettenglieder
 müssen ineinander frei beweg-
lich sein.
� Ketten nicht provisorisch mit
Schrauben und dergleichen
 flicken.

Zusätzliche Hinweise für das
Anschlagen mit Hebe bändern
� Nur licht- und formstabilisierte
Chemiefaserhebebänder be -
nutzen. Hebebänder aus Poly-
ethylen sind unzulässig.
� Hebebänder nicht über raue
Oberflächen ziehen.
� Einwegbänder nach dem  ersten
Gebrauch (Transportkette) entsor -
 gen und nicht weiter verwenden.

4

� Steifgezogene Ketten und
 Ketten mit gebrochenem oder
angerissenem Kettenglied, Quer-
schnittsminderung, Korrosions-
narben u.a. sofort aussondern
und nicht mehr verwenden.
� Ketten nicht mehr benutzen,
wenn
− eine Längung um mehr als 5%

bei der Kette oder beim Einzel-
glied gemessen wird, 

− eine Abnahme der Nenndicke
an irgendeiner Stelle um mehr
als 10% festgestellt wird. 

4 5

Bei Seilschlössern darf die Seil -
klemme nur auf dem freien
 Seilende liegen. Auf eindeutige
Zuordnung von Keil und Schloss
achten!

Pressklemme

Drahtbrüche

Litzenbrüche

Aufdoldung

Quetschungen

Knicke

Klanken

Kauschenspleiß DIN EN 13411-2
5 Rundstiche für stehendes Gut
6 Rundstiche für laufendes Gut

Seilhülse DIN EN 13411-4 mit
 vergossenem Seilende

Ablegereife von Drahtseilen bei sichtbaren Drahtbrüchen 1

Seilart 

Litzenseil

Kabelschlagseil

Anzahl sichtbarer Drahtbrüche bei
 Ablegereife auf einer Länge von

3d 6d 30d

3 benachbarte Drähte 6 14
einer Litze

10 15 40

Prüfungen
� Anschlagmittel nach Einsatz-
bedingungen, jedoch mindes-
tens einmal jährlich von einer
„zur Prüfung befähigten Person“
(z.B. Sachkundigen) prüfen
 lassen. Die Prüfergebnisse auf-
zeichnen.
� Seile mit Litzenbruch, Aufdol-
dungen, Knicken, Korbbildungen,
Rostansätzen, Querschnittsver-
änderungen, Drahtbruch nestern
usw. sofort aussondern und
nicht mehr ver wenden ,
Tabelle 1.

5
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Anschlagen von Lasten
Anschlagmittel B 164

Gefährdungen
� Unsachgemäßes Anschlagen,
Unachtsamkeit beim Anheben
bzw. Absetzen von Lasten sowie
beschädigte oder unterdimen-
sionierte Anschlagmittel können
zu Unfällen führen.

Allgemeines 
� Anschlagmittel bestimmungs-
gemäß verwenden und geschützt
aufbewahren.
� Anschlagmittel (Seile, Ketten,
Hebebänder) nicht über die
 zulässige Tragfähigkeit hinaus
belasten.
� Seile, Ketten und Hebebänder
nach Größe und Form der Last,
den Greifpunkten, den Einhak-
vorrichtungen, der Art und Weise
des Anschlagens, des Neigungs-
winkels und den Witterungsbe-
dingungen auswählen. Die Trag-
fähigkeit muss mindestens für
den max. Neigungswinkel von
60° auf Anhängern oder Etiket-
ten angegeben sein .
� Bei mehrsträngigen Gehängen
nur zwei Stränge als tragend  an -
nehmen, wenn keine Ausgleichs -
 einrichtungen vorhanden sind.

1

� Beim Anheben der Last sich
nicht zwischen Last und festen
Gegenständen (Wänden,
 Maschinen, Stapeln usw.)
 aufhalten.
� Nicht unter schwebenden
 Lasten hindurchgehen bzw. sich
aufhalten.
� Lasten nicht höher heben als
für den Transport erforderlich.
� Leere und unbelastete Haken-
geschirre hochhängen. An schlag -
mittel sicher ablegen bzw.
 ordentlich lagern.
� Seile, Ketten und Bänder nicht
verknoten und verdrehen, nicht
über scharfe Kanten ziehen.
Kantenschoner oder Schutz-
schläuche verwenden.
� Anschlagmittel erst lösen, wenn
die Last sicher abgesetzt ist.

07/2021
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Schutzmaßnahmen
� Lasten dürfen nur von unter-
wiesenen Beschäftigten ange-
schlagen werden.
� Lange stabförmige Lasten
nicht in Einzelschlingen an -
schlagen. Traversen benutzen.
� Lasten im Schnürgang
 anschlagen. Das Anschlagen 
im Hängegang ist nur bei groß -
stückigen Lasten zulässig, 
wenn ein Zusammenrutschen
der  Anschlagmittel und eine
 Verlagerung der Last nicht mög-
lich ist.
� Lasten nicht durch Einhaken
unter die Umschnürung trans-
portieren.
� Nur Anschlagmittel mit Sicher-
heitshaken verwenden. Auf-
gezogene Haken sofort aus -
sortieren.
� Kleine, lose Teile nur in Last-
aufnahmemitteln transportieren
und diese nicht über den Rand
hinaus beladen.
� Pendeln der Last durch mittige
Stellung des Kranhakens über
der Last vermeiden.
� Lange Teile eventuell mit Leit -
seilen führen.

2

3



Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Vorschrift 3 Elektrische Anlagen
und Betriebsmittel 
DGUV Information 203-004 Einsatz 
von elektrischen Betriebsmitteln bei
 erhöhter elektrischer Gefährdung
DGUV Information 203-005 Auswahl
und Betrieb ortsveränderlicher
 elektrischer Betriebsmittel
DGUV Information 203-006 Auswahl
und Betrieb elektrischer Anlagen und
Betriebsmittel auf Bau- und Montage -
stellen
Elektrotechnische Regeln (DIN VDE-
 Bestimmungen)

Baustromverteiler/ -
Steckdosen
� Die Anschlussleitung vor der
Messeinrichtung im fest veran-
kerten Anschlussschrank darf
maximal 30 Meter lang sein und
keine lösbaren Zwischenverbin-
dungen enthalten.
� Die Anschlussleitung vor dem
Anschlussschrank ist vor mecha-
nischer Beanspruchung be-
sonders zu schützen.
� Über die Notwendigkeit der Er-
dung eines Baustromverteilers
entscheidet die Elektrofachkraft.
Notwendig wird ein Erdspieß im
TT-Netz, in der Nähe elektrifizier-
ter Bahnen und ggf. beim Über-
gang TN-C auf TN-CS.
� Baustromverteiler entsprechen
dem Schutzgrad IP 44.
� Baustromverteiler mit Steck -
dosen müssen über eine in AUS
verschließbare Schalteinrich-
tung zum Trennen der Einspei-
sung verfügen.
� Stromkreise mit Steckdosen
sind über RCD abzusichern.
� Kraftstromsteckdosen (rot)
sind über RCD vom Typ B
abzusichern.
� Steckdosen ≤ 32 A sind über
RCD mit einem Bemessungsfeh-
lerstrom ≤ 30 mA zu betreiben.
� Steckdosen > 32 A dürfen
über RCD mit einem Bemes-
sungsfehlerstrom ≤ 500 mA
 betrieben werden.
� Beim Festanschluss von Be-
triebsmitteln (oder über Sonder-
steckvorrichtungen) ist die Ein-
haltung der Abschaltbedingun-
gen von der Elektrofachkraft
nachzuweisen.
− Nachgeschaltete Stromkreise

dürfen keine Steckdosen ent -
halten.

− Handgeführte elektrische
 Betriebsmittel sind auch bei
Festanschluss über RCD abzu -
sichern.

� IT-Systeme dürfen nur mit Iso-
lationsüberwachung und RCD
betrieben werden.
� Weitere Schutzmaßnahmen:
− Schutzkleinspannung (SELV),
− Schutztrennung (Trenntrafo).

Elektrische Leitungen
� Als bewegliche Leitungen 
sind Gummischlauchleitungen
H07RN-F oder gleichwertige Bau-
arten (H07BQ-F) zu verwenden.
� Anschlussleitungen bis 4 m
Länge von handgeführten
Elektrowerkzeugen sind auch in
der Bauart H05RN-F zulässig.
� Leitungen, die mechanisch
 besonders beansprucht werden,
sind geschützt zu verlegen, z.B.
unter festen Abdeckungen.
� Leitungsroller sind schutziso-
liert auszuführen. Beührbare
 Teile müssen aus Isolierstoff
 bestehen. Sie müssen eine
Überhitzungs-Schutzeinrichtung
haben. Die Steckdosen müssen
spritzwassergeschützt ausge-
führt sein.

Leuchten
� Bauleuchten müssen mindes-
tens sprühwassergeschützt aus-
geführt sein. Sie sollen für rauen
Betrieb geeignet sein.
� Hand-/Bodenleuchten, ausge-
nommen solche für Schutzklein-
spannung, müssen schutziso-
liert und strahlwassergeschützt
ausgeführt sein.

Installationsmaterial
� Steckvorrichtungen sind nur
mit Isolierstoffgehäuse und nach
folgenden Bauarten zulässig:
− Steckvorrichtungen, zweipolig

mit Schutzkontakt, 
− CEE-Steckvorrichtungen, 

5-polig. 
� Schalter und Steckvorrichtun-
gen müssen mindestens spritz-
wassergeschützt ausgeführt sein
und eine ausreichende mecha -
nische Festigkeit besitzen.

Prüfungen
� Elektrische Anlagen und
 Betriebsmittel sind zu prüfen
− nach Errichtung, Veränderung

und Instandsetzung, 
− regelmäßig entsprechend den

Prüffristen. 

Symbole auf elektrischen
 Betriebsmitteln

Gefährliche elektrische 
Spannung

Schutzisoliert
(Schutzklasse II)

Schutzkleinspannung
(Schutzklasse III)

Trenntransformator
(Schutztrennung)

Für rauen Betrieb

Staubgeschützt

Explosionsgeschützte,
baumustergeprüfte 
Betriebs mittel

Regengeschützt
(Sprühwassergeschützt)

Spritzwassergeschützt

Strahlwasser-
geschützt

4039

Elektrische Anlagen 
und  Betriebsmittel auf Bau- 
und  Montagestellen

B 171

Gefährdungen
� Beim Umgang mit elektrischen
Anlagen und Betriebsmitteln
 besteht die Gefahr einen elek -
trischen Schlag zu erleiden.

Allgemeines
Errichtung und Instand -
setzung
� Elektrische Anlagen und Be-
triebsmittel dürfen nur von
Elektrofachkräften oder unter
deren Leitung und Aufsicht er-
richtet, verändert und instand
gehalten werden. Das gilt auch
für einfache Tätigkeiten, wie z.B.
die Reparatur einer Steckdose
oder einer Anschlussleitung.

Schutzmaßnahmen
Sichere Anschlusspunkte
� Elektrische Betriebsmittel
müssen von besonderen An-
schlusspunkten aus mit Strom
versorgt werden. Als besondere
Anschlusspunkte gelten z.B.:
− Baustromverteiler,
−  der Baustelle zugeordnete

 Abzweige ortsfester elek -
trischer Anlagen, 

− Transformatoren,
− mobile Stromerzeuger der

Bauart A und B.
� Hausinstallationen, z.B. beim
Kunden, bieten i.d.R. keine
 sicheren Anschluss punkte.

Anschlusspunkte für  
kleine Baustellen/Haus -
installationen
� Sichere Anschlusspunkte
 können auch mit portablen
 Fehlerstromschutzeinrichtungen
„PRCD-S“ geschaffen werden.
Diese Geräte verfügen über
 einen erweitertem Schutzum-
fang und eine Schutzleiterüber-
wachung. Die PRCD-S überprüft
selbsttätig während des Ein-
schaltvorganges das vorgela -
gerte Netz auf Fehler. An einer
fehlerhaften Hausinstallation/
Steckdose lässt sich die PRCD-S
nicht einschalten. Das Arbeiten
an einer solchen Steckdose ist
verboten und lebensgefährlich.

07/2021
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Elektrische Anlagen 
und Betriebsmittel
Wiederholungsprüfungen

B 172

Gefährdungen
� Beim Umgang mit elektrischen
Anlagen und Betriebsmitteln
 besteht die Gefahr, einen elek -
trischen Schlag zu erleiden.

Allgemeines
Prüffristen
� Prüfungen und Kontrollen
 regelmäßig durchführen, mit
dem Ziel Mängel rechtzeitig zu
erkennen.
� Die Prüffristen sind vom Unter -
nehmer abhängig von den
 konkreten örtlichen Einsatz -
bedingungen und unter Berück-
sichtigung des Stands der
 Technik festzulegen.
� Bei der Festlegung der Prüf -
fristen, kann sich der Unterneh-
mer an den Fristen der DGUV
Vorschrift 3 orientieren, die sich
in der Praxis langjährig bei nor-
malen und durchschnittlichen
Belastungen als sicher bewährt
haben.
� Je nach Einsatzbedingungen
können sich kürzere Prüffristen
ergeben, wenn besondere Ge-
fährdungen, z.B. durch extreme
Umwelteinflüsse bestehen.
� Prüffristen sind keine Wunsch-
fristen. Eine Verlängerung der
Prüfintervalle muss sachlich/
technisch begründet sein. Das
kann z.B. der Fall sein, wenn
 Arbeitsmittel nur sehr selten
 benutzt werden.
� Baustromversorgungsanlagen
jährlich durch Elektrofachkräfte
prüfen. Prüfung der Wirksamkeit
von Schutzmaßnahmen mit RCD
monatlich durch Elektrofach -
kräfte. 
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� Die Durchführung der Prüfung
sollte auch sichtbar vor Ort sein,
z.B. mit Plaketten, Aufklebern
oder Banderolen am Arbeits-
mittel oder in der Baustromver-
teilung.
� Die zur „Prüfung befähigte
 Person“ handelt hinsichtlich der
Prüfung weisungsfrei und eigen-
verantwortlich. Über die Delegie-
rung von Prüfaufgaben entschei-
det die „zur Prüfung befähigte
Person“.

Beispiele Betriebsspezifischer Wiederholungsprüfungen

Betriebsbedingungen

Betriebsmittel, 
mit sehr hohen 
Beanspruchungen

Betriebsmittel mit
hohen
Beanspruchungen

Betriebsmittel im
normalen Betrieb

Betriebsmittel sehr
selten benutzt

Beispiele/Baustelle

Schleifen von Metallen 
Verwendung in Bereichen mit
leitfähigen Stäuben

Nassschleifen von 
nichtleitenden Materialien, 
Kernbohren, Stahlbau, 
Tunnel- und Stollenbau 

Hochbau, Innenausbau,
allgemeiner Tiefbau,
Elektroinstallation, Holzausbau
Sanitär- Klima- Heizungsbau

Hausmeister

Frist

wöchentlich
ggf. täglich

3 Monate

6 Monate

1 Jahr

Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Vorschrift 3 Elektrische Anlagen
und Betriebsmittel 
TRBS 1201 Prüfungen und Kontrollen
von Arbeitsmitteln und überwachungs-
bedürftigen Anlagen
TRBS 1203 Zur Prüfung befähigte
 Personen
DGUV Information 203-005 Auswahl
und Betrieb ortsveränderlicher elek -
trischer Betriebsmittel nach Einsatz -
bedingungen
DGUV Information 203-006 Auswahl
und Betrieb elektrischer Anlagen und
Betriebsmittel auf Bau- und Montage -
stellen
DGUV Information 203-071 Wieder -
kehrende Prüfungen elektrischer Anla-
gen und Betriebsmittel (Hinweise für
den Unternehmer)
Elektrotechnische Regeln 
(DIN VDE-Bestimmungen)

� Funktionskontrolle der RCD im
Baustromverteiler und damit ver-
bunden eine augenschein liche
Kontrolle auf offensichtliche
Mängel arbeitstäglich durch ein-
gewiesene Laien.

Prüfungen
� Rahmenbedingungen für die
Prüfung müssen vom Unter -
nehmer organisiert werden. 
� Prüfen darf die „zur Prüfung
befähigte Person“.
� Erfahrene Elektrofachkräfte
kennen die Prüfaufgaben und
die damit verbundenen Gefähr-
dungen, die Prüfabläufe und
Normen. Sie erfüllen i.d.R. die
notwendigen Voraussetzungen.
� Die Prüfungen sind zu doku-
mentieren. Dazu gehört: Ort,
 Datum, Anlage/ Arbeitsmittel,
Prüfer, Art der Prüfung, Prüf-
grundlagen, Prüfumfang und das
Prüfergebnis.
� Die Prüfergebnisse sind
 mindestens bis zur nächsten
Prüfung aufzubewahren. Stand
der Technik und vorteilhaft ist
die vollständige Dokumentation
aller Messwerte.



Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung 
DGUV Vorschrift 3 Elektrische Anlagen
und Betriebsmittel

Zusätzliche Hinweise 
für Tellermischer
� Die Einfüllöffnungen müssen
durch Verdeckungen gesichert
sein. Die Quetschstellen im
Mischgefäß dürfen nicht mit der
Hand erreichbar sein.
� Beim Öffnen der Verdeckung
muss das Mischwerk zwangs -
läufig stillgesetzt und gegen
Wieder anlaufen gesichert sein.
� Die Auslauföffnungen müssen
durch einen Trichter oder ein
Schutzschild, jeweils versehen
mit einem Gitter, gesichert sein:
Gittermaschenweite max. 70 mm,
Abstand zur Quetschstelle mind.
150 mm. Bei einer Gittermaschen -
weite von 40 mm muss der Ab-
stand zur Quetschstelle mind.
120 mm betragen.
� Bei geöffneter Stellung der
 Verdeckungen muss zwangs -
läufig verhindert sein, dass die
Mischwerkzeuge wieder anlau-
fen können. Die Verdeckung so
sichern, dass sie nicht unbeab-
sichtigt zufallen kann.

Zusätzliche Hinweise 
für Stetigmischer
� Beim Befüllen mit Sackware
muss die Einfüllöffnung wie bei
den Tellermischern durch Ver -
deckungen gesichert bleiben.
� Die Auslauföffnung muss
durch Auslauftrichter gegen
 Hineingreifen gesichert bleiben.
Die Auslauföffnung darf nicht
mehr als 90 cm vom Boden an-
geordnet sein.
� Vor dem Abnehmen des
Mischrohres Antrieb abstellen
bzw. Maschine vom Netz trennen.

Prüfungen
� Art, Umfang und Fristen erfor-
derlicher Prüfungen festlegen
(Gefährdungsbeurteilung) und
einhalten, z.B.:

4
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– vor jeder Arbeitsschicht auf
augenscheinliche Mängel, 

– nach Bedarf, mind. 1 x jährlich
durch eine „zur Prüfung
 befähigte Person“ (z.B. Sach -
kundiger). 

� Ergebnisse der regelmäßigen
Prüfung dokumentieren.

4443

Mischmaschinen

Schutzmaßnahme anschließen.
Als besonderer Anschlusspunkt
gilt z.B. Baustromverteiler mit 
FI-Schutzeinrichtung (RCD).
� Durch Probelauf Drehrichtung
der Mischwerkzeuge überprüfen.
� Bei Instandhaltungsarbeiten
Antriebe stillsetzen und gegen
Wiedereinschalten sichern.
 Betriebsanleitung des Herstel-
lers beachten. Berührungs-
schutz an Verbrennungsmotoren
und Auspuffanlagen nicht ent -
fernen.
� Durchführung von Unterwei-
sung und Einweisung des Bedie-
ners anhand der Betriebsanwei-
sung/ Betriebsanleitung des
Herstellers.

Zusätzliche Hinweise 
für Freifallmischer
� Die Einzugsstellen an den
 Antriebsrädern, insbesondere
zwischen Antriebszahnrad- und
Trommelzahnkranz, müssen
 verdeckt sein .
� Nicht mit der Hand oder mit
Werkzeugen in die laufende
Trommel greifen.
� Nach Keilriemenwechsel
Schutzabdeckung wieder
 anbringen.

1

2

Gefährdungen
� Im Bereich der Mischeröffnung
kann es durch rotierende Werk-
zeuge zu Unfällen kommen. 
� Bei fehlendem besonderen
Anschlusspunkt kann es zu
 einem Stromschlag kommen.

Schutzmaßnahmen
� Mischmaschinen eben und
standsicher aufstellen.
� Arbeitsplätze an Mischma -
schinen gegen herabfallende
Gegenstände schützen.
� Elektrisch betriebene Misch-
maschinen nur über einen
 besonderen Anschlusspunkt mit

2

1
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Weitere Informationen: 
Verordnung zur arbeitsmedizinischen
Vorsorge
Betriebssicherheitsverordnung 
DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten

Aus-Tasten an Antriebsaggregat und Fernsteuerung
In gefährlichen Situationen ist die Not-Aus-Taste
umgehend zu drücken. Die gedrückte Not-Aus-
Taste schaltet das System automatisch
ab und verhindert ein ungewolltes
Wiedereinschalten des Systems.

Gefahrenbereich beim Horizontalsägen

Gefahrenbereich beim Vertikalsägen

NOT-AUS

NOT-AUS

Freie Seillänge

Seilschutz

2 x freie
Seillänge

2 x freie
Seillänge

2 x freie
Seillänge

2 x freie
Seillänge

Fern-
bedienung

Freie Seillänge

Fernbedienung

Freie 
Seil-
länge

0,5 x freie 
Seil-länge

Gefahrenbereich

Gefahren-
bereich

Gefahren-
bereich

Gefahren-
bereich

2

2

3

Zusätzliche Hinweise zum
Bewegen getrennter Bauteile 
� Gefahrenbereiche, in die ab -
getrennte Teile fallen können,
fest absperren oder durch Warn-
posten sichern.
� Abzutrennende Bauteile durch
Unterstützung, Aufhängung oder
Abspannung sichern.
� Sicherer Ausbau der getrennten
Bauteile, z.B. mittels Sicherungs-
und Aufhänge- oder Kranvor -
richtungen.
� Sicherer Abtransport der ge-
trennten Bauteile durch Hebe-
zeuge bzw. Transportmittel.
� Aufenthaltsverbot unter
schwebenden Lasten und im
 Bereich ungesicherter Bauteile.

Prüfungen
� Art, Umfang und Fristen erfor-
derlicher Prüfungen festlegen
(Gefährdungsbeurteilung) und
einhalten, z.B.:
− vor Beginn jeder Arbeits-

schicht auf augenfällige
 Mängel durch den Bediener,

− vor der ersten Inbetriebnahme
und nach Bedarf, mind. 1 x
jährlich durch eine „zur Prüfung
befähigten Person“ (z.B. Sach-
kundiger).

� Ergebnisse dokumentieren.
� Werkzeuge vor Arbeitsbeginn
überprüfen. Fehlerhafte Diamant -
seile, z.B. mit abgefahrenen
 Diamantröllchen aussondern.
� Verschlüsse regelmäßig auf
Abnutzung kontrollieren.

Arbeitsmedizinische
 Vorsorge
� Arbeitsmedizinische Vorsorge
nach Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilung veranlassen (Pflicht-
vorsorge) oder anbieten (Ange-
botsvorsorge). Hierzu Beratung
durch den Betriebsarzt.

4645

Diamantseilsägen
B 205

Gefährdungen 
� Bei Diamantseilsägearbeiten
können durch Seilriss, herum-
fliegende Diamantschneide -
segmente, umstürzende oder
herabfallende Abbruchteile,
Nichtbenutzung der maschinen-
gebundenen Schutzvorrichtungen
Personen verletzt werden.
� Die Lärmbelastung kann zu
 Gehörschäden führen.

Allgemeines
� Die geeignete Diamantseil -
maschine auswählen.
� Diamantsägeschnitte entspre-
chend der Abbruchanweisung
festlegen.
� Statisches System und Lage
der Bewehrung beachten.
� Vor Beginn der Arbeiten
Arbeits bereich auf Vorhanden-
sein und Verlauf von Leitungen
überprüfen. 

Schutzmaßnahmen 
� Bedienungs- und Betriebsan-
leitung der Maschinenhersteller
beachten.
� Seilsägebedienung nur durch
Beschäftigte mit einschlägigen
Kenntnissen und entsprechender
Einweisung und Unterweisung.

� Seilschutz an der Maschine
immer entsprechend Hersteller-
angaben verwenden.
� Bei Arbeiten über Bodenhöhe
geräumige und tragfähige Stand-
und Aufstellflächen schaffen, ggf.
Absturzsicherungen anbringen.
� Seilsägen und Hilfsmittel wie
Führungsschienen, Umlenkrollen
sicher befestigen. Ggf. Hilfsmittel,
wie Hebezeuge oder  Hebe büh nen
benutzen.
� Bei Arbeiten in umschlosse-
nen Räumen ausschließlich
 Maschinen mit Elektro- oder  
Hydraulikantrieb verwenden.
Vergiftungsgefahr durch Abgase!
� Beim Einfädeln des Seils in die
Eckbohrungen darauf achten, dass
das „Männchen“ der Schraub -
 verbindung in Laufrichtung vor
dem Diamantröllchen liegt.
� Drehzahl der Antriebsmaschine
entsprechend Herstellerangaben
einstellen und einhalten.
� Nur mit Diamantseilschutz an
der Maschine arbeiten . 
� Funktion der Wasserfangein-
richtung regelmäßig überprüfen
und das Wasser regelmäßig aus-
tauschen.
� Wasserlanzen-Umrichtungs -
arbeiten nur bei gesichertem
Stillstand des Sägesystems
durchführen.

1

1
� Gefahren- und Umgebungs -
bereich komplett absperren.
 Sicher stellen, dass sich in diesem
Bereich keine Personen aufhalten.
Ggf. freie Seillängen abdecken.

Zusätzliche Hinweise für
Elektrische Arbeitsmittel
� Elektrisch betriebene Maschi-
nen und Geräte nur über einen
besonderen Anschlusspunkt mit
Schutzmaßnahmen anschließen,
z.B. Baustromverteiler mit RCD
(FI-Schutzeinrichtung).
� Bei frequenzgesteuerten
 Betriebsmitteln sind besondere
Maßnahmen, z.B. allstromsen -
sitive RCD (FI-Schutzeinrichtung)
erforderlich.
� Not-Aus-Schalter muss zugäng -
lich und funktionsfähig sein. Bei
Gefahr umgehende Betätigung
des Not-Aus-Schalters .

Zusätzliche Hinweise für 
Diamanttrennseile
� Seile nicht auf bzw. um scharfe
Kanten führen. Kanten vor dem
Sägen auf mind. R = 10 cm ab-
runden.
� Achtung: Peitscheneffekt bei
Seilriss, feste Schutzeinrichtun-
gen, z.B. Schutzwand oder Ab-
deckung aus Holz anordnen.
� Die Steuerung muss aus
 sicherer Entfernung erfolgen.
 Sicherheitsabstände einhalten.
� Vor Schneidbeginn das Seil
ohne Vorschubbewegung der
Antriebsrolle leerlaufen lassen.
Erst bei laufendem Seil Vor-
schubbewegung einleiten.
� Sägeverfahren in angemes -
senen Zeitabständen unter -
brechen, um Sägespalt hinter
dem schneidenden Seil kraft-
schlüssig aufzukeilen bzw. bei
Mauer trockenlegung wieder zu
verschließen.

2
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
TRGS 559 „Mineralischer Staub“ 
Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutz -
verordnung
Verordnung zur arbeitsmedizinischen
Vorsorge 

5
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� Gehörschutz verwenden .
� Bei Gefährdung durch ab -
springende Teile Augenschutz
tragen .
� Bei Freisetzung von Stäuben,
Geräte mit Staubabsaugung
 verwenden und/oder Ansaug-
schlauch von Luftreiniger an der
Entstehungsstelle platzieren .
� Sofern die Grenzwerte durch
technische Maßnahmen nicht
 sicher eingehalten werden,
muss geeigneter Atemschutz 
z.B. Halbmasken, gebläseunter-
stützte Filtergeräte mit Helm 
(mit Partikelfilter P2 oder P3)
 getragen werden.

Hinweise zu mineralischen
Staub
� Grundsätzlich staubarm
 arbeiten.
� Ggf. zusätzlich Luftreiniger
 verwenden.
� Absaugbohrer für eine
 bessere Staubabsaugung
 verwenden.
� Durch eine räumliche Abtren-
nung (z.B. durch Staubschut-
zwände /Staubschutztüren)
kann bei Stemmarbeiten die
Ausbreitung von Staub in an-
grenzende Bereiche verhindert
sowie die Wirkung von Luftreini-
gern verstärkt werden.

Arbeitsmedizinische
 Vorsorge
� Arbeitsmedizinische Vorsorge
nach Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilung veranlassen (Pflicht-
vorsorge) oder anbieten (Ange-
botsvorsorge). Hierzu Beratung
durch den Betriebsarzt.

4
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Schlagbohr- und Stemmgeräte

Gefährdungen
� Ungeschützte Maschinenteile
und wegspringende Bruchstücke
von Bauteilen können Verletzun-
gen verursachen. 
� Durch Freisetzung von gesund-
heitsgefährlichem Staub kann
es zu Erkrankungen der Atem -
wege kommen.

Schutzmaßnahmen
� Möglichst nur rückstoßarme
und schallgedämpfte Geräte
 verwenden .
� Stumpfe Meißel oder abge -
brochene Werkzeuge aus -
wechseln.
� Bewegliche Anschlusslei -
tungen gegen mechanische
 Beschädigung schützen.
� Schlauchverbindungen
 (Kupplungen) bei Druckluftge -
räten gegen unbeabsichtigtes
Lösen sichern, z.B. Verwendung
von Sicherheits-Schnelltrenn-
kupplungen.
� Vor dem Trennen der Verbin-
dungen von Druckluftleitungen
diese drucklos machen.
� Immer einen sicheren Stand-
platz wählen. Stemmarbeiten
nicht von Leitern und Hubar-
beitsbühnen ausführen.
� Zusatzgriffe benutzen .
� Verdeckte Leitungen vor dem
Bohren mit Magnet- und Lei-
tungssuchgerät orten.
� Schalterarretierung nur bei
 Arbeiten mit Bohrgestellen
 betätigen.
� Gerät erst nach völligem
 Stillstand ablegen.

1
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung 
Verordnung zur arbeitsmedizinischen
DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der
 Prävention
TRGS 559 Quarzhaltiger Staub
DGUV Regel 112-192 Benutzung von
 Augen- und Gesichtsschutz
DGUV Regel 112-194 Benutzung von
 Gehörschutz

Zusätzliche Hinweise für
 Diamant-Trennsägen
� Diamant-Trennsägen nur zum
Sägen von Steinen verwenden.
� Auf ordnungsgemäß ange-
brachte Schutzeinrichtungen
achten:
− Sägeblatt-Schutzhaube , 
− Spritzschutz/

Aerosolbindung . 
� Wasserzufuhr sicherstellen ,
keine Trockenschnitte aus -
führen.
� Umlaufwasser regelmäßig
 reinigen/wechseln, bei Maschi-
nen ohne Aufbereitung mind.
täglich.
� Gehörschutz und Schutz-
brille benutzen.

Prüfungen
� Art, Umfang und Fristen erfor-
derlicher Prüfungen festlegen
(Gefährdungsbeurteilung) und
einhalten, z.B.: 
– vor jeder Arbeitsschicht auf

augenscheinliche Mängel,
– nach Bedarf, mind. 1 x jährlich

durch eine „zur Prüfung
 befähigte Person“ (z.B. Sach-
kundiger).

� Ergebnisse der regelmäßigen
Prüfungen dokumentieren.

Arbeitsmedizinische
 Vorsorge
� Arbeitsmedizinische Vorsorge
nach Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilung veranlassen (Pflicht-
vorsorge) oder anbieten (Ange-
botsvorsorge). Hierzu Beratung
durch den Betriebsarzt.
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Steinsägen

Gefährdungen
� Es kann zu Schnittverletzun-
gen und einer Schädigung des
Gehörs kommen. 
� Quarzhaltige Stäube können
Gesundheitsschäden verursa-
chen.

Schutzmaßnahmen
� Generell zur Trockenbearbei-
tung nur staubarme Systeme
(mit Absaugung) oder Stein -
sägen mit Nassbearbeitung
 verwenden.

� Beim Transportieren der Sägen
mittels Kran vorgesehene An-
schlagösen verwenden.
� Sägen standsicher und waage-
recht aufstellen.
� Nur über einen besonderen
Speisepunkt mit Schutzmaß -
nahme anschließen, z.B. Bau -
stromverteiler mit FI-Schutz -
einrichtung.
� Nur vom Hersteller vorgese -
hene Sägebänder/Sägeblätter
verwenden.
� Rissige Sägebänder bzw. 
-blätter aussondern.
� Möglichst lärmarme Säge -
blätter verwenden.
� Drehrichtungspfeil auf dem
Sägeblatt beachten.
� Durchführung von Unter -
weisung und Einweisung des
 Bedieners anhand der Betriebs-
anleitung des Herstellers.

Zusätzliche Hinweise für
Mauerstein-Bandsägen
� Bandsäge mit Absaugung
 verwenden.
� Maschine nur zum Sägen von
Porenbeton einsetzen.
� Höhenverstellbaren Säge-
bandschutz abhängig von 
der jeweiligen Steinhöhe
 verwenden.
� Sägebandradkasten während
des Betriebes geschlossen
 halten.
� Mauersteine nicht verkanten –
Rissgefahr des Sägebandes.
 Anschlaglineal benutzen.
� Bei der Bearbeitung kurzer
und schmaler Steine Zuführholz
benutzen.

1
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
Straßenverkehrsordnung 
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
Fahrzeugzulassungsverordnung
DGUV Vorschrift 68 Flurförderzeuge 
DGUV Vorschrift 79 Verwendung von
Flüssiggas
TRBS 2121, Teil 4 
DGUV Information 208-031  

� Können Arbeitsmittel zum be -
stimmungsgemäßen Heben von
Personen nicht eingesetzt wer-
den, so darf bei Montagearbei -
ten von geringer Dauer aus-
nahmsweise eine Arbeitsbühne
mit Rückenschutz verwendet
werden, sofern geeignete Maß -
nahmen ergriffen wurden,
 welche die Sicherheit gewähr-
leisten und eine angemessene
Überwachung sicherstellen.
� Der Rückenschutz muss
mindestens 1,80 m hoch und
durchgriff sicher sein. Die Ar -
beitsbühne ist formschlüssig 
z.B. beim Aufschieben auf die
Gabelzinken zusätzlich mit ei-
nem Sicherungsbolzen gegen
Abrutschen sichern. Die Trag -
fähigkeit des Frontgabel staplers
muss mind. das Fünf fache des
Eigengewichts der  Arbeitsbühne
einschl. Zuladung betragen .
� Beim Betrieb von Gabel -
staplern mit Verbrennungsmotor
in Räumen auf Abgasreinigung
achten, z.B. Einsatz von Kataly -
satoren oder Abgasfiltern.

Zusätzliche Hinweise 
Flurförderzeuge beim Einsatz
auf öffentlichen Straßen
� Bei einer Höchstgeschwindig -
keit von mehr als 20 km/h ist ein
amtliches Kennzeichen erforder-
lich. Der Fahrer muss bei einer
durch die Bauart bestimmten
Höchstgeschwindigkeit von
mehr als 6 km/h im Besitz einer
Fahrerlaubnis sein. Die erforder-
liche Fahrerlaubnisklasse ist ab-
hängig vom zulässigen Gesamt -
 gewicht des Gabel staplers oder
von der maximalen Höchstge-
schwindigkeit.
� Bei einer Höchstgeschwindig -
keit von mehr als 25 km/h ist
Luftbereifung erforderlich.
� Bremsanlage muss aus zwei
voneinander unabhängigen
Bremsen bestehen.

6
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� Bei dem Betrieb im öffentlichen
Straßenverkehr sind weitere
 Anforderungen der Fahrzeug-
 Zulassungsverordnung (FZV)
 einzuhalten.
� Beleuchtung muss fest einge-
baut und betriebsbereit sein;
 dazu gehören: Scheinwerfer,
Fahrtrichtungsanzeiger, Be -
grenzungsleuchte, Rückstrahler,
Rückfahrscheinwerfer, Schluss -
leuchte, Blinkleuchte und Kenn -
zeichenbeleuchtung.
� Bei Gabelstaplern mit zu -
lässigem Gesamtgewicht ab 4 t
Unterlegkeil mitführen.
� Gabelzinken mit rot-weiß
 gestreifter Schutzvorrichtung
 abdecken oder hochklappen.

Flurförderzeuge (Gabel -
stapler) mit Flüssiggasantrieb
� Flüssiggasflaschen (Treibgas -
behälter) nicht mit scharfkanti-
gen Festhaltevorrichtungen am
Fahrzeug befestigen.
� Treibgasbehälter, Leitungen,
Armaturen und Schläuche dür-
fen nicht über die Begrenzung
des Gabelstaplers hinausragen.
� Treibgasbehälter, Leitungen,
Armaturen und Schläuche vor
übermäßiger Erwärmung (vor
 direkter Sonneneinstrahlung)
schützen.
� Treibgasbehälter nicht in
 Garagen wechseln.
� Gabelstapler nur in durch -
lüfteten Räumen über Erdgleiche
abstellen und dabei die erforder-
lichen Schutzbereiche beachten.
Im Abstand von 3,00 m dürfen
sich keine Kelleröffnungen,
 Gruben, Bodenabläufe, Kanal-
einläufe usw. befinden.
� Bei Betriebsschluss Haupt -
sperreinrichtung für die Gasver -
sorgung schließen.
� Flüssiggasantrieb so ein -
stellen, dass der Schadstoff -
gehalt im Abgas so gering wie
 möglich ist.

� Einstellvorrichtung für das
Gas-Luft-Gemisch gegen unbe-
absichtigtes Verstellen sichern,
z.B. durch Versiegeln oder Ver -
plomben.
� Beim Wechseln der Schläuche
in der Treibgasanlage darauf
achten, dass nur zugelassene
Schläuche verwendet werden.
� Für den Betrieb von Gabel -
staplern mit Flüssiggasantrieb
unter Erdgleiche gelten Sonder-
regelungen.

Prüfungen
� Art, Umfang und Fristen der
wiederkehrenden Prüfungen
festlegen (Gefährdungsbeur -
teilung) und einhalten, z.B.:
− 1 x jährlich durch eine „zur

 Prüfung be fähigte Person“ 
(z.B. Sach kundiger),

− Schadstoffgehalt im Abgas von
mit Flüssiggas angetriebenen
Gabelstaplern mindestens
halbjährlich, durch eine „zur
Prüfung befähigte Person“ prü-
fen und auf den erreichbaren
niedrigsten Wert bringen.

� Ergebnisse dokumentieren.

Arbeitsmedizinische
 Vorsorge
� Für den Flurförderzeugfahrer
die arbeitsmedizinische Vor -
sorge nach Ergebnis der Gefähr -
dungsbeurteilung veranlassen
(Pflichtvorsorge) oder anbieten
(Angebotsvorsorge). Hierzu Be -
ratung durch den Betriebsarzt.
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Gabelstapler
B 211

Gefährdungen
� Falsch aufgenommene Last,
Überlastung des Gabelstaplers
und unzureichende Ausbildung
des Fahrers haben oft schwere
Unfälle zur Folge.

Schutzmaßnahmen
� Last dicht am Hubmast laden
und auf beide Gabelzinken
gleichmäßig verteilen. Last
 gegen Verschieben sichern .
� Beim Beladen Tragfähigkeits-
diagramm beachten.
� Nur ausgebildete und vom
Unternehmer schriftlich beauf-
tragte Gabelstaplerfahrer ein -
setzen, die mindestens 18 Jahre
alt sind.

1

� Betriebsanweisung erstellen.
Sie muss u.a. Angaben ent -
halten über:
− Betriebsbedingungen,
− zugelassene Verkehrswege,
− Lagerung, Lagerflächen,

 Stapelung,
− evtl. Mitnahme von Personen,
− evtl. Verwendung von Anbau-

geräten, Anhängern, Arbeits-
bühnen.

� Gabelstapler mit bodenfrei
 angehobener Last (< 50 cm)
 verfahren . 
� Beim Befahren von Steigungen
und Gefälle Last bergseitig
 führen .
� Fahrerrückhalteeinrichtungen
wie z.B. Beckengurt, Bügeltür
und Kabinentür sind zu benutzen.

3
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� Nur Personen mitnehmen,
wenn Mitfahrersitze vorhanden
sind und das Mitfahren erlaubt
ist (s. Betriebsanweisung bzw.
innerbetriebliche Regelungen) .
� Gegen unbeabsichtigte
 Bewegung mit der Parkbremse
sichern, und gegen unbefugte
Benutzung durch Abziehen des
Schlüssels sichern.
� Gabelstapler nur vom Fahrer-
platz aus bedienen.
� Nicht unter angehobener Last
hindurchgehen bzw. aufhalten.
� Beim Befahren von Lade -
brücken auf deren Tragfähigkeit
und Breite achten. Ladebrücken
 gegen Verschieben sichern .
� Bei Wartungsarbeiten unter
der hochgestellten Gabel ist
 diese abzustützen.

4
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< 80 J oder 
900 g

Betriebsanleitung
Online-Training (LBA) & Online-Prüfung (LBA)

Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
Luftverkehrs-Ordnung
Durchführungsverordnung (EU) über 
die Vorschriften und Verfahren für den
Betrieb unbemannter Luftfahrzeuge

Flugvorvorbereitung und
Flugdurchführung
� Unfälle mit schwer verletzten
oder getöteten Personen oder
bemannten Luftfahrzeugen
 müssen an die BFU gemeldet
werden.
� Unbeteiligte Personen über
UAS-Betrieb informieren.
� Privatsphäre anderer beachten.
� Haftpflichtversicherung und
Kompetenznachweis(e) mit -
führen.
� Luftrechtliche Änderungen
 beachten (NOTAM und NFL).
� Wetterbedingungen beachten
hinsichtlich Temperatur, Nieder-
schlag, Wind, Turbulenz, Ge -
witter.
� Umgebung stetig auf Hinder-
nisse und Personen prüfen.
� Genehmigungspflicht prüfen.
� Start- und Landeplatz ab -
sperren (mindesten 5 m x 5 m).
� Notlandeplätze vorher fest -
legen.
� Notfallszenario festlegen.
� Brandschutzequipment sowie
Erst-Hilfe Ausrüstung mitführen.
� Akkus nicht überladen oder
tiefentladen, nur mit ausreichen-
der Ladung lagern.
� Akkus nicht in der Nähe von
brennbaren Stoffen oder im Be-
reich von Fluchtwegen aufladen.
� Auf ergonomische Gestaltung
der Bedienelemente achten.
� Flugbuch und Bordbuch führen
mit Wartungsaufzeichnungen.
� Notverfahren kennen
– Notlandung bei Motorausfall,

schnelles Handeln,

– Sicherheitslandung bei recht-
zeitigem Erkennen schwieriger
Situation, Kollisionsgefahr,

– Return to Home (RTH) führt
UAS automatisch aus, passen-
den Modus wählen, bei kriti-
schem Batteriestand, Verlust
der Funkverbindung, Probleme
der Bodenstation, Sichtverlust.

� Bei Absturz lautstark warnen.

Schutzmaßnahmen
� Betriebsanleitung des Herstel-
lers beachten.
� Nur UAS mit CE-Kennzeich-
nung verwenden.
� Einsatzspezifische persönliche
Schutzausrüstung benutzen 
(z.B. Sonnenbrille, Warnweste).
� Sicherheitsausstattung ver-
wenden, z.B.
– Checklisten,
– Geofencing,
– Kollisionsvermeidungssystem,
– Kapselung der Rotoren,
– Fallschirm.

Zusätzliche Hinweise für 
UAS Fernpiloten
� Luftraum ständig überwachen,
Kollisionen mit anderen unbe-
mannten und bemannten Luft-
fahrzeugen vermeiden.
� Betrieb bei Risiko sofort be -
enden.
� Prinzip der sog. Good Airman -
ship: Risiken erkennen und mini-
mieren.
� Maximale Flughöhe beachten.

� Bei Gebäuden insbesondere
auf der windabgewandten Seite
können Turbulenzen und Verwir-
belungen entstehen.
� Mit Ungenauigkeiten bei der
GNSS Positionsbestimmung in
der Nähe von Gebäuden, Metall-
bauten und größeren Hindernis-
sen rechnen.
� Nach der Landung Fluggerät
und Steuerung gegen unbeab-
sichtigtes Starten sichern.
� Bei Fehlermeldung sofort lan-
den, da kein sicherer Flugbetrieb
mehr möglich ist.
� Ausweichpflicht (auch bei
 Vögeln) beachten.
� Bei langen Einsätzen und Kon-
zentrationsphasen regelmäßig
Pausen einlegen bzw. Fernpilot
wechseln.
� Abfrage Geozonen und Luft-
räume (Droniq App), NOTAMs
(www.dfs-ais.de), Wetter
(www.flugwetter.de) aus zuver-
lässigen Quellen.

Beschäftigungs -
beschrän kungen
� Jugendliche unter 16 Jahren
dürfen keine UAS steuern außer
C0 UAS in Kategorie A1.
� Nicht fliegen bei Krankheit,
Medikamenteneinnahmen,
Stress, Alkoholkonsum, Müdig-
keit, extremen Gefühlssitua -
tionen.

A1 nahe 
Menschen

< 250 g Überflug unbeteiligter  Personen, aber kein
 Überflug von Menschenansammlungen

kein Überflug unbeteiligter Personen, kein
Überflug von Menschenansammlungen

Betriebsanleitung

Unter-
kategorie

UAS-Klasse Betriebsbereich
max. 120 m AGL

Qualifikation

Betriebsanleitung
Online-Training (LBA) & Online-Prüfung (LBA)

A3 weit von 
Menschen 
entfernt

< 25 kg

< 25 kg

Betrieb in einem Gebiet in der man keine
Personen erwartet und sicherer Abstand
min. 150 m zu Wohn-, Gewerbe-, Industrie-
oder Erholungsgebieten 

A2 sichere Distanz
zu Menschen < 4 kg 30 m / 5 m Sicherheitsabstand zu 

unbeteiligten Personen
Betriebsanleitung
Prüfung (PStF) und prak tisches Selbststudium

Übersicht offene Betriebskategorie

5453

Unbemannte Luftfahrtsysteme –
UAS B 221

– zulassungspflichtige
 Kategorie:
– über Menschenansamm -

lungen,
– Transport von gefährlichen

 Gütern,
– Transport von Menschen.

� Fernpilot muss Betriebsregeln
einhalten.
� Betreiber muss bei zuständi-
ger Luftfahrtbehörde (LBA) regis-
triert sein ab einer Abflugmasse
> 250 g oder mit Kamera.
� Fernpilot muss adäquat quali-
fiziert sein:
– A1/A3: Online-Kurs & Online-

Prüfung (Theorie),
– A2: Nachweis A1/A3, prakti-

sches Selbststudium und
 Theorieprüfung,

� In A1: Inspektion des Einsatz-
gebietes vor dem Flug:
– aktuelle Situation vor Ort

 (Straßen, Wege, Fußgänger),
– Sicherung des Einsatzortes,
� In A2: min. 30 m horizontaler
Sicherheitsabstand zu unbetei-
ligten Personen, im Langsam-
flugmodus 5 m,
� In A3: horizontaler Abstand zu
unbeteiligten Personen min. 
30 m unter Beachtung der 
1:1-Regel (horizontaler Abstand
größer der Flughöhe), zusätzlich
Abstand zu Wohn-, Gewerbe-,
 Industrie- oder Erholungsge -
bieten 150 m.

Erlaubnis und
 Genehmigungen
� Betrieb in der offenen Katego-
rie ist grundsätzlich erlaubnis-
frei, in der speziellen Kategorie
nur mit Betriebsgenehmigung,
Betriebserklärung oder Betrei-
berzeugnis für Leicht-UAS (LUC).
� Geographische Zonen be -
achten.

Geographische Zonen
� seitlicher Abstand von
– 1,5 km von der Begrenzung von

Flugplätzen,
– 1 km von der Begrenzung von

Flughäfen sowie innerhalb ei-
ner seitlichen Entfernung von
weniger als 1 km aller in An-
und Abflugrichtungen um je-
weils 5 km verlängerten Bahn-
mittellinien,

– 100 m von der Begrenzung von
Industrieanlagen, Justizvoll-
zugsanstalten, Einrichtungen
des Maßregelvollzugs, militäri-
schen Anlagen, Anlagen der
zentralen Energieerzeugung
und Energieverteilung sowie
Einrichtungen gem. Schutz -
stufe 4 der BiostoffV,

– 100 m von Grundstücken der
Verfassungsorgane des Bun-
des, der Länder, oberster und
oberer Bundes- oder Landes-
behörden, diplomatischer und
konsularischer Vertretungen
sowie internationaler Organi-
sationen, Liegenschaften von
Polizei und anderen Sicher-
heitsbehörden,

– 100 m von Bundesfernstraßen,
-wasserstraßen, Bahnanlagen,

– 100 m von der Begrenzung von
Krankenhäusern,

– 100 m von Unfallorten und Ein-
satzorten sowie über mobilen
Einrichtungen und Truppen der
Streitkräfte.

� nicht ohne Zustimmung über
Wohngrundstücken oder Flug -
höhe > 100 m und nicht zwi-
schen 22:00 Uhr und 6:00 Uhr
Ortszeit.
� nicht über Freibädern, Bade -
stränden und ähnlichen Einrich-
tungen.
� nicht in Kontrollzonen ohne
Flugverkehrskontrollfreigabe,
Beschränkungsgebieten.

Gefährdungen
� Schnittverletzungen bei
 Kontakt mit drehenden Rotor-
blättern.
� Verletzungsgefahr bei Berüh-
rung mit UAS.
� Gefährdung unbeteiligter Drit-
ter und Infrastruktur durch UAS.
� Gefährdung oder Kollision mit
bemanntem Luftfahrzeug.
� Brand- und Explosionsgefahr
bei Lagerung und Handhabung
von beschädigten Lithium-
 Akkus.

Allgemeines
� UAS-Einteilung beachten:
– offene Kategorie mit Unter -

kategorien A1, A2 und A3:
– UAS < 25 kg,
– nicht über Menschenan-

sammlungen,
– < 120 m über Erdoberfläche,
– innerhalb der Sichtweite

(VLOS),
– keine gefährlichen Güter

oder Abwurf von Material,
– spezielle Kategorie:

– Bedingungen der offenen
 Kategorie werden nicht ein-
gehalten;

– UAS >25 kg oder ohne
 Klassen-Identifizierungs -
kenn zeichen,
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Vorschrift 79 Verwendung von
Flüssiggas
DIN EN 16129
DIN EN 16436

� Ortsbewegliche Behälter
 müssen so aufgestellt und auf-
bewahrt sein, dass die Behälter
und ihre Armaturen gegen
 mechanische Beschädigungen
geschützt sind.
� Flüssiggasflaschen bei  Ent -
leerung senkrecht und stand -
sicher aufstellen.
� Undichte Flüssiggasflaschen
unverzüglich ins Freie bringen,
an gut gelüfteter Stelle abstellen
und für das Füllwerk kenn -
zeichnen.
� Vereisungen an Flüssiggas -
flaschen niemals mit Feuer,
Strahlern u.a. beseitigen!

die  unmittelbar hinter dem
Druckregelgerät anzubringen
sind.
� Unter Erdgleiche müssen
 Leckgassicherungen statt
 Schlauchbruchsicherungen
 verwendet werden.

Prüfungen
� Erforderliche Prüfungen
 gemäß dem Ergebnis der
 Gefährdungsbeurteilung und
den  Prüffristen nach Betriebs -
sicherheitsverordnung in
 Anhang 3, Tabelle 1  veranlassen.
� Auch Prüfhinweise in
 Betriebsanleitung der Hersteller
beachten.
� Prüfungen dokumentieren.

7

Flüssiggas-
anlage Wiederkehrende Prüfung durch wen?

Aufstellung,
Dichtheit tägliche Kontrolle Fachkundiger (Benutzer)

§ 2 (5) BetrSichV

gesamte 
Anlage jährliche Prüfung „zur Prüfung befähigte Person“

§ 2 (6) BetrSichV

1 Prüffristen nach Betriebssicherheitsverordnung

2

3

5

6

7

4

� Jedes angeschlossene Gerät
(z.B. Handbrenner, Flächen -
trockner) muss für sich einzeln
absperrbar sein.
� Nicht angeschlossene Flüssig-
gasflasche mit der Schutz -
kappe und der Verschluss -
mutter sichern. Dies gilt auch
für entleerte Flaschen.

Zusätzliche Hinweise für 
das Arbeiten mit Flüssiggas
auf Baustellen
� Bei Schlauchlängen von mehr
als 40 cm sind Schlauchbruch -
sicherungen (EFV) erforderlich,5

2

3

5655

Flüssiggasanlagen

Gefährdungen
� Bei der Verwendung von
 Flüssiggas besteht Brand- und
Explosionsgefahr.

Allgemeines
� Hinter dem Flaschenventil ist
für einen gleichmäßigen Arbeits-
druck zu sorgen. 
Besonders zweckmäßig: Regel-
geräte mit einstellbarem Aus-
gangsdruck .
� Zwischen Flaschenventil und
Druckregelgerät nur Hochdruck-
schläuche (Druckklasse 30) ver-
wenden. Hinter dem Druckregel-
gerät können auch Schläuche 
für  besondere mechanische
 Beanspruchung (Druckklasse 6
mit verstärkter Wanddicke) ver-
wendet werden.

4

� In Räumen unter Erdgleiche
dürfen Versorgungsanlagen
nicht vorhanden sein. 
Ausnahme: bei fachkundiger
Überwachung, ausreichender
Belüftung und bei Entfernen der
Versorgungsanlage bei längeren
 Arbeitspausen.
� Das Aufstellen von Flüssig -
gasflaschen in Durchgängen,
Durchfahrten, Treppenräumen,
Haus- und Stockwerksfluren,
 engen Höfen usw. ist nur für
 vorübergehend dort auszufüh-
rende Arbeiten zulässig, wenn
gleichzeitig besondere Schutz-
maßnahmen (Absperrung,
 Sicherung des Fluchtweges,
 Lüftung) getroffen sind.
� Versorgungsanlagen so auf-
bauen, dass der Schutzbereich,
frei von Kelleröffnungen, Luft-
und Lichtschächten, Boden -
abläufen, Kanaleinläufen sowie
Zündquellen ist .1

B 231

≥ 1,00 m in Räumen
≥ 0,50 m im Freien

≥ 2,00 m in Räumen

≥ 1,00 m im Freien

� Anschlüsse an Schlauch -
leitungen müssen fabrikmäßig
fest eingebundene Schraub -
anschlüsse haben.
� Flüssiggasflaschen dürfen nur
in speziellen Füllanlagen gefüllt
werden. 
Ausnahme: Füllen von Kleinst -
flaschen (0,425 kg) in Füll -
ständern .

Schutzmaßnahmen
� Versorgungsanlagen (Flüssig-
gasflaschen oder Fässer) aus
ortsbeweglichen Behältern
 dürfen maximal 8 Flaschen oder
2 Fässer umfassen.
� Versorgungsanlagen ein-
schließlich der leeren Behälter
sind nur im Freien oder in
 unmittelbar vom Freien aus
 zugänglichen, ausreichend 
be- und entlüfteten Räumen zu
errichten.

6
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Arbeitsmedizinische 
Vorsorge
� Arbeitsmedizinische Vorsorge
nach Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilung veranlassen (Pflicht-
vorsorge) oder anbieten (Ange-
botsvorsorge). Hierzu Beratung
durch den Betriebsarzt.

Weitere Informationen: 
Verordnung über einfache Druck -
behälter – Sechste Verordnung zum
Produktsicherheitsgesetz
Betriebssicherheitsverordnung 
DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der
 Prävention
BGR 500 Betreiben von Arbeitsmitteln
TRLV Lärm 

Prüf-
gruppe

Druckinhaltsprodukt PS x V 
(bar x l) mit Druck PS > 0,5 bar

Wiederkehrende
Prüfungen durch

Innere 
Prüfungen

Festigkeits -
prüfungen

0 < PS x V ≤ 50 Zur Prüfung befähigte
Person

Legt der Betreiber in der
Gefährdungsbeurteilung fest

GIP

50 < PS x V ≤ 1000 Zur Prüfung befähigte
Person

Legt der Betreiber in der
Gefährdungsbeurteilung fest

I, II

Prüfungen
� Nur Kompressoren verwenden,
die vor der ersten Inbetrieb -
nahme geprüft wurden (beauf-
tragt vom Hersteller/Lieferanten
oder Arbeitgeber). Wer diese
Prüfung machen muß (zur Prü-
fung befähigte Person oder zu-
gelassene Überwachungsstelle)
richtet sich nach der Größe des
Behälters (Volumen V) und dem
zulässigen Betriebsüberdruck PS.
� Für Kompressoren bis ein -
schließ lich 1000 Bar Liter sind
die Prüffristen für wieder -
kehrende Prüfungen im Rahmen
der Gefährdungsbeurteilung
nach Betriebssicherheitsver -
ordnung unter Berücksichtigung
der Herstellervorgaben zu
 ermitteln.

5857

Mobile Baukompressoren 
B 237

Gefährdungen
� Lärmbelastung im Indoor -
betrieb.
� Zerbersten des Druckbehälters
aufgrund innerer Korrosion oder
Manipulation des Überdruck -
ventils.
� Quetschgefahr durch De -
montage der Sicherheitsab -
deckungen.
� Berühren von heißen Bau -
teilen.
� Vergiftungsgefahr bei Verwen-
dung von kraftstoffbetriebenen
Kompressoren in Räumen.

Allgemeines
� Nur CE gekennzeichnete, mit
einem Fabrikschild versehene
Geräte verwenden und stand -
sicher aufstellen. Das Fabrik-
schild enthält alle notwendigen
Angaben, die für die Benutzung
wichtig sind, z.B. den zulässigen
Betriebsüberdruck und den
 Rauminhalt des Druckbehälters.

1 Schutzmaßnahmen
� Schallreduzierte Kompressoren
verwenden.
� Auf funktionsfähige Sicher-
heitsventile und Druckmess -
geräte (Manometer) achten.
 Sicherheitsventile sind gegen
Überschreiten des Betriebs -
druckes fest eingestellt und
 verplombt.
� Sicherheitsventile nicht durch
Absperreinrichtungen unwirk-
sam machen.
� Sicherheitsventile und Druck-
messgeräte gegen Beschädigun-
gen schützen.
� Ablassventile – z.B. für das
Entfernen von Kondenswasser –
regelmäßig betätigen und auf
Wirksamkeit überprüfen.
� Verkleidung beweglicher
 Antriebsteile (Keilriemen, Zahn-
räder usw.) nicht entfernen .
� Verdichter so aufstellen, dass
die Ansaugung von leicht ent-
zündlichen und entzündlichen
Gasen und Dämpfen ausge-
schlossen ist.

3
2

4

� Kompressoren nur von unter-
wiesenen Personen bedienen
lassen. 
� Instandsetzungs- und Ände-
rungsarbeiten an Kompressoren
nur von zugelassenen Fachbe-
trieben ausführen lassen.

Zusätzliche Hinweise
Elektrisch betriebene
 Kompressoren
� Nur über einen besonderen
Speisepunkt anschließen, z.B.
Baustromverteiler oder PRCDS
mit Fehlerstromschutzschalter
(RCD).

Kraftstoffbetriebene 
Kompressoren
� Ausschließlich mit Katalysator
bzw. Rußpartikelfilter betreiben.
� Nur im Freien verwenden.

09/2021
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Weitere Informationen: 
Jugendarbeitsschutzgesetz
Betriebssicherheitsverordnung
Verordnung zur arbeitsmedizinischen
Vorsorge
DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der
 Prävention
DGUV Regel 100-500 Betreiben von
Arbeitsmitteln
DIN EN 60745-2-13 VDE 0740-2-13

� Leerlaufdrehzahl so einstellen,
dass die Kette beim Starten
nicht mitläuft.
� Nur scharfe Ketten verwenden.
Kettenspannung entsprechend
den Herstellerangaben.
� Möglichst rückschlagarme
 Sägeketten verwenden.
� Krallenanschlag verwenden.
� Stets für einen festen und
 sicheren Stand sorgen.
� Nicht über Schulterhöhe
 sägen.
� Beim Startvorgang Handket-
tensäge sicher abstützen und
festhalten. Die Kette darf dabei
den Boden nicht berühren.
� Handkettensäge stets mit
 beiden Händen festhalten.
� Handkettensäge nur mit lau-
fender Sägekette aus dem Holz
ziehen.
� Darauf achten, dass sich keine
weiteren Personen im Gefahr -
bereich aufhalten.
� Kettensägen mit Verbren-
nungsmotoren nicht in
 geschlossen Räumen, Gruben
oder Gräben verwenden.
� Nicht mit Schienenspitze
 sägen. Rückschlaggefahr!
� Motor abstellen, bevor die
 Säge abgelegt wird.
� Bei Transport der Handketten-
säge Kettenschutz aufsetzen.
� Bei Wartungs- und Instand -
setzungsarbeiten Motor ab-
schalten bzw. den Stecker
 herausziehen.

1

1

Arbeitsmedizinische
 Vorsorge
� Arbeitsmedizinische Vorsorge
nach Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilung veranlassen (Pflicht-
vorsorge) oder anbieten (Ange-
botsvorsorge). Hierzu Beratung
durch den Betriebsarzt.

Beschäftigungs -
beschränkungen
� Jugendliche unter 15 Jahren
dürfen nicht mit Handketten -
sägen arbeiten.
� Jugendliche über 15 Jahren
dürfen nur unter Aufsicht eines
Fachkundigen und wenn es die
Berufsausbildung erfordert, an
Handkettensägen arbeiten.

6059

Handkettensägen
B 259

Gefährdungen
� Es kann zu Schnittverletzun-
gen insbesondere durch einen
Rückschlag der Handkettensäge
und einer Schädigung des
 Gehörs kommen.
� Bei kraftstoffbetriebenen
 Sägen besteht Vergiftungsgefahr
durch Abgase.
� Beim Arbeitsgang entstehen
Hand-Arm-Vibrationen.

� Persönliche Schutzausrüstung
je nach Betriebsanleitung des
Herstellers, Ergebnis der Gefähr-
dungsbeurteilung und Risiko -
abschätzung tragen, z.B.: 
− Schnittschutzkleidung, 
− Schnittschutzschuhe, 
− Schutzhelm mit Gesichts-

schutz, 
− Gehörschutz, 
− ggf. Handschuhe mit Schnitt-

schutzeinlage. 
� Vor Arbeitsbeginn Wirksamkeit
der Kettenbremse prüfen.

07/2021

Schutzmaßnahmen
� Bei Bauarbeiten in der Regel
keine Handkettensägen ver -
wenden.
� Im Rahmen der Gefährdungs-
beurteilung prüfen, ob alterna -
tive Maschinen z.B. Hand -
kreissäge, Pendelsäbelsäge,
Elektrischer Fuchsschwanz
 eingesetzt werden können.
� Betriebsanleitung des
 Herstellers beachten.
� Unterweisung anhand der
 Betriebsanweisung.



Weitere Informationen: 
Jugendarbeitsschutzgesetz
Betriebssicherheitsverordnung
Verordnung zur arbeitsmedizinischen
Vorsorge
DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der
 Prävention
TRBS 2111 Teil 1 Mechanische Gefähr-
dungen – Maßnahmen zum Schutz vor
kontrolliert bewegten ungeschützten
Teilen
DGUV Regel 100-500 Betreiben von
Arbeitsmitteln
DGUV Regel 112-194 Benutzung von
Gehörschutz
DIN 19085-10 
DIN EN 62841-2-5 

15

13

� Bei schmalen Werkstücken
Schiebestock oder Schiebeholz
mit Wechselgriff benutzen,
wenn der Abstand zwischen
 Parallelanschlag und Sägeblatt
weniger als 120 mm beträgt.
� Tischeinlage auswechseln,
wenn beiderseits der Schnitt -
fuge ein Spalt von > 5 mm vor-
handen ist.
� Standplatz beim Arbeiten seit-
lich vom Risikobereich.
� Splitter, Späne usw. nicht mit
der Hand aus dem Bereich des
laufenden Sägeblattes entfernen.
� Vor dem Verlassen des Be -
dienungsstandes die Maschine
ausschalten.
� Parallelanschlag so weit
 zurückziehen, dass ein Klemmen
des Werkstückes vermieden wird.
Faustregel: Das hintere  Ende des
Anschlags stößt an  eine gedachte
Linie, die etwa bei der Sägeblatt-
vorderkante beginnt und unter
45° nach hinten verläuft.
� Großformatige Platten mit
Handkreissäge und Führungs-
schiene schneiden . 

6

10

11

� Handmaschine nicht mit
 laufendem Sägeblatt ablegen.
� An der Handmaschine muss der
gesamte Zahnkranz des  Blattes
über der Auflage mit fester Ver-
kleidung versehen sein .
� Maschine prinzipiell mit
 beiden Händen führen und
Werkstück fixieren.

Arbeitsmedizinische
 Vorsorge
� Arbeitsmedizinische Vorsorge
nach Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilung veranlassen (Pflicht-
vorsorge) oder anbieten (Ange-
botsvorsorge). Hierzu Beratung
durch den Betriebsarzt.

Beschäftigungs -
beschränkungen
� Jugendliche über 15 Jahre
 dürfen nur unter Aufsicht eines
Fachkundigen und wenn es die
Berufsausbildung erfordert an
Baustellenkreissägen und mit
Handkreissägen arbeiten.
� Jugendliche unter 15 Jahre
 dürfen nicht an den Maschinen
beschäftigt werden.

15

14

10
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Zusätzliche Hinweise 
für Kreissägeblätter
� Nur Kreissägeblätter verwen-
den, die mit dem Namen oder
Zeichen des Herstellers gekenn-
zeichnet sind .
� Bei Verbundkreissägeblättern
muss zusätzlich die höchstzu-
lässige Drehzahl angegeben
sein. Angegebene Drehzahl
nicht überschreiten .
� Lärmarme Sägeblätter be -
nutzen .
� Beschädigte Sägeblätter, z.B.
solche mit Rissen, Verformungen,
Brandflecken, aussortieren.

Zusätzliche Hinweise 
für Handmaschinen
� Spaltkeilabstand vom Zahn-
kranz nicht mehr als 5 mm, wenn
in der  Betriebsanleitung des Her-
stellers ein Spaltkeil gefordert
wird.
� Schnitttiefe richtig einstellen:
bei Vollholz höchstens 10 mm
mehr als Werkstückdicke.

13

14

12
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n max. 5000

6261

Baustellenkreissägen
Handkreissägen B 265

Gefährdungen
� Es kann zu Schnittverletzun-
gen, Verletzungen durch einen
Rückschlag des Werkstückes
und zu einer Schädigung des
 Gehörs kommen.

Schutzmaßnahmen
� Betriebsanleitung des
 Herstellers beachten.
� Steckvorrichtung mit Phasen-
wender verwenden.
� Unterweisung anhand der
 Betriebsanweisung.
� Gehörschutz und Sicherheits-
schuhe benutzen. Lärmbereiche
kennzeichnen.
� Eng anliegende Kleidung
 tragen. Beim Sägen keine Hand-
schuhe tragen.
� Gefahrenbereich von 120 mm
rund um das Sägeblatt beachten.
� Spaltkeil nach Größe und  Dicke
des Sägeblattes aus wählen .1

� Vor Werkzeugwechsel oder vor
Wartungs- und Instandhaltungs-
arbeiten Stecker ziehen .
� Sägeblätter nach dem Aus-
schalten nicht durch seitliches
Gegendrücken abbremsen.
� Bei Bedarf Tischverlängerung
und -verbreiterung einsetzen.
� Soweit vom Hersteller vor -
gesehen, höhenverstellbares
 Sägeblatt entsprechend der
Werkstückdicke verwenden .
� Anfallenden Holzstaub  ab -
saugen, wenn Kreissäge in
geschlos se nen Räumen ver -
wendet wird.

2

3
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Zusätzliche Hinweise 
für Baustellenkreissägen
� Selbsttätig schließende
Schutzhauben dürfen nicht
manipuliert werden, möglichst
STOPP Schalter verwenden!
� Nicht selbsttätig schließende
Schutzhauben auf das Werk-
stück absenken.
� Bei älteren Maschinen mög-
lichst selbsttätig schließende
Schutzhauben nachrüsten.
� Abstand des Spaltkeils vom
Zahnkranz des Sägeblattes nicht
mehr als 8 mm.
� Jeweils erforderliche Hilfsein-
richtungen benutzen:
− Parallelanschlag , 
− Winkelanschlag , 
− Keilschneideeinrichtung , 
− Schiebestock ,
– Schiebeholz mit Wechsel-

griff .
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
Verordnung zur arbeitsmedizinischen
Vorsorge
Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutz -
verordnung
ASR A2.2 Maßnahmen gegen Brände
DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der
 Prävention
DGUV Regel 100-500  Betreiben von
 Arbeitsmitteln
DGUV Information 209-002 Schleifen
DGUV Regel 109-001 Schleifen, Bürsten
und Polieren von Aluminium

Zusätzliche Hinweise für
Handschleifmaschinen
� Zum Aufspannen nur gleich
große, zur Maschine gehörende
Spannflansche verwenden
und mit Spezialschlüssel
 aufspannen. Probelauf
 durchführen.
� Handschleifmaschinen nur mit
Schutzhauben verwenden .
� Bei zylindrischen Schleiftöp-
fen (Topfscheiben) Schutzring
der Abnutzung entsprechend
nachstellen.
� Maschinen stets beidhändig
führen. Schleifgeschwindigkeit
nicht durch starkes Andrücken
vermindern.
� Werkstück vor dem Bearbeiten
sicher festlegen.
� Beim Arbeiten sicheren Stand-
platz einnehmen.
� Am jeweiligen Einsatzort ermit-
teln, ob eine Brand- und Explo-
sionsgefährdung vorhanden ist,
und bei Bedarf geeignete Maß-
nahmen ergreifen.
� Maschine bestimmungsgemäß
entsprechend der Betriebsan-
weisung des Unternehmers,
bzw. der Bedienungsanleitung
des Herstellers, benutzen.

Arbeitsmedizinische
 Vorsorge
� Arbeitsmedizinische Vorsorge
nach Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilung veranlassen (Pflicht-
vorsorge) oder anbieten (Ange-
botsvorsorge). Hierzu Beratung
durch den Betriebsarzt.
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1

≤ 5 mm

≤ 3 mm

≤ 65°
≤ 90°
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Schleifmaschinen

Gefährdungen
� Personen können von weg -
fliegenden Teilen und zersprin-
genden Schleifkörpern getroffen
werden. 
� Die Augen sind durch Schleif-
funken besonders gefährdet. 

Schutzmaßnahmen
� Nur gekennzeichnete Schleif-
maschinen und Schleifkörper
verwenden.
� Zulässige Arbeitshöchstge-
schwindigkeit entsprechend der
Kennzeichnung beachten.

� Entsprechend der auszufüh-
renden Arbeit den richtigen
Schleifkörper auswählen.
� Vor dem Aufspannen Klang-
probe vornehmen.
� Schleifkörper ordnungsgemäß
aufspannen und gleich große,
zur Schleifmaschine gehörende
Spannflansche verwenden.  
Der Mindestdurchmesser der
Spannflansche richtet sich nach
dem Bohrungsdurchmesser im
Schleifkörper. Gegebenenfalls
elastische Zwischenlagen
 verwenden.
� Schleifkörper und Spannwerk-
zeuge auf erkennbare Mängel
überprüfen. Probelauf durch -
führen; dabei sich seitlich
außerhalb des Gefahren -
bereiches aufhalten.

� Drehzahl der Maschine mit der
zulässigen Umdrehungszahl des
Schleifkörpers vergleichen; sie
darf nicht höher sein als die des
Schleifkörpers.
� Schleifwerkzeuge, die nicht 
für alle Einsatzzwecke geeignet
sind, müssen mit entsprechen-
den Verwendungseinschränkun-
gen (VE) gekennzeichnet sein.
� Schleifkörperbohrungen nicht
durch Reduzierringe oder  
Ver gießen verkleinern.
� Wechseln bzw. Aufspannen
von Schleifkörpern nur von
unterwiesenen Personen
 ausführen lassen.
� Schleifscheiben nicht über das
Verfallsdatum hinaus benutzen.
� Schutzhaube und Werk -
stückauflage entsprechend 
der Schleifkörperabnutzung
 regelmäßig nachstellen .
� Schutzbrille bzw. Gesichts-
schutz und Gehörschutz
 benutzen.
� Bei länger andauernden
Schleif arbeiten sowie beim Be-
arbeiten von gesundheitsschäd-
lichen Stoffen ist eine geeignete
Absaugung zu verwenden
� Beim Schleifen von Leicht -
metallen (z. B. Aluminium, Mag-
nesium) besteht Brand- und
 Explosionsgefahr!
� Beim Absaugen von Schleif-
stäuben aus brennbarem Leicht-
metall dürfen nur spezielle, für
diesen Zweck geeignete Ab -
saugeinrichtungen verwendet
werden.

1

32
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B 273

Hersteller, Lieferer,  
Einführer, Warenzeichen

Maße, Werkstoffbezeichnung,
 Verwendungseinschränkungen

Benennung

Abmessungen Einsatzgebiet

Rückverfolgbar-
keits-Code

Konformitäts-
erklärung

Härte Arbeitshöchst -
geschwindigkeit

Korn max. zulässige
Drehzahl

Anforderung an die Kennzeichnung (beispielhafte Darstellung)

Verfallsdatum (z.B.V06/2
02

2)



Weitere Informationen: 
ASR A2.2 Maßnahmen gegen Brände
Betriebssicherheitsverordnung
Verordnung zur arbeitsmedizinischen
Vorsorge
Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutz -
verordnung 
DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der
 Prävention
DGUV Regel 100-500  Betreiben von
 Arbeitsmitteln
DGUV Information 209-002 Schleifen

Schutzmaßnahmen
� Handtrennschleifmaschinen
müssen mit Schutzhauben aus-
gerüstet sein .
� Zum Aufspannen nur gleich
große, zur Maschine gehörende
Spannflansche verwenden 
und mit Spezialschlüssel
 aufspannen .
Empfehlung: mindestens 41 mm
Durchmesser! Vor dem Aufspan-
nen Klangprobe durchführen.
� Werkstücke vor dem   
Bear beiten sicher festlegen .
Beim Arbeiten sicheren Stand-
platz einnehmen.
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� Maschine stets beidhändig
führen – nicht verkanten!
� Trennscheiben nicht zum
 Seitenschleifen verwenden.
� Schutzbrille und Gehör-
schutz benutzen.
� Wenn gesundheitsgefähr -
dende Stäube entstehen, Atem-
schutz verwenden.
� Richtige Trennscheibe ent -
sprechend der auszuführenden
Arbeit auswählen.
� Drehzahl der Schleifmaschine
mit zulässiger Umdrehungszahl
der Trennscheibe vergleichen.
Sie darf nicht höher sein als die
der Trennscheibe.
� Schleifwerkzeuge, die nicht für
alle Einsatzzwecke geeignet
sind, müssen mit entsprechen-
den Verwendungseinschränkun-
gen (VE) gekennzeichnet sein.
� Schleifscheiben nicht über das
Verfallsdatum hinaus benutzen.
� Am jeweiligen Einsatzort ermit-
teln, ob eine Brand- und Explo-
sionsgefährdung vorhanden ist,
und bei Bedarf geeignete Maß-
nahmen ergreifen.
� Maschine bestimmungsgemäß
entsprechend der Betriebsan-
weisung des Unternehmers,
bzw. der Bedienungsanleitung
des Herstellers, benutzen.

Arbeitsmedizinische
 Vorsorge
� Arbeitsmedizinische Vorsorge
nach Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilung veranlassen (Pflicht-
vorsorge) oder anbieten (Ange-
botsvorsorge). Hierzu Beratung
durch den Betriebsarzt.

4
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Handtrennschleifmaschinen

Gefährdungen
� Personen können von weg -
fliegenden Teilen getroffen
 werden.
� Trennscheiben können durch
Verkanten zerspringen und zu
Verletzungen führen. 

Kennzeichnung
� Nur gekennzeichnete Schleif-
maschinen und Trennscheiben
verwenden.
� Zulässige Arbeitshöchst -
geschwindigkeit entsprechend
der Kennzeichnung beachten.

07/2021
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Anforderung an die Kennzeichnung (beispielhafte Darstellung)

Hersteller, Lieferer,  
Einführer, Warenzeichen

Maße, Werkstoffbezeichnung,
 Verwendungseinschränkungen

Benennung

Abmessungen Einsatzgebiet

Rückverfolgbar-
keits-Code

Konformitäts-
erklärung

Härte Arbeitshöchst -
geschwindigkeit

Korn

2

2

Ordnungsgemäß aufgespannte Trennscheibe bis 230 mm
 Außendurchmesser

Trennscheibe

max. zulässige
Drehzahl

Verfallsdatum (z.B.V06/2
02

2)



Weitere Informationen: 
Gefahrstoffverordnung 
Verordnung zur arbeitsmedizinischen
Vorsorge 
DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der
 Prävention 
TRGS 519 Asbest: Abbruch-, Sanierungs-
oder Instandhaltungsarbeiten 
DGUV Regel 112-190 Benutzung von
Atemschutzgeräten 
DGUV Information 201-012 Emissions -
arme Verfahren nach TRGS 519 für Tätig-
keiten an asbesthaltigen Materialien

� Arbeitsbereiche nur über
 Personenschleusen mit ausrei-
chender Be- und Entlüftung
 sowie kontrollierter Unterdruck-
haltung betreten bzw. verlassen.
� Abzubrechendes Asbest oder
asbesthaltige Materialien vor
dem Abtragen mit Wasser weit-
gehend durchfeuchten. Gege be -
nenfalls mehrmals wiederholen.
� Freiwerdende Fasern direkt 
am Entstehungsort absaugen. 
� Ausgebaute und verpackte
 Asbestprodukte nur über Mate -
rialschleuse aus dem Arbeits -
bereich heraustransportieren.
� Asbestmaterial nicht schred-
dern oder anders mechanisch
zerkleinern.
� Ausgebauten Spritzasbest mit
Zement oder anderen hydrau -
lischen Bindemitteln in einem
geschlossenen Aufbereitungs-
system verfestigen.
� Verbleibende Asbestfaserrück-
stände auf rauen Bauteiloberflä-
chen durch Restfaserbindemittel,
Anstrich oder aufgesprühte Be-
schichtung binden.
� Arbeitsbereiche nach Beendi-
gung der Arbeiten reinigen. Die
End- bzw. Feinreinigung erst
durchführen, wenn sich der
Reststaub in der Luft abgelagert
hat, frühestens jedoch nach 
12 Stunden.
� Personen- und Materialschleu-
sen nach Schichtende feucht
 reinigen.
� Für Reinigungs- und andere
 Arbeiten mit Absaugung asbest-
haltiger Materialien nur Industrie -
staubsauger oder Entstauber der
Staubklasse H mit Zusatzanfor-
derung „Asbest“ verwenden . 
� Asbest- oder asbesthaltige
 Abfälle sowie verbrauchte
 Arbeitsmittel wie auch Schutz-
kleidung in gekennzeichneten
Behältern sammeln.
� Abfälle auf zugelassenen
 Deponien so einlagern und ab-
decken, dass keine Asbestfasern
in die Umwelt gelangen.
� Bei der Deponie Erkundigun-
gen über weiter gehende Forde-
rungen einholen.

2

2

Ausnahmen für AF:
– bei Arbeiten geringen Umfangs

nach TRGS 519, Nr. 2.10: Sach-
kunde mind. nach Anlage 4 b,
empfohlen Anlage 4c,

– bei Anwendung anerkannter
emissionsarmer Verfahren n.
TRGS 519 Nr. 2.9 alternativ zur
Sachkunde: Qualifikation „Q1E“
nach TRGS 519  Anlage 10. 

Arbeitsmedizinische
 Vorsorge
� Arbeitsmedizinische Vorsorge
nach Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilung veranlassen (Pflicht-
vorsorge) oder anbieten (Ange-
botsvorsorge). Hierzu Beratung
durch den Betriebsarzt.

Beschäftigungs -
beschränkungen
� Bei Tätigkeiten mit schwach
gebundenem Asbest dürfen wer-
dende Mütter nicht und Jugend -
liche nur unter folgenden Bedin-
gungen beschäftigt werden:
– die Tätigkeit ist zur Erreichung

ihres Ausbildungszieles erfor-
derlich, 

– sie findet unter Aufsicht eines
Fachkundigen statt, und

– die Toleranzkonzentration für
Asbest wird unterschritten. 

Persönliche und hygienische
Schutzmaßnahmen
� Bei sämtlichen Tätigkeiten,
einschließlich der Endreinigung,
und bei der Abfallbeseitigung
Atemschutzgeräte benutzen.
Bei Faserkonzentrationen bis
10.000 F/m3 (Tätigkeiten gerin-
ger Exposition): 
– P2-Filtergeräte bei Tätigkeiten

mit Expositionsspitzen.
Bei Faserkonzentrationen von
10.000 F/m3 bis 100.000 F/m3: 
– partikelfiltrierende Halbmas-

ken FFP2 für kurzzeitige Tätig-
keiten von maximal zwei
 Stunden pro Schicht, 

– Halbmasken mit P2-Filter für
länger andauernde Tätigkeiten,

– Maske mit Gebläse und Parti-
kelfilter TM1P.

Bei Faserkonzentrationen von
100.000 F/m3 bis 300.000 F/m3:
– partikelfiltrierende Halbmas-

ken FFP3 für kurzzeitige Tätig-
keiten von maximal zwei
 Stunden pro Schicht, 

– Halbmasken mit P3-Filter für
länger andauernde Tätigkeiten,

– Maske mit Gebläse und Parti-
kelfilter TM2P (empfohlen).

Bei Faserkonzentrationen über
300.000 F/m3:
– Vollmasken mit Gebläse und

Partikelfilter TM3P.
Bei Faserkonzentrationen über
4.000.000 F/m3:
– Isoliergeräte.
� Mindestens CSK EG.-Kat III, 
Typ 5–6 verwenden, bei hoher Ex -
position oder Auftreten von Sprüh -
nebel oder Feuchtigkeit Typ 4 .
� Schutzanzüge nur innerhalb
der Personenschleuse auszie-
hen. Zuvor anhaftenden Staub
durch Abwaschen oder Absau-
gen vollständig entfernen. Dabei
Atemschutz nicht ablegen. 
� In Arbeitsbereichen nicht
 essen, trinken oder rauchen.

Prüfungen
� „Verantwortliche Person im
 Betrieb“ (VP) und „Aufsichtfüh-
rende Person vor Ort“ (AF): 
– Sachkunde n. TRGS 519 

Anlage 3.

3
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Schwach gebundene 
Asbestprodukte
Asbestprodukte mit hohem Faserfreisetzungspotential

C 312

� Gefährdungsbeurteilung mit
Arbeitsplan aufstellen und
 zusammen mit der Mitteilung
der zuständigen Behörde (z.B.
Gewerbeaufsichtsamt) vorlegen.
� Angaben z.B. über:
– Art und Dauer der Arbeiten,
– Arbeitsablauf und vorgese -

hene technische Schutzmaß-
nahmen,

– persönliche Schutzausrüs -
tungen,

– Dekontamination der Beschäf-
tigten,

– Abfallbehandlung und Entsor-
gung.

� Betriebsanweisung aufstellen
mit Angaben z.B. über:
– Arbeitsbereiche, Arbeitsplatz,

Tätigkeit,
– Gefahren für Mensch und

 Umwelt,
– Schutzmaßnahmen, Verhal-

tensregeln und hygienische
Maßnahmen,

– Verhalten im Gefahrfall,
– Erste Hilfe,
– sachgerechte Entsorgung.

� Beschäftigte anhand der
 Betriebsanweisung unterweisen.
� Arbeiten mit anderen Gewerken
koordinieren, um zu vermeiden,
dass Unbeteiligte gefährdet
 werden.
� Arbeitsbereiche abgrenzen
und mit Warnschildern kenn-
zeichnen .
� Die Arbeiten unter Leitung
 eines sachkundigen Aufsicht -
führenden ausführen. Dieser
muss während der Arbeiten
ständig anwesend sein.
� Arbeitsbereiche staubdicht
 abschotten. Abgeschottete Be-
reiche unter Unterdruck halten.

1

3
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Gefährdungen
� Asbestfasern können bis in die
Alveolen der Lunge eingeatmet
werden und eine Asbestose,
Lungenkrebs oder ein Pleura -
mesotheliom (Tumor des Bauch-
und Rippenfells) auslösen. 

Allgemeines
� Von schwach gebundenen
 Asbestprodukten können auch
in eingebautem Zustand Gesund -
heitsgefahren ausgehen, z.B.
bei Beschädigung der Ober -
fläche. Allein durch Luftzirkula-
tion können erhebliche Faser-
mengen freigesetzt und dadurch
auch benachbarte Räume
 belastet werden.

Schutzmaßnahmen
Technische und organisa -
torische Schutzmaßnahmen
� Tätigkeiten mit Asbest sind 
der Aufsichtsbehörde und der
 Berufsgenossenschaft schriftlich
anzuzeigen.

07/2021

Zutritt verboten 
Asbestfasern !

1
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Neue Mineralwolle-Dämmstoffe 
Glaswolle, Steinwolle, Schlackenwolle

Gefährdungen
� Seit 1996 werden Mineral -
wolle-Dämmstoffe hergestellt,
die nicht als krebserzeugend
gelten. 
� Auch beim Umgang mit neuen
Produkten kann es durch gröbere
Fasern (Faserbruch stücke) zu
Haut-, Augen- oder Atemwegs -
reizungen kommen.

Allgemeines
� Seit dem 01.06.2000 dürfen 
in Deutschland nur noch KMF-
Dämmstoffe produziert und
 verarbeitet werden, die nach 
der Gefahrstoffverordnung als
unbedenklich (frei von Krebs -
verdacht) gelten.

Schutzmaßnahmen
Technische und organisato -
rische Schutzmaßnahmen
Es sind folgende Mindestmaß-
nahmen zu beachten:
� Vorkonfektionierte oder
 kaschierte Mineralwolle-Dämm-
stoffe bevorzugen.
� Verpackte Dämmstoffe erst 
am Arbeitsplatz auspacken.
�  Material nicht werfen.
� Für gute Durchlüftung am
 Arbeitsplatz sorgen. 
� Das Auf wirbeln von Staub
 vermeiden.
� Auf fester Unterlage mit
 Messer und Schere schneiden.
� Keine schnell laufenden,
 motorbetriebenen Sägen ohne
Absaugung verwenden.
� Arbeitsplatz sauber halten, 
 regelmäßig reinigen. Mit Indus-
triestaubsauger (Staubklasse M)
saugen statt kehren.
� Verschnitte und Abfälle in
 geeigneten Behältnissen, z.B.
Plastiksäcken, sammeln. Beim
Verschließen der Säcke die Luft
nicht herausdrücken.

� Mineralwolle, die nach Juni
2000 eingebaut wurde, unter
Beachtung der hier aufgeführten
Schutzmaßnahmen möglichst
staubarm ausbauen.

Persönliche und hygienische
Schutzmaßnahmen
� Locker sitzende, geschlossene
Arbeitskleidung und ggf. Hand-
schuhe (z.B. aus Leder oder
nitrilbeschich tete Baumwoll-
handschuhe) tragen.
� Bei starker Staubentwicklung
oder Überkopfarbeiten Schutz-
brille benutzen. Zum Schutz vor
Atemwegsreizungen vorsorglich
Halbmaske mit P2-Filter oder
partikelfiltrierende Halbmaske
FFP2 tragen.
� Nach Beendigung der Arbeiten
Staub von der Haut abwaschen.

Arbeitsmedizinische
 Vorsorge
� Arbeitsmedizinische Vorsorge
nach Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilung veranlassen (Pflicht-
vorsorge) oder anbieten (Ange-
botsvorsorge). Hierzu Beratung
durch den Betriebsarzt.
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Weitere Informationen: 
Gefahrstoffverordnung
Verordnung zur arbeitsmedizinischen
Vorsorge
DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der
 Prävention 
TRGS 500 Schutzmaßnahmen:
 Mindeststandards 
DGUV Regel 112-190 Benutzung von
Atemschutzgeräten 
DGUV Information 213-031 Tätigkeiten
mit Mineralwolle-Dämmstoffen (Glas-
wolle, Steinwolle)



Weitere Informationen: 
Gefahrstoffverordnung
Verordnung zur arbeitsmedizinischen
Vorsorge
DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der
 Prävention
TRGS 500 Schutzmaßnahmen:
 Mindeststandards 
TRGS 521 Abbruch-, Sanierungs- und
 Instandhaltungsarbeiten mit alter
 Mineralwolle 
TRGS 558 Tätigkeiten mit Hochtempe ra -
turwolle 
DGUV Regel 112-190 Benutzung von
Atemschutzgeräten 
DGUV Information 213-031 Tätigkeiten
mit Mineralwolle-Dämmstoffen (Glas -
wolle, Steinwolle)

� Ausgebautes Material nicht
werfen.
� Für gute Durchlüftung am
 Arbeitsplatz sorgen.
� Aufwirbeln von Staub ver -
meiden.
� Arbeitsplatz sauber halten und
regelmäßig mit Staubsauger der
Staubklasse M  reinigen.
� Stäube mit Industriestaub -
sauger (mindestens Staubklasse
M) aufnehmen bzw. feucht
 reinigen, nicht mit Druckluft ab-
blasen oder trocken kehren.
� Entstauber bzw. Industrie-
staubsauger regelmäßig warten
und instandhalten.
� Abfälle am Entstehungsort
möglichst staubdicht verpacken
und kennzeichnen. Für den
Transport geschlossene Behält-
nisse (z.B. Tonnen, reißfeste
 Säcke, Big-Bags) verwenden.
� Locker sitzende, geschlossene
Arbeitskleidung und z.B. nitril-
beschichtete Baumwollhand-
schuhe tragen.
� Nach Beendigung der Arbeit
Staub auf der Haut mit Wasser
abspülen.
� Bei empfindlicher Haut nach
Arbeitsende Hautpflegemittel
verwenden.
� Betriebsanweisung erstellen.
� Beschäftigte unterweisen.

Expositionskategorie E2
� Für Tätigkeiten mit geringer bis
mittlerer Staubexposition, z.B.
Arbeiten an Wärmeverbundsys-
temen mit Freilegen des Dämm-
stoffes, Demontage thermisch
belasteter Anlagenteile im Freien
von nicht mehr als 20 m2.

Maßnahmen
� Alle Maßnahmen der Expo -
sitionskategorie E1 ergreifen
und zusätzlich:
� Faserstäube direkt an der Aus-
tritts- oder Entstehungsstelle 
z.B. mit einem Luftreiniger er -
fassen, soweit dies möglich ist.
� Entstauber bzw. Industrie-
staubsauger regelmäßig warten
und instandhalten.

� Begrenzung der Anzahl der
 Beschäftigten durch organisato-
rische Schutzmaßnahmen.
� Den Beschäftigten persönliche
Schutzausrüstung zur Verfügung
stellen:
− Atemschutz: 

− Halb-/Viertelmaske mit 
P2-Filter oder

− partikelfiltrierende Halb -
maske FFP2 oder

− Filtergerät mit Gebläse TM 1P,
− Schutzbrille insbesondere bei

Überkopfarbeiten,
− Schutzanzug Typ 5.
� Arbeitsmedizinische Vor sorge
anbieten.
� Arbeitsbereiche abgrenzen
und kennzeichnen.
� Schwer zu reinigende Gegen-
stände oder Einrichtungen mit
Folien abdecken.
� Rauch-/Schnupfverbot am
 Arbeitsplatz, Verbot der
 Nahrungsaufnahme.
� Waschmöglichkeit vorsehen.

Expositionskategorie E3
� Für alle Tätigkeiten mit hoher
bis sehr hoher Staubexposition,
z.B. umfangreichere Sanierungs-
maßnahmen mit Demontage des
Dämmstoffes (Deckenverklei-
dungen, Unterdecken), Demon-
tage von thermisch belasteten
Anlagen oder Anlagenteilen in
engen, schlecht belüfteten
 Räumen.

Maßnahmen
� Alle Maßnahmen der Expo -
sitonskategorie E1 und E2
 ergreifen und zusätzlich:
� Beschäftigungsbeschränkung
für Jugendliche und Schwangere.
� Persönliche Schutzausrüstung
muss getragen werden:
− Atemschutz: 

− Halb-/Viertelmaske mit P2-
 Filter oder

− partikelfiltrierende Halb -
maske FFP2 oder

− Filtergerät mit Gebläse TM 1P,
− Schutzbrille insbesondere bei

Überkopfarbeiten,
− Schutzanzug Typ 5. 

� Arbeitsmedizinische Vorsorge
veranlassen.
� Schutzkleidung reinigen oder
entsorgen.
� Getrennte Umkleideräume für
Straßen- und Arbeitskleidung. 
� Waschraum mit Duschen
(Schwarz-Weiß-Anlage) bereit-
stellen.

Arbeitsmedizinische
 Vorsorge
� Arbeitsmedizinische Vorsorge
nach Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilung veranlassen (Pflicht-
vorsorge) oder anbieten (Ange-
botsvorsorge). Hierzu Beratung
durch den Betriebsarzt.
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Alte Mineralwolle-Dämmstoffe
Glaswolle, Steinwolle mit krebs verdächtigen 
Eigenschaften

C 320

Gefährdungen
� Bei Demontage-, Abbruch-,
 Instandhaltungs- und Instand-
setzungsarbeiten besteht grund-
sätzlich ein Krebsverdacht,
wenn die Mineralwolle-Produkte
vor dem Jahr 2000 eingebaut
wurden.

Allgemeines
„Alte“ Produkte
� Seit dem 1.6.2000 dürfen
 „alte“ Mineralwolle-Dämmstoffe
nicht mehr verwendet werden.
Durch das Verwendungsverbot
darf es in Deutschland den Um-
gang damit nur noch im Zuge
von Demontage-, Abbruch-,
 Instandhaltungs- und Instand-
setzungsarbeiten geben.

� Im Rahmen der Gefährdungs-
beurteilung ermitteln, ob es sich
bei der in Frage stehenden Mine-
ralwolle um „alte“, also krebs-
verdächtige Produkte handelt.
� Tätigkeiten mit alten Dämm-
stoffen in das Gefahrstoffver-
zeichnis aufnehmen (einmalig
unternehmensbezogen).
� Die TRGS 521 und die DGUV
 Information 213-031 liefern eine
Auf listung von Tätigkeiten mit
den entsprechenden
Expositions kategorien. Die erfor-
derlichen Schutzmaßnahmen
bei diesen Tätigkeiten sind ge-
staffelt und orientieren sich an
der Höhe der Faserstaubbelas-
tungen am  Arbeitsplatz sowie
der Dauer und Häufigkeit der
 Arbeiten. 

Schutzmaßnahmen
� Die Maßnahmen der jewei -
ligen Expositionskategorie sind
nachfolgend aufgeführt:

Expositionskategorie E1
� Für Tätigkeiten mit keiner oder
nur sehr geringer Staubexposi-
tion, z.B. Arbeiten an Innen -
wänden (Trennwänden, Vorsatz-
schalen) oder Deckenverklei-
dungen ohne Demontage des
Dämmstoffes, Öffnen einzelner
Abschnitte von weniger als 3 m2,
Arbeiten an schwimmend ver -
legtem Estrich mit Demontage
von weniger als 3 m2 Dämmstoff.

Maßnahmen
� Material nicht reißen.
� Motorgetriebene Sägen nur
mit Absaugung beim Ausbau
verwenden.
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� Zugänge mit gleichlaufenden
Treppen sind außen mit einem
zweiteiligen Seitenschutz und
im Bereich des Gerüstbelages
mit einem Umlaufgeländer 
auszubilden, so dass nur eine
Öffnung am Zugang zur Treppe
vorhanden ist.
� In der Regel erfolgt die Frei -
gabe des Gerüstes durch den
Gerüstersteller durch Kennzeich-
nung am Zugang des Gerüstes.
Hat der Treppenzugang eine
 geringere Lastklasse als das
 Gerüst, so ist das am Zugang
 gesondert auszuweisen und 
zu kennzeichnen. Der Gerüst -
ersteller hat seinen Aufraggeber
über diesen Sachverhalt im
„Plan für den Gebrauch“ zu
 informieren.
� Der Leiterzugang am untersten
Gerüstfeld ist so auszubilden,
dass die Leiter nicht freihängt,
sondern, wie in den anderen
 Gerüstlagen auf dem Gerüst -
belag aufliegt.

Zusätzliche Hinweise für  
Gerüstbauarbeiten
� Beim Auf-, Um- oder Abbau
von Gerüsten ist der Zugang
über innenliegende Leitern
(mind. alle 50 m) zulässig.
� Leiterzugänge, die nur für 
den Gerüstersteller zum Auf,
Um- oder Abbau von Gerüsten
 bestimmt sind, sollten vor einem
Gebrauch durch den Nutzer
 gesichert werden. 

Zusätzliche Hinweise bei
 Zugängen für Fang- und
Dachfanggerüste
� Bei der Verwendung von Fang-
oder Dachfanggerüsten und
 einem Treppenzugang kann
 dieser, wenn nicht die Öffnung
für den Treppenausstieg durch
Seitenschutz oder eine geschlos -
sene Schutzwand gesichert
 werden kann, nur bis zu der
 unter der Fanglage befindlichen
Gerüstlage geführt werden. 
Die Fanglage ist dann über einen
 Leiterzugang zu erschließen. 

2

Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten
TRBS 1203 Befähigte Person
TRBS 2121 Teil 1 Gefährdung von
 Beschäftigten durch Absturz bei der
Verwendung von Gerüsten
DGUV Information 201-011 Verwendung
von Arbeits-, Schutz- und Montage -
gerüsten 
DIN 4420-1 und 3
DIN EN 12811-1
Allgemeine Technische Vertrags -
bedingungen für Bauleistungen (ATV)

� Gerüstnutzer:
– Inaugenscheinnahme durch

eine „qualifizierte Person“ des
jeweiligen Nutzers vor dem
 Gebrauch, um die sichere
Funktion und die Mängel -
freiheit festzustellen (Nach-
weis-Checkliste).

– Kontrolle ob der „Plan für den
Gebrauch“ vorhanden und für
seinen Anwendungszweck
aussagekräftig ist. 

– Nach längerer Zeit der Nicht -
nutzung oder nach Natur -
ereignissen (z.B. Stürme,
Starkregen) hat der Nutzer 
vor dem Gebrauch über den
Auftraggeber eine außeror-
dentliche Überprüfung durch
eine „zur Prüfung befähigte
 Person“ zu veranlassen.
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Zusätzliche Hinweise für 
Gerüstnutzung
� Wie am Gerüst dürfen auch am
Zugang durch den Nutzer  keine
konstruktiven Änderungen (z.B.
Entfernen von Seitenschutz,
 Fallstecker, Veranke rungen) vor-
genommen werden.
� Gerüste und deren Zugänge
nur nach dem „Plan für den
 Gebrauch“ (Kennzeichnung,
Warnhinweise) verwenden.
� Die Durchstiegsöffnungen
beim Leiterzugang sind nach
 jedem Durchstieg wieder zu
schließen.
� Zugänge sind von Schnee 
und Eis zu beräumen und abzu-
stumpfen.
� Beschäftigte, die den Aufzug
bzw. die Transportbühne bedie-
nen sind vom Unternehmer
schriftlich zu beauftragen und er
hat sicher zu stellen, dass diese
in die Bedienung nachweislich
unterwiesen sind.

Prüfungen
� Gerüstersteller: 
Prüfung durch eine „zur Prüfung
befähigte  Person“ nach Fertig-
stellung und vor Übergabe an
den Nutzer, um den ordnungs -
gemäßen  Zustand festzustellen
(Nachweis-Prüf protokoll und
Kennzeichnung).

7473
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� Der Zugang über innenliegende
Leitern ist zulässig
– bis zu einer Aufstiegshöhe von

5 m oder
– bei Arbeiten an Einfamilien-

häusern,
wenn die dabei bestehenden
Gefährdungen (z.B. umfang -
reicher Materialtransport,
Schließen von Durchstiegs -
öffnungen) in der Gefährdungs-
beurteilung berücksichtigt
 werden.
� Von Ebenen, die mit Aufzügen,
Transportbühnen oder Treppen
erschlossen sind, dürfen zusätz-
lich maximal zwei weitere, nicht
umlaufende Gerüstlagen (z.B.
Giebelbereich, Staffelgeschoss)
mit innenliegenden Leiter -
gängen begangen werden.
� Zugänge mindestens alle 50 m
vorsehen (TRBS 2121 Teil 1).

Gefährdungen
� Sind nicht alle Arbeitsplätze
auf dem Gerüst über einen
 sicheren Zugang erreichbar,
 können Absturzunfälle die Folge
sein.
� Ein nicht fachgerechter Aufbau
der Zugänge, z.B. fehlender
 Seitenschutz an Treppen oder
nicht fixierte Leitern können zu
Unfällen, z.B. Absturz oder
 Abrutschen führen.

Allgemeines
� Jeder Arbeitsplatz auf dem
 Gerüst muss über einen  siche-
ren Zugang erreichbar sein.
� Zugänge mit Aufzügen, Trans-
portbühnen oder Treppen haben
Vorrang vor Leitern .1

� Im Gegensatz zu innenliegen-
den Leitergängen sind Zugänge
als Aufzug, Transportbühne oder
Treppe besonders zu vergüten
(ATV). 

Schutzmaßnahmen 
� Der Auf- und Abbau des Zu-
gangs (Aufzug, Transportbühne,
Treppe oder Leiter) erfolgt nach
einer speziell für das Vorhaben
angefertigten Montageanweisung
der Aufzugmontagefirma bzw.
des Gerüsterstellers. Grundlage
ist die Betriebsan leitung bzw.
Aufbau- und Verwendungsan -
leitung (AuV) des jeweiligen
 Herstellers. Diese  Dokumente
müssen bei den Montage -
arbeiten vor Ort vor handen sein.
� Aufzüge und Transportbühnen
sind in der Regel direkt am Bau-
werk zu befestigen. Eine Befesti-
gung am Gerüst bedarf immer
 eines schriftlichen Standsicher-
heitsnachweises im konkreten
Einzelfall.
� Die Übergangsstellen vom
 Gerüst zum Aufzug bzw. zur
Transportbühne sind sicher aus-
zubilden, so dass immer auto-
matisch ein Seitenschutz, z.B.
Ladestellensicherung vorhanden
ist, wenn sich der Aufzug/Trans-
portbühne nicht an der Über-
gangsstelle befindet.
� Der AuV des Gerüstherstellers
ist zu entnehmen, ob im Bereich
der Treppe zusätzliche Veranke-
rungen am Bauwerk auszuführen
sind.
� Es darf kein Spalt größer als 
2 cm zwischen Gerüstbelag des
Gerüstes und dem Zugang vor-
handen sein.
� Zugängen mit gegenläufigen
Treppen sind innen und außen
mit einem zweiteiligen Seiten-
schutz auszubilden.

1
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Gerüstnutzung
Plan für den Gebrauch
Inaugenscheinnahme durch den Nutzer

C 359

Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der
 Prävention
TRBS 1203 Befähigte Personen
TRBS 2121 Teil 1 Gefährdung von
 Beschäftigten durch Absturz bei der
Verwendung von Gerüsten
DGUV Information 201-011 Verwendung
von Arbeits-, Schutz- und Montage -
gerüsten
DIN EN 12811-1
DIN 4420-1 und DIN 4420-3

* bei mehrlagigen Gerüsten als
 Summe der gleichmäßig verteilten
Verkehrslasten in einem Gerüstfeld.

Gefährdungen
� Wird eine Inaugenscheinnahme
des Gerüstes nach der Fertig -
stellung bzw. vor der Nutzung
nicht oder unzureichend durch-
geführt, kann das aufgrund
nichterkannter Mängel am
 Gerüst z.B. zu Absturz unfällen,
zum Verlust der Standsicherheit
oder der Arbeits- und Betriebs -
sicherheit führen. 
� Wenn kein Plan für den
 Gebrauch  vorliegt, kann es zu
Fehlhandlungen des Benutzers
und damit zu Unfällen kommen.

Schutzmaßnahmen
� Der für die Gerüstbauarbeiten
verantwortliche Unternehmer
muss das von ihm erstellte
 Gerüst nach der Montage prüfen
lassen. Nach Prüfung ist das
 Gerüst an gut sichtbarer Stelle
zu kennzeichnen .
� Der Gerüstersteller übergibt
den Plan für den Gebrauch an
den Gerüstnutzer.

1

� Der verantwortliche Unter -
nehmer, der Gerüste nutzen lässt,
muss vor deren Gebrauch die
 sichere Funktion und die Mängel -
freiheit durch eine Inaugen-
scheinnahme feststellen lassen.

Plan für den Gebrauch
� Der Plan enthält folgende
 Angaben:
– Gerüstbauart, z.B. Arbeits-

und/oder Schutzgerüst, 
– Lastklasse*, 
– Breitenklasse, 
– Name und Anschrift des

 Gerüsterstellers, 
– Datum der Prüfung nach der

Montage, 
– Warnhinweise und weitere

 objektbezogene Angaben,
– Art, Anzahl und Lage der

 Zugänge,
– Verwendungsbeschrän -

kungen. 

07/2021

1

�

Prüfungen
Inaugenscheinnahme
� Die Inaugenscheinnahme
durch den Nutzer erfolgt auf 
der Grundlage des Planes für 
den Gebrauch (u.a. Kennzeich-
nung, ggf. Prüfprotokoll des
 Gerüsterstellers) und der Art 
der auszuführenden Arbeiten
durch  eine von ihm benannte
„qualifizierte Person“.
� Das jeweilige Ergebnis ist zu
dokumentieren, z.B. .2



Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten
TRBS 1203 Befähigte Person
TRBS 2121 Teil 1 Gefährdung von
 Beschäftigten durch Absturz bei der
Verwendung von Gerüsten
DGUV Information 201-011 Verwendung
von Arbeits-, Schutz- und Montage -
gerüsten
DIN 4420-1 und 3
DIN EN 12811-1

� Das Ergebnis der Inaugen-
scheinnahme ist zu dokumen-
tierten (z.B. Checkliste). 
� Nach längerer Zeit der Nicht -
benutzung oder nach Natur -
ereignissen (z.B. Stürme, Stark-
regen) hat der Gerüstnutzer vor
dem Gebrauch des Gerüstes
über den Auftraggeber eine
außerordentliche Überprüfung
durch eine „zur Prüfung befähigte
Person“ zu veranlassen.

2

1

3

4

� Der Gerüstnutzer beauftragt
 eine qualifizierte Person als
 Aufsichtführenden, der auch die
„Inaugenscheinnahme“ nach
 jeder Gerüstumsetzung vor dem
Gebrauch durchführt.

Prüfungen
Inaugenscheinnahme
� Vor dem Gebrauch hat der
Unternehmer eine Inaugen-
scheinnahme und erforder -
lichenfalls eine Funktionskon-
trolle auf offensichtliche Mängel
durchzuführen bzw. durch eine
von ihm beauftragte qualifizierte
(fachkundige) Person durch -
führen zu lassen.
� Als qualifizierte Person
 können z.B. Personen beauf -
tragt  werden, die eine abge -
schlos sene Berufsausbildung im
Bau- und/oder Montagegewerk
haben oder die durch eine zeit-
nah ausgeübte berufsnahe Tätig-
keit und entsprechende Unter-
weisung über die erforderlichen
Fachkenntnisse verfügen.
� Grundlage für die Inaugen-
scheinnahme durch den Gerüst-
nutzer sind seine Gefährdungs-
beurteilung, die Kennzeichnung
des Gerüstes, der durch den
 Gerüstersteller gefertigte 
„Plan für den Gebrauch“ und
ggf. das Prüfprotokoll des
 Gerüsterstellers.
� Umfang der Inaugenschein-
nahme beinhaltet die Kontrolle:
− auf Eignung für den vorgese -

henen Verwendungszweck als
Arbeits- oder Schutzgerüst
 unter Berücksichtigung der
Last-, Breiten- und Höhen -
klassen,

− auf augenfällige Mängel, z.B.
der Aufstellfläche, der Auf -
stiege, der Beläge, der Eck -
ausbildung, der Verankerung,
des Seitenschutzes und des
Abstands zum Gebäude.

� Wird das Gerüst von mehreren
Unternehmen gleichzeitig oder
nacheinander gebraucht, hat
 jeder Unternehmer sicherzu -
stellen, dass die vorgenannte
 Inaugenscheinnahme durch -
geführt wird.

− der Gerüstnutzer erstellt eine
Betriebsanweisung über die
durchzuführenden Verände-
rungen und die erforderlichen
Schutzmaßnahmen, in die
 seine Beschäftigten unter -
wiesen sind,

− Veränderungen dürfen nur 
die vom Unternehmer beauf -
tragten, unterwiesenen und
fachkundigen Beschäftigten
ausführen,

− der Gerüstnutzer bestimmt
 eine qualifizierte Person als
Aufsichtführenden, der auch
die „Inaugenscheinnahme“
nach jeder Gerüstveränderung
durchführt.

� Bei kurzzeitigem Entfernen von
Seitenschutz sind Maßnahmen
zur Sicherung gegen Absturz von
Beschäftigten zu treffen (z.B.
Verwendung von PSAgA). Sie
sind in der Betriebsanweisung
festzulegen. 

Zusätzliche Hinweise für
 Gerüstumsetzung mit Kran
� Grundsätzlich dürfen Gerüste
nicht mit Kranen umgesetzt
 werden, es sei denn der Hersteller
beschreibt dies in seiner Aufbau-
und Verwendungsanleitung. 
� Sind in den Aufbau- und Ver-
wendungsanleitungen hierzu
keine Angaben gemacht, müssen
folgende Voraussetzungen vor-
liegen:
− ein kranbares Gerüst ist durch

den Gerüstersteller zu planen,
− dafür ist ein statischer Nach-

weis mit Angaben zur Stand -
sicherheit (z.B. Verankerung,
Abstützung oder Ballastierung)
erforderlich,

− der Gerüstersteller erstellt
 einen „Plan für den Gebrauch“
für den Gerüstnutzer u.a. mit
Angaben zu den Anschlag-
punkten am Gerüst und das zu
verwendende Anschlagmittel,

− das Gerüst hat eine Kennzeich-
nung.

� Der Gerüstnutzer erstellt eine
Betriebsanweisung für die
 Gerüstnutzung und -umsetzung
in die seine Beschäftigten unter-
wiesen sind.

7877

Gerüstnutzung
Arbeits- und Betriebssicherheit C 360
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Gefährdungen
� Absturzgefährdung durch ein
mangelhaftes, nicht sicheres
 Gerüst.
� Eigenmächtige Veränderungen
am Gerüst durch den Gerüst -
nutzer können die Standsicher-
heit bzw. Betriebssicherheit
 beeinträchtigen, so dass es z.B.
zu Gerüstumstürzen bzw. Ab-
sturzunfällen von Beschäftigten
kommen kann. 

Allgemeines 
� Es dürfen nur mängelfreie und
für die vorgesehenen Tätigkeiten
geeignete Gerüste genutzt
 werden, Plan für den Gebrauch
beachten.
� Gerüste dürfen nur bestim-
mungsgemäß verwendet werden.
Es darf nicht z.B. auf Beläge
 abgesprungen , an Gerüsten
geklettert oder Material auf
Schutzdächern und Fangbelägen
gelagert werden .

1
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� Der Unternehmer, der Gerüste
nutzt oder nutzen lässt, hat
 sicherzustellen, dass die Gerüste
in einem ordnungsgemäßen
 Zustand gehalten werden. Hier-
zu hat er seine Beschäftigten zu
unterweisen.
� Der Unternehmer hat seine
 Beschäftigten anzuweisen, dass
von ihnen festgestellte augen -
fällige Mängel oder Verände -
rungen am Gerüst dem Aufsicht -
führenden zu melden sind.

Schutzmaßnahmen 
� Klappen in Durchstiegs -
belägen nach dem Durchstieg
geschlossen halten .
� Im Gerüstfeld darf die Summe
der Belastungen aus dem
 Gewicht der Personen, dem
 Arbeitsmittel und dem Material
die jeweilige zulässige Last -
klasse nicht überschreiten. Die
Lastklasse muss über die Kenn-
zeichnung am Gerüst erkennbar
sein.

3

� Bei übereinanderliegenden
Gerüstfeldern darf die Summe
der Belastungen auf diesen
 Belägen nicht größer sein, als
die vorgegebene Lastklasse .
� Bei Materialablagerung auf der
Belagfläche muss eine Durch-
gangsbreite auf dem Gerüst belag
von mind. 0,20 m erhalten
bleiben.

Zusätzliche Hinweise für
 Veränderungen am Gerüst
� Veränderungen am Gerüst
 dürfen grundsätzlich nur vom
Gerüstersteller ausgeführt wer-
den, vor allem, wenn sie das
 statische System beeinflussen
können, z.B. Ausbau von Belä-
gen oder Verankerungen, Anbau
von Aufzügen, Schuttrutschen,
Netzen und Planen.
� Es dürfen keine zusätzlichen
Teile, wie z.B. Materialbehälter
oder Materialkonsolen außen an
das Gerüst angebracht werden.
� Unter Einhaltung bestimmter
Regeln können Veränderungen
am Gerüst im Einzelfall auch
durch den Gerüstnutzer vor -
genommen werden, z.B. kurz -
zeitiger Ausbau von Seiten-
schutzbauteilen bzw. kurz -
zeitiges Öffnen von Gerüst -
bekleidung (Netze, Planen) für
Materialtransporte, Umsetzen
von innenliegenden max. 30 cm
breiten Konsolen beim Mauer-
taktverfahren oder bei Wärme-
dämmverbundsystem-Arbeiten
(WDVS).
� Die Regeln für Veränderungen
am Gerüst durch den Gerüst -
nutzer beinhalten:
− eine schriftliche Abstimmung

zwischen Gerüstersteller und
Gerüstnutzer über wer, was,
womit, wann und wie verän-
dert wird,

5
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ausreichende 
Durchgangs-
breite 

mind. 0,20 m

Steinpaket 
297 kg
x 1,2 Kran-
zuschlag

100 kg

Mörtelkübel
140 kg
ø 0,60 m 

2,50 m
W ≥0,90 m
Belagfläche 

≤0,30 m
Wandabstand
von der  
Belagkante

Beispiel Lastklasse 4 
und Breitenklasse 
W09



Weitere Informationen: 
Verordnung zur arbeitsmedizinischen
Vorsorge
DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der
 Prävention 
DGUV Information 201-055 Feuerfest-,
Turm- und Schornsteinbau
DGUV Information 212-013 Hitzeschutz-
kleidung
DGUV Information 213-002 Hitzearbeit;
erkennen – beurteilen – schützen

� Wärmestrahlung durch Ketten-
vorhänge, Hitzeschutzschirme,
Drahtgewebe oder Reflexions -
anstriche abschirmen.
� Möglichst automatisierte oder
ferngesteuerte Arbeitsverfahren
anwenden.
� Arbeiten unter Hitzeeinwirkung
auf ein Minimum beschränken.
� Bei schwerer körperlicher
 Arbeit muss nach 60 Minuten
 eine Pause eingelegt werden.
� Je nach Hitzebelastung häufige
Entwärmungszeiten von mindes-
tens 10 Minuten Dauer einhalten.
Die Entwärmungszeiten sind ge-
mäß Abbildung und Tabelle 1
zu ermitteln. Als zweckmäßig hat
sich ein Temperaturbereich von
25 bis 35°C erwiesen, in dem die
Entwärmungszeit verbracht wird.
� Bei Hitzearbeiten muss der
Aufsichtführende ständig an -
wesend sein.

Persönliche Maßnahmen
� Bei Hitzearbeiten – je nach Art
und Intensität der Einwirkung –
Hitzeschutzkleidung benutzen.
� Erforderlichenfalls zusätzlich
− Sicherheitsschuhe mit wärme -

isolierendem Unterbau (Hitze-
schuhe) und

1

− Schutzhelme mit Schale aus
Duroplasten und hitzebe -
ständiger Innenausstattung
benutzen.

− Schutzbrillen mit UV- und
 Infrarot-Schutz bei längerem
Blick in Heißbereiche be -
nutzen.

� Keine Wäschestücke und
 Kleidung aus Kunststoff-Fasern
tragen.
� Durch Schwitzen verursachte
Verluste an Flüssigkeit und
 Mineralsalzen durch ausreichen-
de Einnahme ungekühlter,
 kohlensäurearmer, alkohol- und
koffeinfreier Getränke aus -
gleichen. Die Getränke sind vom
Unternehmer zur Verfügung zu
stellen.

Arbeitsmedizinische
 Vorsorge
� Arbeitsmedizinische Vorsorge
nach Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilung veranlassen (Pflicht-
vorsorge) oder anbieten (Ange-
botsvorsorge). Hierzu Beratung
durch den Betriebsarzt.

Richtwerte der Entwärmungsphasen je Stunde1

Hitzebereich Entwärmungsphase

H1 15 Minuten / Stunde

H2 30 Minuten / Stunde

H3 45 Minuten / Stunde

über H3 keine gesicherte Angabe möglich

Richtwerte für Entwärmungsphasen bei Hitzearbeit
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Arbeiten unter Hitzeeinwirkung 
im Feuerfestbau (Hitzearbeiten) C 381

Gefährdungen
� Bei Tätigkeiten im Feuerfest-
bau besteht die Gefahr des Ver -
brennens oder Verätzens durch
Gase oder Brennmaterial. 
� Die Hitzeeinwirkung kann ex-
trem  belastend für den Kreislauf
sein.  Infolge des Wasserverlustes
durch Schwitzen kann es zur  De -
hydratation des Körpers kommen.
� Intensive Wärmestrahlung
kann schwere Augenschäden
(Feuerstar) hervorrufen.

Allgemeines
� Die Hitzebelastung des
 Menschen hängt von der Luft-
temperatur, aber auch von der
Luftfeuchtigkeit, der Luftge-

schwindigkeit und der Wärme -
strahlung ab. Weiterhin sind die
Schwere der körperlichen Arbeit,
die Dauer der Arbeit und die
 Bekleidung wichtig. 
� Man kann im Allgemeinen
 davon ausgehen, dass eine
 Hitze belastung vorliegt,
− wenn bei einer Temperatur

über 30° C eine Tätigkeit länger
als 60 Minuten ausgeführt wird,

− wenn bei kurzer Expositions-
zeit bis 30 Minuten und
 leichter körperlicher Arbeit die
 Temperatur bei 36° C liegt. 

� Zur Bewertung der Hitzebelas-
tung ist eine Einstufung des
 Arbeitsplatzes unter Verwendung
des WBGT-Indexes (DGUV Infor-
mation 213-002) erforderlich.

� Mit den Arbeiten erst be -
ginnen, wenn gesundheits-
schädliche Hitzeeinwirkungen
so weit wie möglich ausge-
schlossen sind.

Schutzmaßnahmen

Technische und organisa -
torische Maßnahmen
� Arbeitsplätze durch örtliche
Belüftung oder Allgemeinbe -
lüftung kühlen.
� Oberflächentemperatur durch
Kühlung, Drosselung der Energie -
zufuhr oder Dämmung herab -
setzen.
� Heiße Oberflächen durch Um-
wehrung oder Absperrung gegen
Berühren sichern.
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Tätigkeit Augenschutz Atemschutz Gehörschutz Körperschutz Knieschutz

Ausbrechen Mauerwerk

Ausbrechen Hochtemperaturwolle

Kontaminierte Bereiche
1Beschichten

Bohren

Mischen

Sägen, nass

Sägen, trocken

Schleifen

Spritzen, Torkretieren

Strahlen

Trennen mechanisch

Schweißen, Trennen
2Mauern

Einbau Hochtemperaturwolle

Persönliche Schutzausrüstungen beim Bearbeiten von feuerfesten Steinen

Grundausstattung: Kopfschutz, Fußschutz, Handschutz, Hautschutz sind an allen Arbeitsplätzen des Feuer -
festbaus vom Unternehmer zur Verfügung zu stellen.

Weitere Informationen: 
Verordnung zur arbeitsmedizinischen
Vorsorge
Lastenhandhabungsverordnung 
DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der
 Prävention 
DGUV Regel 100-500 Betreiben von
 Arbeitsmitteln
DGUV Information 201-055 Feuerfest-,
Turm- und Schornsteinbau 

Standsicherheit
� Standsicherheit der Steine
und Fertigteile auch während 
der einzelnen Montagezustände
gewährleisten.
� Steine und Fertigteile vor dem
Lösen der Lastaufnahmemittel
so sichern, dass sie nicht um -
kippen, abstürzen oder sonst
 ihre Lage verändern können.

Arbeitsmedizinische
 Vorsorge
� Arbeitsmedizinische Vorsorge
nach Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilung veranlassen (Pflicht-
vorsorge) oder anbieten (Ange-
botsvorsorge). Hierzu Beratung
durch den Betriebsarzt.

Bei Arbeiten an hochgelegenen Arbeitsplätzen, bei denen weder Absturz siche -
rungen noch Auffangeinrichtungen aus arbeitstechnischen Gründen möglich
sind, ist persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz, sowie persönliche 
Schutz ausrüstung zum Retten aus Höhen und  Tiefen zur Verfügung zu stellen.
1: Filtergerät mit Kombinationsfilter bei stark lösemittelhaltigen Arbeitsstoffen
2: bei knieender Tätigkeit

1

2

8281

Bearbeiten und Montage 
von  feuerfesten Steinen und
 Fertigteilen

C 383
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Gefährdungen
� Feuerfeste Steine und Fertig-
teile können herabfallen und
 Beschäftigte treffen oder Quet-
schungen von Körperteilen her-
vorrufen. 
� Bei der Bearbeitung von
 Steinen und Fertigteilen können
Stäube entstehen oder Gefahr-
stoffe freigesetzt werden, die zu
Schädigungen von Haut und
Atemwegen führen können.

Allgemeines
Bearbeiten
� Schallgedämpfte Trenn -
scheiben bevorzugen.
� Schleifmaschinen mit Staub-
absaugung verwenden.
� Persönliche Schutzausrüstun-
gen einsetzen und benutzen
 (Tabelle).

Schutzmaßnahmen
Transport, Lagerung, Montage
� Sicheren Stein- und Fertigteil-
transport und sichere Stein- und
Fertigteilverlegung  durch früh-
zeitige und langfristige Planung
und  Organisation gewährleisten. 
� Schriftliche Montageanleitung
für feuerfeste Fertigteile an der
Einbaustelle vorhalten.
Sie beinhaltet u.a.
− sicherheitstechnische An -

gaben des Herstellers,
− Übersichtszeichnungen und

Skizzen,
− spezielle Hinweise über Trans-

port, Lagerung und Einbau.
� Feuerfeste Fertigteile bis zur
Montage durch Positionsnum-
mern deutlich erkennbar kenn-
zeichnen .
� Vor dem Transport und Einbau
Fertigteile auf sichtbare Be -
schädigungen prüfen.

1

� Steine und Fertigteile so
 lagern, transportieren und ein-
bauen, dass Beschädigungen
vermieden werden.
� Bei Stein- und Fertigteilge-
wichten >25 kg Versetzhilfen 
(z.B. Hebezeuge) einsetzen.

Lastaufnahmeeinrichtungen
� Nur auf das Fertigteil abge-
stimmte Lastaufnahmemittel mit
nachgewiesener Tragfähigkeit
verwenden.
� Für Transportanker die Einbau-
und Verwendungsanleitung des
Herstellers beachten .
� Beim Verwenden von Vakuum-
hebern oder Spreizankern das
Fertigteil zusätzlich gegen Her-
abfallen sichern.
� Nicht unter schwebenden
 Lasten hindurchgehen bzw. sich
dort nicht aufhalten.

2
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Weitere Informationen: 
DGUV Information 201-055 Feuerfest-,
Turm- und Schornsteinbau
DIN EN 746-2

Achtung:
� Die Zündflamme ist einzu-
schalten, bevor die eigentliche
Brennstoffzufuhr erfolgt.
 Zunächst ist mit der kleinsten
Brennstoffmenge und dem
größtmöglichen Luftüberschuss
der sogenannten „kalten
 Flamme“ zu beginnen. Die
 Temperatursteigerung erfolgt
über Thermoelemente der
 Brenner, indem die Brennstoff-
zufuhr kontinuierlich erhöht
wird. 
� Fluchtwege freihalten.
� Am Arbeitsplatz nicht rauchen
und keine offenen Flammen ver-
wenden. Keine Schweißarbeiten
und Trennschleifarbeiten aus-
führen.

Schutzmaßnahmen
� Sicherstellen, dass die Heiz-
oder Rauchgase in die Atmo-
sphäre abgeleitet werden.
� Schutzgitter vorsehen, sofern
heiße Bauteile berührt werden
könnten, z.B. wenn Dämm-
schichten erst später fertig -
gestellt werden können.

Arbeitsausführung
� Unbeabsichtigtes Ausströmen
von unverbranntem Gas oder
 unbeabsichtigtes Austropfen
von flüssigen Brennstoffen ver-
hindern, z.B. durch Verschließen
der Absperrventile vor Inbetrieb-
nahme der Brenner oder bei
Unterbrechung der Heizvor gänge.
� Entstehen von explosions -
fähigen Gasgemischen verhin-
dern, z.B. nach Gasmangel oder
durch Eintreten von Gas und Luft
in Luft- oder Gasleitungen, durch
sofortiges Absperren der Gas -
zufuhr.
� Nach Unterbrechungen des
Aufheizprozesses Anlagenteil
erst „gasfrei“ machen, bevor ein
neuer Zündvorgang eingeleitet
wird.

8483

Trocknen, Anheizen und 
Aufheizen im Feuerfestbau C 384

Gefährdungen
� Beim Trocknen, Anheizen und
Aufheizen im Feuerfestbau
 besteht die Gefahr des Ver -
brennens oder der Explosion
durch Ausströmen von unver-
branntem Gas oder durch Aus-
tropfen von Brennmaterial. 

Allgemeines
Vorbereitende Arbeiten
� Mit dem Trocknen oder  An -
heizen erst beginnen, wenn
− der Betreiber der Anlage dem

Aufsichtführenden die Frei -
gabe schriftlich bestätigt hat,

− eine schriftliche Betriebs -
anweisung an der Arbeitsstelle
vorliegt,

− der Aufsichtführende ständig
anwesend ist,

− eine arbeitsplatzbezogene
Unterweisung über mögliche
Gefahren und entsprechende
Schutzmaßnahmen sowie das
Verhalten im Gefahrfall durch-
geführt wurde,

− der Gefahrbereich abgesperrt
ist und sich dort keine
 Personen mehr aufhalten.
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Weitere Informationen: 
Gefahrstoffverordnung 
Verordnung zur arbeitsmedizinischen
Vorsorge 
DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der
 Prävention 
Technische Regeln Gefahrstoffe
TRGS 500 Schutzmaßnahmen
TRGS 558 Tätigkeiten mit Hoch -
temperaturwolle 
TRGS 619 Substitution für Produkte 
aus Aluminiumsilikatwolle 
DGUV Regel 112-190 Benutzung von
Atemschutzgeräten 

� Material anfeuchten oder Ver-
wendung von Faserbindemitteln.
� Auf wirksame Absaugung
 achten.

Persönliche und hygienische
Schutzmaßnahmen
� Persönliche Schutzausrüstung
benutzen:
− Schutzhandschuhe , z.B.

 nitrilbeschichtete Bauwoll-
handschuhe,

− ggf. Schutzbrille (möglichst
Korbbrille),

− locker sitzende, langärmelige
Schutzkleidung (vorzugs-
weise Einwegschutzanzüge
Typ 5),

− Halbmaske mit Partikelfilter P
3 oder filtrierender Halbmaske
FFP 3 . 

� Empfohlen wird Atemschutz
mit Gebläseunterstützung 
(Typ TM3 P), fallweise auch
 gebläseunterstützte Helme 
(Typ TH3 P).
� Bei Arbeiten mittleren Risikos
(Expositionskategorie 2, Tätig-
keiten ab 40 Stunden, aber
 weniger als 40 Tage/Jahr):
Halb-/Viertelmasken mit Filter P1
bzw. filtrierende Halbmasken
FFP 2 tragen. Empfohlen wird
Atemschutz mit Gebläseunter-
stützung (Typ TM2 P), fallweise
auch gebläseunterstützte Helme
(Typ TH2 P).
� Arbeitskleidung vor Verlassen
der Baustelle ausziehen.
� Arbeits- und Straßenkleidung
getrennt aufbewahren.
� Arbeitskleidung separat
 waschen.

3
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� Vor Aufnahme der Arbeiten
 fettende, gerbstoffhaltige Haut-
schutzcreme benutzen.
� Nach der Arbeit gründlich
 waschen oder duschen.
� Im Arbeitsbereich nicht essen,
trinken oder rauchen.

Entsorgung
� Zur ordnungsgemäßen Besei -
tigung Verschnitt und Abfälle
 sowie Staubsaugerinhalt in dicht
verschließbaren Behältern und
Säcken sammeln.

Arbeitsmedizinische
 Vorsorge
� Arbeitsmedizinische Vorsorge
nach Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilung veranlassen (Pflicht-
vorsorge) oder anbieten (Ange-
botsvorsorge). Hierzu Beratung
durch den Betriebsarzt.
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Keramikfaserprodukte
C 385

Gefährdungen
� Aus Keramikfaserprodukten
können bei der Verarbeitung
krebserzeugende Faserstäube
freigesetzt werden.

Allgemeines
� Keramikfaserprodukte werden
häufig im Hochtemperaturbe-
reich zur thermischen Isolierung
von Öfen und Kesseln verwendet.
Unter Keramikfaserprodukte
 fallen alle Aluminiumsilikat-
Hochtemperaturwollen (ASW).
� Für eine Reihe von Anwen-
dungsfällen liegen ungefähr-
lichere Ersatzstoffe (z.B.
 Hochtemperaturglasfasern,
 Erdalkalisilikatwolle) vor. 
� Vor der Verwendung von
 Keramikfasern prüfen, ob weniger
gefährliche Fasern verwendet
werden können.

Schutzmaßnahmen
Technische und organisato -
rische Maßnahmen
� Betriebsanweisung erstellen
und Beschäftigte vor Beginn der
Arbeiten, mindestens jedoch
einmal jährlich, über die Ge -
fahren und möglichen Schutz-
maßnahmen unterweisen.
� Vorkonfektionierte Keramik -
faserprodukte bevorzugen.
� Verpackte Produkte erst am
 Arbeitsplatz auspacken. Material
nicht werfen.
� Für gute Belüftung am Arbeits-
platz sorgen. Aufwirbeln von
Staub vermeiden.
� Keramikfaserprodukte mit
 einem scharfen Handwerkzeug
auf einer flachen, festen Unter -
lage schneiden. Sägearbeiten
nur  unter Absaugung!

� Arbeitsplatz sauber halten und
regelmäßig mit Staubsauger
 reinigen.
� Anfallenden Staub nicht zu-
sammenfegen und nicht mit
Druckluft abblasen. 
� Für Absaugung und Reinigung
nur zugelassene Industriestaub-
sauger / Entstauber mindestens
der Staubklasse M verwenden.
� Verschnitte, Abfälle und Staub-
saugerinhalte in verschließbaren
Behältnissen, z.B. Tonnen oder
Plastiksäcken, sammeln. Beim
Verschließen der Plastiksäcke
die Luft nicht herausdrücken.
� Beim Entfernen thermisch
 beanspruchter Keramikfasern
besondere Sorgfalt aufwenden.
Gefährdungen durch silikogenen
Staub (Cristobalit) können auf-
treten. 
� Arbeitsbereiche abtrennen.
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung 
Gefahrstoffverordnung
Verordnung zur arbeitsmedizinischen
Vorsorge
DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der
 Prävention
TRGS 524 Schutzmaßnahmen bei Tätig-
keiten in kontaminierten Bereichen
TRBS 1203 Befähigte Person 
DGUV Regel 100-500 Betreiben von
 Arbeitsmitteln 
DGUV Regel 112-189 Benutzung von
Schutzkleidung 
DGUV Regel 112-190 Benutzung von
Atemschutzgeräten 
DGUV Regel 112-194 Benutzung von
 Gehörschutz
DGUV Information 212-024 Gehörschutz

� Persönliche Schutzausrüstun-
gen in gesonderten Umkleide -
räumen getrennt von anderer
Kleidung aufbewahren.
� Aufenthalts-, Umkleide- und
Sanitärräume regelmäßig feucht
reinigen.
� Vor dem Essen, Trinken und
Rauchen Hände und Gesicht
gründlich reinigen.
� Wartung und Reparatur von
Geräten nur von befähigten
 Personen (z.B. Sachkundigen)
ausführen lassen.

Persönliche  Schutzaus -
rüstungen
� Bei Strahlarbeiten mit reiner
Staubbelastung aus dem Strahl-
mittel Strahlerhelm mit Prall-
schutzüberzug und Frischluft -
versorgung benutzen .
 Darüber hinaus schulter- und
körperbedeckende Prallschutz-
kleidung, Schutzhandschuhe
und Sicherheitsschuhe tragen. 
� Personen, die sich während
der Strahlarbeiten im Gefähr-
dungsbereich, aber außerhalb
der Reichweite der Strahlarbeiten
aufhalten, z.B. beim Beräumen,
müssen ebenfalls Atemschutz
benutzen, z.B. Halbmaske mit
Partikelfilter 2 und ggf. auch
Schutzkleidung, z.B. Chemi -
kalienschutzanzug.
� Gehörschutz benutzen.

Persönliche Schutzaus -
rüstungen bei Exposition
gegenüber Gefahrstoffen
� Bei Arbeiten mit Exposition
gegenüber gesundheitsgefähr-
denden, giftigen Gefahrstoffen
einteilige, staubdichte, komplett
be lüftete Strahlerschutzanzüge
des Typs 3 nach DIN EN ISO 14877
tragen sowie Strahlhelme mit
umgebungsluftunabhängiger
Atemluftversorgung . 
� Die Anzüge (Kombinations-
schutzanzüge) müssen eine 
EU-Baumusterprüfung besitzen.
 Erkennbar sind solche Anzüge
an der auf dem Anzug ange-
brachten CE-Kennzeichnung
 sowie der vierstelligen Kenn-
nummer der Konformitäts -
bewertungsstelle.
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� Personen, die sich im Gefähr-
dungsbereich während der
Strahlarbeiten mit Gefahrstoff-
belastung aufhalten, z.B. beim
Entfernen von Strahlmittelrück-
ständen, müssen ebenfalls Kom-
binationsschutzanzüge und
Atemschutz tragen.

Zusätzliche Hinweise 
bei Freiwerden gefahrstoff -
belasteter Stäube
� Beim Entfernen von z.B. blei-,
arsen-, zinkchromat-, teer- und
pechhaltigen Beschichtungen
weitergehende Maßnahmen
 treffen. Dazu gehören:
− Einsatz von Absauganlagen,

bei stationären Strahlräumen
40 – 60facher Luftwechsel/Std.
und 40 – 50 Pa Unterdruck,
bei Einhausungen usw. mind. 
5facher Luftwechsel und 20 Pa
Unterdruck,

− Verwendung spezieller ein -
teiliger und belüfteter Kombi-
nationsschutzanzüge nach
DIN EN ISO 14877 ,

− Getrennte Räume zur Aufbe-
wahrung von Straßen- und Ar-
beitskleidung mit dazwischen
liegenden Sanitärräumen.

� Kombinationsanzüge erst nach
gründlicher Reinigung ablegen,
z.B. durch Abspritzen, Absaugen.

Schutz der Umwelt
� Strahlschutt (abgestrahlte
Strahlmittel und Beschichtun-
gen) in Behältern sammeln und
auf zugelassenen Deponien so
einlagern, dass die Umwelt nicht
belastet wird.
� Arbeitsbereich weitgehend
einhausen und Einhausung nach
Abschluss der Arbeiten reinigen.

Arbeitsmedizinische
 Vorsorge
� Arbeitsmedizinische Vorsorge
nach Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilung veranlassen (Pflicht-
vorsorge) oder anbieten (Ange-
botsvorsorge). Hierzu Beratung
durch den Betriebsarzt.
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Prüfungen
� Strahlgeräte prüfen, die für
 einen ortsveränderlichen Einsatz
vorgesehen sind,
− vor der ersten Inbetriebnahme

durch eine zugelassene Über-
wachungsstelle,

− vor der Wiederinbetriebnahme
an einem neuen Standort
durch eine „zur Prüfung
 befähigte  Person“, nur 
– wenn eine Bescheinigung

über eine andernorts durch-
geführte Inbetriebnahme -
prüfung nicht vorliegt, oder

– wenn sich beim Ortswechsel
die Betriebsweise, die Aus-
rüstung oder die Anschluss-
verhältnisse ändern, oder

– falls am neuen Standort be-
sondere Anforderungen an
die Aufstellung zu stellen
sind.

� Wiederkehrende Prüfungen:
− Druck-Volumen-Produkt größer

als 1000 bar x Liter: Prüfung
durch zugelassene Über -
wachungsstelle innerhalb von
festgelegten Höchstzeit -
räumen,

− Druck-Volumen-Produkt bis zu
1000 bar x Liter: Prüfung durch
„zur Prüfung  befähigte Person“
innerhalb von Prüffristen, die
nach Herstellerinformationen
und Erfahrungen mit Betriebs-
weise und Beschickungsgut
festzu legen sind.
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Strahlarbeiten
C 401

Gefährdungen
� Bei Strahlarbeiten können
Strahlmittel (z.B. körnige Strahl-
mittel) unter  hohen Drücken
austreten und Personen verletzt
werden. 
� Beim Einatmen von Stäuben,
sowie bei der Aufnahme von
 gesundheitsschädlichen Gefahr-
stoffen kann es zu systemischen
Erkrankungen und Erkrankungen
der Atemwege kommen.

Schutzmaßnahmen
Drucklufterzeugung und
Druckluftaufbereitung
� Verdichter (Kompressor)
außerhalb von Schadstoff -
quellen aufstellen.
� Ansaugfilter regelmäßig
 reinigen.
� Abdeckklappen stets ge-
schlossen halten.
� Druckluftkühler und Druckluft-
behälter mit Wasserabscheider
versehen.
� Kondenswasser am Druckluft-
behälter regelmäßig ablassen.

Strahlkessel
� Entlüftungseinrichtung täglich
auf Verschleiß kontrollieren und
rechtzeitig auswechseln.
� Abblasestrom vom Ventil über
ein mind. 3,00 m langes
Schlauchstück ableiten.
 Schlauchende befestigen
(Schalldämpfung).
� Behälter zur Kontrolle des
 Füllstandes nur mit weichen
Gegenständen abklopfen, z.B.
Holz- oder Gummihammer.

� Behälter nach Schichtende
komplett entleeren, um Ver krus -
tungen und Anbackungen zu
 vermeiden. 

Strahlmittel
� Nur nichtsilikogene Strahl mittel
verwenden, z.B. Kupferschlacke,
Schmelzkammer schlacke, Glas-
granulat, Drahtkorn. 
� Die Verwendung silikogener
Strahlmittel, z.B. Quarzsand, ist
verboten; der Quarzgehalt muss
weniger als 2 % betragen.

Strahlschläuche
� Druckluftstrahleinrichtungen,
die von Hand gehalten werden,
müssen mit Totmannschaltung
ausgerüstet sein , die beim
Loslassen einen weiteren Aus-
tritt von Strahlmitteln und
 Druckluft verhindert und den
Strahlschlauch druckentlastet.
� Schlauchverengungen ver -
meiden und auf einwandfreie
Verbindungen achten.
� Beschädigte Schläuche aus-
tauschen.

Organisatorische
 Maßnahmen
� Vor Beginn der Arbeiten
 Gefährdungsbeurteilung durch-
führen.
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� Strahlarbeiten nach Möglich-
keit nur in Strahlräumen aus -
führen, z.B. Einhausungen oder
festen Strahl räumen.
� Beim Trockenstrahlen Strahl-
räume absaugen.
� Verständigungsmöglichkeiten
zwischen Strahlbläsern und Auf-
gabestelle sicherstellen, z.B.
Sichtkontakt, Sprechfunk,
 Signaleinrichtung.
� Zur Beseitigung von Staub -
ablagerungen nur geeignete und
geprüfte Industriestaubsauger
verwenden.
� Schutzmaßnahmen für mög -
liches Entstehen von feuer- und
explosionsgefährdeten Be -
reichen festlegen.
� Betriebsanweisung aufstellen
und Einhaltung kontrollieren.
� Beschäftigte über Gefährdun-
gen und Schutzmaßnahmen
mittels Betriebsanweisung
unterweisen.
� Benutzung persönlicher
Schutzausrüstungen über -
wachen, insbesondere Atem-
und Gehörschutz.
� Filtereinsatz der Atemluftfilter
regelmäßig erneuern.
� Funktion der Totmannschal-
tung kontrollieren.
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Weitere Informationen: 
Gefahrstoffverordnung
Verordnung zur arbeitsmedizinischen
Vorsorge
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der
 Prävention 
TRGS 507 Oberflächenbehandlung in
Räumen und Behältern
TRGS 720 Gefährliche explosionsfähige
Atmosphäre – Allgemeines
DGUV Regel 113-004 Behälter, Silos und
enge Räume; Teil 1: Arbeiten in Behäl-
tern, Silos und engen Räumen 
DGUV Regel 112-190 Benutzung von
Atemschutzgeräten

� Darauf achten, dass genügend
große Zugangs- oder Einstiegs-
öffnungen vorhanden sind, um
im Gefahrfall den Raum jederzeit
schnell verlassen und Verunglückte
retten zu können (s.  Tabelle).
� Fluchtwege freihalten.
� Sofern der Raum nicht schnell
und ungehindert durch Türen ver -
lassen werden kann, zuverlässi-
gen Sicherheitsposten benennen,
der mit den Beschäftigten in
Kontakt steht (Sichtverbindung,
Sprechver bindung, Signalleine)
und der  jederzeit, ohne seinen
Posten zu verlassen, Hilfe her-
beiholen kann.
� Bei Unwirksamwerden der
 Lüftung Arbeiten sofort ein -
stellen und Raum verlassen.
� Sofern ein Be- und Entlüften
nicht möglich ist, nur Atem-
schutz-Isoliergeräte be nutzen.
� Auch nach Fertigstellung der
Arbeiten Lüftung so lange fort-
setzen, bis keine Explosions-
und Gesundheitsgefahren mehr
vorhanden sind.
� Keine Gefahrstoffe lagern. Nur
die zum ungehinderten Fortgang
der Arbeiten erforderlichen
 Mengen bereithalten.
� Reinigungsarbeiten mit Löse-
mitteln an Geräten und Werk zeu -
gen außerhalb der gefährdeten
Räume und Behälter durchführen.
� Gleichzeitig mit Beschich-
tungs-, Klebe- und Reinigungs -
arbeiten keine anderen Arbeiten
durchführen.

� Zuverlässigen Aufsichtführen-
den benennen. Dieser muss die
auftretenden Gefahren kennen
und hat die Einhaltung der Sicher -
heitsmaßnahmen zu überwachen.
� Nur zuverlässige Mitarbeiter
auswählen und diese über die
besonderen Gefahren und ent-
sprechenden Schutz- und Ret-
tungsmaßnahmen unterweisen.

Zusätzliche Hinweise zu
 elektrischer Gefährdung
� In Räumen/Bereichen mit leit-
fähiger Umgebung ortsveränder-
liche elektrische Betriebsmittel
nur mit der Schutzmaßnahme
− Schutzkleinspannung
oder
− Schutztrennung (nur einen

 Verbraucher anschließen)
oder
− Schutz durch Abschalten

durch Fehlerstromschutzein-
richtung (RCD) mit IΔN ≤ 30 mA

betreiben.
� Ortsveränderliche Strom -
quellen, Trenntrafos und Bau -
stromverteiler grundsätzlich
außerhalb des Raumes/Berei-
ches mit leitfähiger Umgebung
aufstellen.
� In Räumen/Bereichen mit
 leitfähiger Umgebung und zu -
sätzlich begrenzter Bewegungs-
freiheit ortsveränderliche 
elek trische Betriebsmittel 
nur mit der Schutzmaßnahme

− Schutztrennung (nur einen
 Verbraucher anschließen)

oder
− Schutzkleinspannung (nur

 Betriebsmittel der Schutz -
klasse III anschließen)

betreiben.

Arbeitsmedizinische
 Vorsorge
� Arbeitsmedizinische Vorsorge
nach Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilung veranlassen (Pflicht-
vorsorge) oder anbieten (Ange-
botsvorsorge). Hierzu Beratung
durch den Betriebsarzt.

Räume, allgemein

Räume, jedoch keine 
Haupt abmessung 
> 3,0 m
Räume, jedoch keine 
Haupt abmessung 
> 35,0 m
Behälter, allgemein

Anzahl der Zugangsöffnungen
mindestens 2, möglichst an
entgegengesetzten Enden
mindestens 1

mindestens 1

mindestens 1

Größe der Zugangsöffnungen

≥ 0,20 m2, jedoch 
keine der Abmessungen 
< 350 mm

≥ 0,50 m2, jedoch 
keine der Abmessungen 
< 500 mm
≥ 600 mm Nennweite oder
≥ 500 mm Nennweite 
bei max. Stutzenhöhe 
≤ 250 mm

Schutzklasseneinteilung der
Elektrowerkzeuge

Schutzklasse I – Schutzleiter-
 system

Schutzklasse II – schutzisoliert
Schutzklasse III– Schutzklein-

 spannung III

Anzahl und Größe von Zugangsöffnungen für Räume und Behälter, bei denen aus konstruktiven
Gründen Türen und Tore nicht vorhanden sind.
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Oberflächenbehandlung in
 Behältern, Silos und engen Räumen C 402

Gefährdungen
� Folgende Räume können im
Allgemeinen nicht ausreichend
auf natürliche Weise be- und
entlüftet werden:
− Behälter (Tanks, Apparate,

Kessel),
− Kastenträger von Brücken 

oder Kranen,
− fensterlose Bauwerke,
− Silos und Bunker,
− Auffangräume,
− Hohlräume in Bauwerken 

und Maschinen,
− Schächte,
− Gruben,
− Kanäle,
− Rohrleitungen,
− Abwasserbehandlungsanlagen,
− Räume unter Erdgleiche,
− Schiffsräume.

� Es besteht Gefährdung durch
Sauerstoffmangel, Einatmen von
Gefahrstoffen und durch die
 Bildung einer explosionsfähigen
Atmosphäre. 
� Rettungsmaß nahmen können
durch enge Zugangsöffnungen
erschwert sein.

Allgemeines
� Vor Beginn der Arbeiten in
 Behältern, Silos und engen
 Räumen ist vom Unternehmer/
Betreiber ein Erlaubnisschein
auszustellen, in dem die er for -
derlichen Schutzmaßnahmen
festgelegt sind.
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Schutzmaßnahmen
Beim Umgang mit Gefahrstoffen
ist auf Folgendes zu achten:
� Zur Vermeidung explosions -
fähiger Atmosphäre und von
Sauerstoffmangel (unter dem
natürlichen Luftsauerstoffgehalt
von 20,9 Vol.-%)  Arbeiten nur
bei ausreichend technischer Lüf-
tung durchführen. Ist dies nicht
möglich, sind Maßnahmen zu er-
greifen (z.B. Be- und Entlüftung,
Atemschutz mit Isoliergeräten).  
� Nicht mit Sauerstoff belüften.
� Bei Vorhandensein von Gefahr -
stoffen darauf achten, dass die
Arbeitsplatzgrenzwerte sowie
Explosionsgrenzen unterschritten
werden, kontinuier liche Konzen-
trationsmessungen notwendig.
� An die Gefährdung ange -
passten Atemschutz einsetzen
(z.B. ABEK-Filter, Isoliergeräte).



Weitere Informationen: 
Verordnung zur arbeitsmedizinischen
Vorsorge
Gefahrstoffverordnung
DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der
 Prävention
TRBS 2152/TRGS 720 Gefährliche
 explosionsfähige Atmosphäre
DGUV Regel 103-007 Steiggänge für
 Behälter und umschlossene Räume
DGUV Regel 112-190 Benutzung von
Atemschutzgeräten
DGUV Regel 112-199 Retten aus Höhen
und Tiefen mit persönlichen Ab sturz -
schutzausrüstungen
DGUV Regel 113-004 Behälter, Silos
und enge Räume
DGUV Information 203-004 Einsatz 
 von elektr. Betriebsmitteln bei erhöhter
elektr. Gefährdung

Beispiel: Tank mit schrägem
Mannloch

Für den Zugang mit
PSA gegen Absturz
bzw. mit PSA zum
Retten empfohlene
 Mindestmaße für 
Mannloch: 800 mm
Durchmesser bzw.
wenn die Stutzen -
höhe 250 mm 
nicht übersteigt: 
600 mm Durch -
messer

* Eine erhöhte elektrische Gefährdung
liegt vor, wenn elektrische Betriebs -
mittel in Bereichen betrieben werden,
deren Begrenzung und Einbauten leit -
fähig sind (Widerstand < 50kΩ) und
diese Flächen großflächig z.B. durch
Zwangshaltung berührt werden können.
Für die Auswahl der Schutzmaßnahmen
ist weiterhin die Bewegungsfreiheit
 (begrenzt oder ausreichend) in der leit-
fähigen Umgebung entscheidend. 

� Größe und Anordnung von
 Zugangsöffnungen müssen das
Ein- und Aussteigen und die
schnelle Rettung von Beschäf -
tigen ermöglichen.
� Geeignete Einfahreinrichtun-
gen wie Arbeitssitze, -körbe, 
-bühnen oder Siloeinfahreinrich-
tungen benutzen. Auffanggurte
als Personenaufnahmemittel
sind nur dann zulässig, wenn
 sichergestellt ist, dass die Dauer
des Hubvorgangs nach oben 
5 Minuten nicht übersteigt.

Schutzklasseneinteilung der
Elektrowerkzeuge

Schutzklasse I – Schutzleiter-
 system

Schutzklasse II – schutzisoliert
Schutzklasse III– Schutzklein-

 spannung III

Notfall- und Rettungsverfahren
� Geeignete Ausrüstung zur
 Rettung und ggf. zur Brandbe-
kämpfung bereithalten.
� Beschäftigte, insbesondere
die Sicherungsposten unter -
weisen und Rettungsverfahren
praktisch üben.
� Alarm- und Rettungsplan auf-
stellen.

Elektro- und Schutzgas-
schweißen
� Wegen erhöhter elektrischer
 Gefährdung* nur für derartige
 Arbeiten geeignete und be-
sonders gekennzeichnete
Schweißstromquellen benutzen.
� Isolierende Zwischenlagen
(Gummimatten, Holzroste u.a.)
verwenden.
� Schwer entflammbare und
 trockene Kleidung sowie unbe-
schädigte Sicherheitsschuhe
tragen.
� Schweißstromquellen nicht in
engen Räumen aufstellen.

Gasschweiß-, Brennschneid-
und Hartlöt arbeiten
� Brenngas- und Sauerstoff -
flaschen nicht in engen Räumen
aufstellen.
� Bei längeren Arbeitsunter -
brechungen Brenner und Schläu-
che aus den Räumen entfernen.
� Schwer entflammbare Schutz-
kleidung tragen.

Räume des  Feuerfestbaues
� In Behältern und engen Räu-
men des Feuerfestbaues ist es
unzulässig,
– gefährliche Zubereitungen her -

 zustellen, soweit dies nicht ar-
beitstechnisch erforderlich ist,

– Reinigungsarbeiten mit brenn-
baren Flüssigkeiten (z.B. Löse-
mitteln) auszuführen,

– Innenwände oder Einbauten
so stark zu erwärmen, dass
 dadurch gesundheitsgefähr -
liche Zersetzungsprodukte
entstehen können, Druckgas-
behälter, ausgenommen
 Feuerlöscher und Atemschutz-
geräte, mit hineinzunehmen,
zu rauchen und offenes Licht
zu verwenden.

Arbeiten mit elektrischen
 Betriebsmitteln in Bereichen
mit erhöhter elektrischer
 Gefährdung *
� In Räumen/Bereichen mit
 leitfähiger Umgebung und zu-
sätzlich begrenzter Bewegungs-
freiheit ortsveränderliche elek -
trische Betriebsmittel nur mit der
Schutzmaßnahme
– Schutzkleinspannung SELV

(nur  Betriebsmittel der Schutz -
klasse III anschließen) oder 

– Schutztrennung betreiben 
(pro Trenntransformator nur
 einen Ver braucher anschlie-
ßen, bei Be triebsmitteln der
Schutzklasse I Potentialaus-
gleich mit der leitfähigen
 Umgebung herstellen). 

� Ortsveränderliche Stromerzeu-
ger, Trenntransformatoren und
Baustromverteiler grundsätzlich
außerhalb des Raumes/Bereichs
mit leitfähiger Umgebung auf-
stellen.

� Ist dies aus technischen Grün-
den nicht möglich, z.B. bei sehr
langen Rohrleitungen, Kastenträ-
gern usw., darf im Einzelfall die
Stromquelle innerhalb des leit -
fähigen Bereiches mit begrenzter
Bewegungsfreiheit aufgestellt
werden, wenn die Zuleitung
– geschützt verlegt und vom Typ

H07RN-F oder mindestens
gleichwertiger Bauart ist und 

– über eine stationäre RCD mit
IΔN 30mA betrieben wird. 

Arbeitsmedizinische 
Vorsorge
� Arbeitsmedizinische Vorsorge
nach Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilung veranlassen (Pflicht-
vorsorge) oder anbieten (Ange-
botsvorsorge). Hierzu Beratung
durch den Betriebsarzt.
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Arbeiten in engen Räumen
C 411

� Raume ausreichend mit
 Frischluft lüften ggf. technische
Lüftung vorsehen.
� Isoliergeräte als Atemschutz
verwenden, wenn der Sauer-
stoffgehalt von mind. 19 Vol %
durch Be- und Entlüftungsmaß-
nahmen nicht sichergestellt
 werden kann.
� Heiz- und Kühleinrichtungen,
Kälteanlagen vor Beginn der  Ar -
beiten außer Betrieb setzen und
gegen Wiedereinschalten
 sichern.
� Besteht die Gefahr des Versin-
kens oder Verschüttetwerdens,
Arbeiten von einer festen Arbeits -
bühne ausführen oder eine Silo -
einfahreinrichtung benutzen.
� Das Auftreten einer gefähr-
lichen explosionsfähigen Atmo-
sphäre vermeiden. Ist dies nicht
möglich, Zündquellen vermeiden
und Arbeiten nur von besonders
unterwiesenen Personen und
nur mit Betriebsmitteln, Werk-
zeugen und PSA durch führen,
die für den Einsatz in der vor -
liegenden Zone geeignet sind.
� Explosionsschutzdokument
 erstellen.
� Schweißarbeiten nicht in
 explosionsfähiger Atmosphäre
durchführen.
� Anbackungen und Verbren-
nungsrückstände vor Arbeits -
beginn entfernen.

Zugangs verfahren
� Die Auswahl der Zugangs -
verfahren hängt ab von:
– der Gestaltung der Zugangsöff-

nungen (Größe, Lage, Erreich-
barkeit), 

– den Rettungsmöglich keiten
(Behinderung durch Ein -
bauten), 

– der Bauart der Behälter, Silos
oder engen Räume  (Höhe,
 Tiefe, Geometrie). 
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Gefährdungen
� Wegen unzureichender Belüf-
tung kann es durch Gefahrstoffe
zu Gesundheitsschäden oder
 explosionsfähiger Atmosphäre
kommen. 
� Wegen beengter Verhältnisse
in einer leitfähigen Umgebung
besteht die erhöhte Gefährdung
einen elektrischen Stromschlag
zu erhalten.

Allgemeines
� Enge Räume können Kessel,
Brennkammern, Rauchgaskanäle,
Wärmetauscher, Schmelzöfen,
Behälter, Silos, Rohrleitungen,
Schächte, Gräben, Baugruben
usw. sein.
� Vor Arbeiten in engen Räumen
die dort möglichen Gefährdungen
ermitteln und beurteilen.
� Benennung eines verantwort-
lichen Aufsichtführenden.
� Benennung eines zuverlässigen
Sicherungspostens, der mit 
den Beschäftigten in Kontakt
steht  z.B. Sichtverbindung,

Sprechverbindung, Signalleine
und der jederzeit, ohne seinen
Posten zu verlassen, Hilfe her-
beiholen kann.
� Erlaubnisschein mit festge -
legten Schutzmaßnahmen vom
 Betreiber einholen.
� Arbeiten erst beginnen, wenn
die schriftlich festgelegten
Schutz  maßnahmen getroffen
und die Beschäftigten unter -
wiesen sind.

Schutzmaßnahmen
� Durch Messungen prüfen, ob
bei Vorhandensein von Gefahr-
stoffen die Arbeitsplatzgrenz-
werte eingehalten werden.
� Falls Grenzwerte nicht einge-
halten werden können, Räume
entleeren und reinigen bzw. gas-
frei machen und ggf. abtrennen.
� Bei Infektionsgefährdungen
durch biologische Stoffe Räume
sterilisieren oder desinfizieren.
Ist dies nicht möglich, geeignete
persönliche Schutzausrüstung
benutzen.



Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten
DGUV Regel 100-500 Betreiben von
 Arbeitsmitteln 
TRBS 2141 Gefährdungen durch Dampf
und Druck
DGUV Regel 112-190 Benutzung von
Atemschutzgeräten 
DGUV Regel 112-194 Benutzung von
 Gehörschutz 

� Förderleitungen nur mit gut
 gesäuberten Sicherheits -
kupplungen verbinden.
� Vor dem Lösen von Förder -
leitungen Druckluftzufuhr
 unterbrechen und das System
drucklos machen.
� Verstopfer nur nach Angaben
der Betriebsanleitung beseiti-
gen. Personen müssen sich
 dabei so aufhalten, dass sie
nicht vom plötzlich austretenden
Spritzgut getroffen werden
 können.
� Im Gefahrbereich der Spritz -
betondüse darf sich außer dem
 Düsenführer niemand aufhalten.
� Während der Spritzbetonar -
beiten muss sich eine zweite
Person in Ruf- oder Sichtweite
des Düsenführers befinden,
oder die Betonspritzmaschine
muss mit einer Fernbedienung
ausgerüstet sein.
� Der Düsenführer bestimmt
 Beginn und Ende der Material-
förderung.

� Beim Arbeiten von Gerüsten
oder Arbeitsbühnen zusätzliche
Belastungen durch Förderlei -
tungen und Spritzbetonrückprall
berücksichtigen.
� Fördereinrichtung regelmäßig
warten und reinigen.
� Arbeitsplätze und Verkehrs -
wege freihalten und regelmäßig
von Spritzbetonrückprall
 säubern.

Persönliche 
Schutzaus rüstung
� Neben Schutzhelm und Sicher-
heitsschuhen sind zu benutzen:
– Atemschutz mit Partikelfilter P2

oder filtrierende Halbmasken
FFP2 gegen mineralischen
Staub ,  

– Gesichtsschutz (Schutzbrillen,
Schutzschirme) gegen
 zurückprallendes Spritzgut,

– Schutzkleidung und splitter -
sicherer Gesichtsschutz bei
Stahlfaser-Spritzbeton,

– Schutzhandschuhe gegen
Verätzungen,

– Gehörschutz gegen Lärm . 4
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Prüfungen
� Art, Umfang und Fristen erfor-
derlicher Prüfungen für Beton-
spritzmaschinen und Schläuche
festlegen (Gefährdungsbeurtei-
lung) und einhalten, z.B. je nach
Belastung, mind. 1 x jährlich
durch eine „zur Prüfung befähigte
Person“ (z.B. Sachkundiger).
� Prüffristen für wiederkehrende
Prüfungen von Verdichtern,
Druckbehältern (auch wenn
 diese Bestandteile der Beton-
spritzmaschine sind) gemäß
Herstellervorgaben, Gefähr-
dungsbeurteilung und Betriebs-
sicherheitsverordnung fest -
legen.
� Ergebnisse der regelmäßigen
Prüfung dokumentieren.

Arbeitsmedizinische
 Vorsorge
� Arbeitsmedizinische Vorsorge
nach Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilung veranlassen (Pflicht-
vorsorge) oder anbieten (Ange-
botsvorsorge). Hierzu Beratung
durch den Betriebsarzt.

4
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C 465

Gefährdungen
� Beim Trockenspritzen unter -
liegen die Mitarbeiter erhöhten
Belastungen durch starke
 Staubentwicklung.

Allgemeines
� Nur mit CE-gekennzeichnete
und mit  einem Typenschild ver-
sehene Betonspritzmaschinen
verwenden und stand sicher auf-
stellen. Das  Typenschild enthält
z.B. Angaben über den zulässi-
gen Betriebsüberdruck.

� Betriebsanleitung des
 Herstellers beachten.
� Betonspritzmaschine und
 Verdichter bezüglich der Druck -
höhen aufeinander abstimmen.
Luftmenge an der Maschine auf
die vorgegebene Förderleistung
einstellen, dabei Fördermenge
und Förderlänge beachten.
� Schläuche, Rohre und deren
Verbindungen müssen geprüft
und zugelassen sein.
� Durchmesser der Förderleitung
und Förderleistung der Spritz -
maschine auf die Körnung des
Spritzgutes abstimmen.

Schutzmaßnahmen
� Prüfen, ob nicht, aufgrund 
der geringeren Staubbelastung,
 alternativ das Nassspritzverfah-
ren angewendet werden kann.
� Elektrisch betriebene Maschi-
nen nur über einen besonderen
Speisepunkt mit Schutzmaß -
nahme anschließen, z.B. Bau -
stromverteiler mit FI-Schutzein-
richtung (RCD).
� Förderleitungen so verlegen,
dass Beschädigungen, Knicke
und Schlauchverengungen ver-
mieden werden.

2

3

1

Spritzbetonarbeiten
Trockenspritzen
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CHECKLISTE – Prüfung mit Aufbau- und Verwendungsanleitung

Prüfumfang in Ordnung nicht
ja nein nötig

Aufbau- und 
Verwendungs- war für die Gerüstprüfung vor Ort vorhanden
anleitung (AuV)

Gerüstbauteile augenscheinlich unbeschädigt

Fahrwerk Feststellbremse an allen 4 Fahrrollen

Rahmenfahrbalken entsprechend Standhöhe
(= oberste Belagfläche) nach AuV

Seitenschutzteile zur Aussteifung 
(entsprechend Standhöhe nach AuV)

Ballastierung 
(entsprechend Standhöhe nach AuV)

Ausleger zur Verbreiterung der Standfläche
(entsprechend Standhöhe nach AuV)

Belagteile ohne Durchstieg eingebaut
(entsprechend Standhöhe nach AuV)

Diagonalen eingebaut

Zwischenlage Belagteil mit Durchstieg eingebaut

Belagfläche vollständig mit Belagteilen ausgelegt

Seitenschutz 
(mind. Geländer- und Zwischenholm)

Diagonalen eingebaut

Aufstieg innerhalb des Gerüstes

Typ A Treppe Typ B Stufenleiter

Typ C Schrägleiter Typ D vertikale Leiter

oberste Belagteil mit Durchstieg eingebaut
Belagfläche Belagfläche vollständig mit Belagteilen ausgelegt
(Standhöhe)

Seitenschutz dreiteilig, Geländerholm 1 m 
über Gerüstbelag

Sonder- Übereinstimmung mit AuV/Typenstatik
aufbauten

Bemerkungen/
Hinweise: 

Kennzeichnung am Gerüst nur anbringen, wenn keine Mängel vorhanden sind.

9695

Prüfprotokoll für fahrbare Arbeitsbühnen/fahrbare Gerüste

Gerüstersteller/in (ggf. Stempel) Baustelle: 

Zur Prüfung befähigte Person für fahrbare Arbeitsbühnen:

(Name): 

Fahrbare Arbeitsbühne (nach DIN EN 1004)

Fahrbares Gerüst (nach DIN 4420-3)

Gerüstgruppe/Lastklasse  

2 (1,5 kN/m2) 3 (2,0 kN/m2) 4 (3,0 kN/m2) (kN/m2)

Höchstzulässige Standhöhe gemäß Aufbau- und Verwendungsanleitung
außerhalb von Gebäuden innerhalb von Gebäuden

m m

Verwendungsbeschränkungen: 

Warnhinweise:

Gerüst arbeitstäglich und nach jedem Ortswechsel auf Betriebssicherheit kontrollieren!

Gerüst durch „zur Prüfung befähigte Person“ des/der Gerüsterstellers/in geprüft

Datum Name / Unterschrift

Prüfprotokoll für fahrbare
 Arbeitsbühnen/fahrbare Gerüste F 707

07/2021

Min. 2

Max.
1 %

Max.
3 %

Max.
12m/s

Max.

4m
   

   
   

 4
m

2m
   

   
2m

   
   

 2
m



In dieser Reihe sind 
folgende Merkhefte erschienen:

Hier erhalten Sie weitere Informationen

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Berlin
Prävention

Präventions-Hotline der BG BAU: 0800 80 20 100 (gebührenfrei)

www.bgbau.de
praevention@bgbau.de

Fachliche Ansprechpartner für Ihren Betrieb vor Ort 
finden Sie im Internet unter
www.bgbau.de – Ansprechpartner/Adressen – Prävention

Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz für 
alle Gewerke
Abruf-Nr. 401

Abbruch und Rückbau
Abruf-Nr. 402

Betonerhaltungs-,
Bautenschutz- und
Abdichtungsarbeiten
Abruf-Nr. 403

Arbeiten auf Dächern
Abruf-Nr. 404

Feuerfestbau
Abruf-Nr. 405

Gebäudereiniger
Abruf-Nr. 406

Gebäudetechnik 
(Heizung, Lüftung, Sanitär)
Abruf-Nr. 407

Gerüstbau
Abruf-Nr. 408

Glaser und Fensterbau
Abruf-Nr. 409

Arbeiten im Bereich 
von Gleisen
Abruf-Nr. 410

Hochbau
Abruf-Nr. 411

Maler und Lackierer
Abruf-Nr. 412

Steinmetze
Abruf-Nr. 413

Tief- und Straßenbau
Abruf-Nr. 414

Trockenbauer, 
Verputzer, Stuckateure
Abruf-Nr. 415

Turm- und
Schornsteinbauarbeiten
Abruf-Nr. 416

Wand- und
Bodenbelagarbeiten
Abruf-Nr. 417

Zimmerer
Abruf-Nr. 418
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Berufsgenossenschaft 
der Bauwirtschaft

Hildegardstraße 29/30
10715 Berlin
www.bgbau.de
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